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Mit dem Start der Planung geht die Verbandsgemeinde 
Gerolstein einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneut-
ralität und nachhaltiger Energieversorgung.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandtes 
Stoffstrommanagement (IfaS) am Umwelt-Campus 
Birkenfeld wird ein strategischer Wärmeplan erarbei-
tet. Dieser umfasst eine detaillierte Analyse des aktuellen 
Energieverbrauchs, der Gebäudestruktur und der beste-
henden Wärmenetze. Darauf aufbauend werden zum 
einen Potenziale für die Nutzung erneuerbare Energien 
in der Wärmeversorgung identifiziert als auch die Poten-
tiale zur Energieeinsparung analysiert. Basierend auf der 
Bestandsanalyse sowie den Potentialen werden verschie-
dene Zielszenarien entwickelt. Am Ende entsteht eine 
Umsetzungsstrategie, welche dies Grundlage für zukünf-
tige Investitionen und Entscheidungen bildet.
Die Planung basiert auf folgenden Meilensteinen:
Eignungsprüfung & Bestandsanalyse: Erhebung des 
aktuellen Energieverbrauchs, der Gebäudestruktur und 
der bestehenden Wärmenetze.
Potenzialanalyse: Untersuchung von Einsparpotenzialen 
und Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Windenergie, Photovoltaik, Solarthermie oder Biomasse.
Zielszenarien & Entwicklungspfade: Entwicklung realis-
tischer Zukunftsszenarien für die Wärmeversorgung.
Umsetzungsstrategie: Erstellung eines konkreten Maß-
nahmenkatalogs mit Fokusgebieten für die Umsetzung.

Quelle: Institut für angewandtes Stoffstrommanagement –  
IfaS, Birkenfeld

Das Projekt wird durch die Nationale Klimaschutziniti-
ative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz mit 90 Prozent gefördert. Die Ergebnisse der 
Planung sollen als Entscheidungsgrundlage für zukünftige 
Investitionen in die Wärmeinfrastruktur dienen – für eine 
lebenswerte, nachhaltige Region. Die Verbandsgemeinde 
Gerolstein leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele des Landes Rheinland-Pfalz und des 
Bundes.
Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches 
Instrument, das Kommunen dabei unterstützt, ihre Wär-
meversorgung langfristig klimaneutral zu gestalten. Dabei 
wird der aktuelle Wärmebedarf, die vorhandene Infra-
struktur sowie Potenziale für erneuerbare Energien ana-
lysiert. Auf dieser Basis entstehen konkrete Maßnahmen 
und Szenarien für eine nachhaltige Wärmeversorgung.
Die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) ist ein För-
derprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz, das seit 2008 vielfältige Projekte im Bereich 
Klimaschutz unterstützt. Ziel der Initiative ist es, die Treib-
hausgasemissionen in Deutschland nachhaltig zu senken 
und die Klimaziele des Bundes – insbesondere die ange-
strebte Klimaneutralität bis 2045 – zu erreichen. Gefördert 
werden sowohl strategische Planungen, wie etwa kom-
munale Wärmepläne, als auch konkrete Investitionen in 
klimafreundliche Technologien und Infrastrukturen. Die 
NKI ermöglicht es Kommunen, Unternehmen und sozialen 
Einrichtungen, Klimaschutzmaßnahmen vor Ort umzuset-
zen und so aktiv zur Energiewende beizutragen. Weitere 
Informationen unter www.klimaschutz.de

Kommunale Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde Gerolstein gestartet
Ziel ist eine zukunftsfähige, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung  

für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen.

Quelle: Leitfaden kommunale Wärmeplanung KEA BW
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Bereitschaftsdienste

Notrufe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Ärztlicher Bereitschaftsdienst ����������������������������������Tel. 116 117
Wenn unmittelbare Lebensgefahr besteht oder bleibende gesund-
heitliche Schäden zu befürchten sind, alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter 112.
Krankenhäuser
St. Elisabeth Gerolstein������������������������������������������������� 06591 17 0
Maria Hilf Daun������������������������������������������������������������ 06592 715 0
St. Joseph Prüm������������������������������������������������������������ 06551 15 0
Marienhaus Bitburg������������������������������������������������������� 06561 64 0
St. Elisabeth Wittlich����������������������������������������������������� 06571 15 0
Mechernich�������������������������������������������������������������������� 02443 17 0
Zahnärztlicher Notdienst
Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer����������������� 01805 065100
(14 ct/Min. aus deutschem Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.)
Weitere Informationen unter www.bzk-trier.de
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notdienstes ist nur 
nach telefonischer Vereinbarung möglich.
Tierärzte
Dr. Astrid Kohl���������������������������������������������������������� 06591 984066
Kasselburger Weg 9, 54568 Gerolstein ��������������  oder 06563 2228
Dr. Elsbeth Harings �������������������������������������������������� 06591 982072
Unter den Dolomiten 8, 54568 Gerolstein
Dr. Myriam Miesen ������������������������������������������������������� 06597 2211
Kölner Str. 45, 54584 Jünkerath �����������������  Notruf: 06597 900697
Dr. Lothar Bungartz ������������������������������������������������� 06552/980210
Neuensteiner Weg 9, 54597 Reuth
Sarah Kasel ����������������������������������������������������������� 06557 9019794
Waldstraße 4, 54597 Ormont
Marquart Heidemann ��������������������������������������������� 06557 9799785
Ulmenstraße 25, 54597 Ormont
Ansage des Apothekennotdienstes
Festnetz�������������������������������������������������� 0800 0022833 (kostenlos)
Mobilfunknetz����������������������������������������22833 (max. 69 Cent/Min.)
Online���������������������������������������������������������������������� www.lak-rlp.de

Polizei� 110
Polizeiwache Gerolstein��������������������������������������������� 06591 95260
Polizeiinspektion Daun����������������������������������������������� 06592 96260
Polizeiinspektion Prüm������������������������������������������������� 06551 9420
Dienstzeiten der Polizeiwache Gerolstein (außer feiertags):
Montag-Freitag � 07:00-19:00 Uhr
Sprechstunden der Polizei im Rathaus Hillesheim:
Dienstag� 14:00-16:00 Uhr
Bezirksbeamtin Silke Munke����������������������������������  06591 13 1906
Opfertelefon der Kriminalpolizei
(häusliche Gewalt)�������������������������������������������������� 0160 97856155
Feuerwehr / Rettungsdienst� 112

Krankentransport������������������������������������������������������������������� 19222
Giftauskunft Mainz��������������������������������������������������� 06131 232466
Hilfe für Frauen in Not (FIN), Notruf-Nr.�������������������� 06591 980622
Telefon-Seelsorge����������������� 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Opfer-Telefon Weisser Ring������������������������������������������������� 116006
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG
ein Unternehmen der evm-Gruppe
Entstördienst bei Notfällen/techn. Störungen����������� 0261 2999 55
Stromversorgung Westnetz GmbH
Störungsnummer Strom������������������������������������������� 0800 4112244
Wasserversorgung Bereitschaftsdienst������������������� 06591 13 1700
Internet: www.werke-gerolstein.de
KNE - Kommunale Netze Eifel AöR��������������������������� 06551 9512 0
für Hallschlag, Ormont und Scheid
Hausmeister der Sporthallen & Schulen der VG

Bereich Gerolstein �������������������������������������������������� 06591 13 4501
Bereich Hillesheim �������������������������������������������������  06591 13 4502
Bereich Jünkerath �������������������������������������������������� 06591 13 4503
Bereitschaft Montag-Freitag � 16:30-22:00 Uhr
Bereitschaft Samstag und Sonntag � 8:00-22:00 Uhr

Unsere Rathäuser sind zu nachfolgenden Zeiten für Sie geöffnet. 
Bitte beachten Sie hierbei, dass es gesonderte Öffnungszeiten 
zu den folgenden Stellen gibt: Bürgerbüro, Kfz-Zulassungstelle, 
Sozialamt und Verbandsgemeindewerke

Öffnungszeiten Rathäuser

Rathaus Gerolstein ���������������������������������������������� Tel. 06591 13-0
Montag-Freitag � 08:00-12:30 Uhr
Montag-Donnerstag � 13:30-16:00 Uhr
Rathaus Hillesheim ��������������������������������������������� Tel. 06591 13-0
Montag-Freitag �  08:00-12:30 Uhr
Dienstag � 13:30-16:00 Uhr
Rathaus Jünkerath ���������������������������������������������� Tel. 06591 13-0
Montag-Freitag � 08:00-12:30 Uhr
Donnerstag �  13:30-16:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüros

Bürgerbüro im Rathaus Gerolstein��������������� Tel. 06591 13-1201
Montag-Freitag �  08:00-12:30 Uhr
Montag � 13:30-18:00 Uhr
Bürgerbüro im Rathaus Hillesheim��������������� Tel. 06591 13-1202
Montag-Freitag �  08:00-12:30 Uhr
Dienstag �  13:30-18:00 Uhr
Bürgerbüro im Rathaus Jünkerath���������������Tel. 06591-13-1203
Montag-Freitag � 08:00-12:30 Uhr
Donnerstag � 13:30-18:00 Uhr

Öffnungszeiten Kfz-Zulassungsstelle

im Rathaus Jünkerath������������������������������������ Tel. 06591 13-1203
Montag-Freitag � 08:00-12:30 Uhr
Donnerstag �  13:30-18:00 Uhr

Öffnungszeiten Sozialamt

im Rathaus Gerolstein������������������������������������������ Tel. 06591 13-0
Montag-Freitag � 08:00-12:30 Uhr

Öffnungszeiten Verbandsgemeindewerke

im Bahnhofsgebäude Gerolstein������������������������ Tel. 06591 13-0
Montag-Donnerstag�  08:00-12:00 Uhr
� 13:00-16:00 Uhr
Freitag �  08:00-12:30 Uhr

Ansprechpartner:innen & Kontaktdaten

Ein Teil unserer Mitarbeiter:innen arbeitet zeitweise im Home-
office. Wir danken Ihnen deshalb für vorherige Terminabsprache, 
damit wir Sie auf Wunsch persönlich begrüßen können.
online������������������������������������� www.gerolstein.de/buergerservices/
Zentrale�������������������������������������������������������������������Tel. 06591 13-0
Terminvereinbarung für Bürgerbüros & Kfz-Zulassungsstelle
online���������������������������� www.gerolstein.de/online-terminbuchung/
Keine Terminbuchung ist erforderlich für
•	 Abholung Personalausweis, Reisepass
•	 Ausstellung Meldebescheinigung
•	 Beantragung Führungszeugnis, 

Gewerbezentralregisterauskunft
•	 Beglaubigung von Dokumenten
Beantragte Führerscheine müssen persönlich bei der Führer-
scheinstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel in Daun abgeholt 
werden.
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„Das könnte das neue Wahrzeichen für Jünkerath werden“, sagen 
drei Männer unisono, die an zwei Tagen die Umsetzung des his-
torischen Roheisenpfannenwagens begleitet haben. Manfred 
Jehnen, Vorsitzender des Vereins Eisenbahnfreunde Jünkerath, 
Rainer Helfen – er war bis 2019 zwei Jahrzehnte Ortsbürgermeis-
ter in Jünkerath – und Norbert Bischof, der jetzige Ortschef. Alle 
drei haben sich von Beginn an tatkräftig dafür eingesetzt, dass der 
Roheisenpfannenwagen zurück in die Eifel kam und jetzt umge-
setzt wurde. Doch der Reihe nach.
Bei einer Geschäftsreise im Jahr 2002 hat Peter Theisgen den 
Roheisenpfannenwagen in einem Stahlwerk in Bremen per Zufall 
gesehen. Dort standen sechs ausgediente Waggons dieser Bau-
art. Für den Jünkerather ein Aha-Moment. „Die Dinger wurden 
doch in Jünkerath gebaut und in Bremen sollten sie verschrottet 
werden. Ich fragte meinen Geschäftspartner, ob es nicht möglich 
sei, einen dieser Waggons für die Eisenbahnfreunde in Jünke-
rath zu bekommen. Und weil das sofort bejaht wurde, haben wir 
sofort mit den Vorbereitungen begonnen“, erinnert sich Peter The-
isgen. Mit großem logistischen Aufwand wurde der Waggon aus 
Bremen nach Jünkerath transportiert. Über die Schiene war das 
nicht möglich, ein Schwertransporter machte sich über die Straße 
auf den Weg in die Eifel, Sponsoren übernahmen die Kosten. Seit 
2002 stand der Roheisenpfannenwagen auf einem Gleisstück am 
Eisenmuseum am Römerwall.

Warum der Roheisenpfannenwagen in Jünkerath 
umziehen musste
Das Eisenmuseum, wo auch das Museum der Eisenbahnfreunde 
Jünkerath untergebracht war, wurde bei der Flut im Sommer 
2021 zerstört. „Das Gebäude stand komplett unter Wasser und 
wir haben viele wertvolle Exponate durch die Flut verloren“, 
erinnert sich Manfred Jehnen. Danach wurde das Gebäude mit 
Grundstück verkauft. „Der Roheisenpfannenwagen hatte deshalb 
seine Berechtigung verloren, weiterhin hier stehen zu können“, 
beschreibt Ortsbürgermeister Norbert Bischof die Situation. „In 
Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde und mit Unterstützung 
mehrerer Geldgeber wurde die Lösung gefunden. Nun kommt 
er an prominenter Stelle gegenüber dem alten Bahnhof direkt 
ins Blickfeld der Bahnreisenden, aber auch der Autofahrer in der 
Gewerkschaftsstraße“, erklärt Rainer Helfen.
So liefen am frühen Dienstagmorgen Ende Juni die Vorbereitungen 
für die Verladung des Kolosses. Für den zugstarken Kran war es 
kein Problem, zunächst die 32 Tonnen schwere Pfanne aus dem 
Fahrgestell herauszuheben und auf einem Tieflader abzusetzen. 
Danach kam das Fahrgestell mit 40 Tonnen an den Haken und 
wurde auf einen weiteren Tieflader gestellt. Vor Sonnenaufgang 
am Mittwoch sperrte die Polizei die Umzugsroute. Nach kurzer 
Fahrt vom Römerwall bis zur Gewerkschaftsstraße begann die 
Entladung, jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Schnell stand das 
Fahrgestell auf dem neu verlegten Gleisstück, es folgte die Pfanne.
Welche Bedeutung der Eisenbahnwagen für Jünkerath 
hat
„Die Eisenindustrie und die Eisenbahn in Jünkerath gehören 
untrennbar zusammen. Dieser Eisenbahnwagen vereinigt dem 
Grunde nach die gesamte historische DNA des Ortes. Er ist 
Zeugnis in Sachen Eisenindustrie und Eisenbahn. Es wäre eine 
Schande, wenn wir diesen Waggon kampflos aufgegeben hätten“, 
sagt Bischof.
„Wir danken allen, die mit dazu beigetragen haben, dieses 
Vorhaben in die Tat umzusetzen. Auch diesmal unterstützen 
uns Geldgeber bei der Finanzierung der Kosten in Höhe von rund 

Ein historischer Tag für die Eisenbahnfreunde in Jünkerath
Ein 72 Tonnen schwerer Roheisenpfannenwagen wurde umgesetzt.  

Nun kommt er an prominenter Stelle gegenüber dem alten Bahnhof direkt ins Blickfeld der Bahnreisenden.
20.000 Euro. Wir sind glücklich, dass alles gut verlaufen ist“, sagt 
Manfred Jehnen am Ende der spektakulären Aktion. Und so steht 
der Waggon nun an prominenter Stelle und könnte, wie die drei 
Akteure glauben, das neue Wahrzeichen für Jünkerath werden.

Was ist ein Roheisenpfannenwagen?
Ein Roheisenpfannenwagen ist ein spezieller Eisenbahnwaggon, 
der für den Transport von flüssigem Roheisen bestimmt ist. In der 
sogenannten Pfanne, einem hohen, runden und mit Schamott 
ausgekleideten Behälter, wird das 1400 Grad heiße Roheisen zur 
Weiterverarbeitung in die Gießereien transportiert. Die Pfanne des 
Jünkerather Modells wiegt 32 Tonnen. Das Fahrgestell besteht 
aus zwei dreiachsigen Drehgestellen und wiegt 40 Tonnen. In Jün-
kerath wurden rund 700 dieser Spezialwaggons gebaut und in die 
ganze Welt exportiert. Quellen – Text: Rudolf Höser – Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Autors – Fotos: Wolfgang Kreckler 
und Rainer Helfen
Zu den Sponsoren zählen die Bürgerstiftung des Landkreises 
Vulkaneifel, die Kreissparkasse Vulkaneifel und die Verbandsge-
meinde Gerolstein. Weitere Berichte, Videos und Fotos zum 
Ereignis unter www.eisenbahnmuseum-juenkerath.de.
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Mit freundlicher UnterstützungVeranstalter
Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1 · 54568 Gerolstein
Telefon: 06591 13-0

4. Fußballturnier
der Seniorenmannschaften 
in der Verbandsgemeinde Gerolstein

VORRUNDE · Gruppe A · Samstag, 12. Juli 2025 
ab 15:30 Uhr · Sportplatz Birresborn
Uhrzeit Paarung 
15:30 Uhr SG Kylltal : SG Schneifel 3
16:10 Uhr SG Kylltal : SV Fortuna Nohn
16:50 Uhr SV Fortuna Nohn : SG Hillesheim
17:10 Uhr SG Hillesheim : SG Schneifel 3
18:00 Uhr SG Schneifel 3 : SV Fortuna Nohn
18:50 Uhr SG Kylltal : SG Hillesheim
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Mit freundlicher UnterstützungVeranstalter
Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1 · 54568 Gerolstein
Telefon: 06591 13-0

4. Fußballturnier
der Seniorenmannschaften 
in der Verbandsgemeinde Gerolstein

VORRUNDE · Gruppe B · Sonntag, 13. Juli 2025
ab 14:00 Uhr · Sportplatz Duppach
Uhrzeit Paarung
14:00 Uhr SG Eifel Mitte : SG Schneifel 2
14:40 Uhr SG Eifel Mitte : TuS Ahbach
15:20 Uhr TuS Ahbach : SV Roth-Kalenborn
16:00 Uhr SV Roth-Kalenborn : SG Schneifel 2
16:40 Uhr SG Schneifel 2 : TuS Ahbach
17:20 Uhr SG Eifel Mitte : SV Roth-Kalenborn
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§ 4
Bewirtschaftungszeit

Die Bewirtschaftungszeit der öffentlichen Parkplätze (Altstadt-
parkplatz, Kreissparkasse, P 3 und P 4) erfolgt Montag bis Freitag 
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 08:00 Uhr bis 16:00 
Uhr.
Die Bewirtschaftungszeit der öffentlichen Parkplätze (Mehrgene-
rationenhaus und P 1) erfolgt Montag bis Samstag von 00:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr.
An Sonn- und Feiertagen werden keine Gebühren erhoben.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Mit dem gleichen Tag tritt die Gebührenordnung vom 
14.12.2017 außer Kraft.

Gerolstein, 03.07.2025
gez. Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2023
Betriebszweig Wasserwerk – Sparte Vermietung und Verpach-
tung - der Verbandsgemeindewerke Gerolstein
In der Sitzung am 03. Juli 2025 hat der Verbandsgemeinderat 
Gerolstein die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke für 
das Jahr 2023 einstimmig gebilligt und die geprüften Bilanzsum-
men für den Betriebszweig Wasserwerk – Sparte Vermietung und 
Verpachtung - festgestellt.
Die geprüfte Bilanz schließt wie folgt ab:
Schlussbilanz in Aktiva und Passiva 1.112.609,57 €
Die Jahreserfolgsrechnung weist in Überein-
stimmung mit der Bilanz einen Jahresgewinn 
in Höhe von 7.841,86 €
aus.
Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, den Jahresgewinn in 
Höhe von 7.841,86 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen hatte zu keinen Einwendungen geführt. Es 
wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Gemäß § 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 sind der festgestellte 
Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk und 
der Bestätigungsbericht öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 14. Juli 2025 bis ein-
schließlich 22. Juli 2025, während der üblichen Öffnungszeiten, 
im 1. Obergeschoss des Bahnhofgebäudes Gerolstein, Bahnhof-
straße 4, 54568 Gerolstein.

Gerolstein, 03. Juli 2025
Verbandsgemeindewerke Gerolstein

gez. Harald Brück, Werkleiter

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2023
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen der 
Verbandsgemeindewerke Gerolstein
In der Sitzung am 03. Juli 2025 hat der Verbandsgemeinderat 
Gerolstein die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke für 
das Jahr 2023 einstimmig gebilligt und die geprüften Bilanzsum-
men für den Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen 
festgestellt.
Die geprüfte Bilanz schließt wie folgt ab:
Schlussbilanz in Aktiva und Passiva �  66.631.910,88 €
Die Jahreserfolgsrechnung weist in Übereinstimmung mit der 
Bilanz
einen Jahresgewinn in Höhe von �  66.619,26 €
aus.
Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, den Jahresgewinn in 
Höhe von 66.619,26 € mit Verlustvorträgen zu verrechnen.
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen hatte zu keinen Einwendungen geführt. Es 
wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Gemäß § 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 sind der festgestellte 
Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk und 
der Bestätigungsbericht öffentlich auszulegen.

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein
Tel. 06591 13-0 • Fax-Nr. 06591 13-9000
E-Mail: post@gerolstein.de
www.gerolstein.de

Gesonderte Öffnungszeiten
Bürgerbüro/Kfz-Zulassung Jünkerath

An den Donnerstagen 10.07., 17.07. und 24.07.2025  
hat das Bürgerbüro/die Kfz-Zulassung in Jünkerath von  

8:00 bis 12:30 Uhr geöffnet.
Die Nachmittagssprechzeiten entfallen an diesen Tagen.
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Gebührenordnung
der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein über die 
Festsetzung von Parkgebühren für die Stadt Gerolstein 
vom 03. Juli 2025
Aufgrund des § 6a Abs. 6 und Abs. 7 des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 
2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 70 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und der 
Landesverordnung zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass 
von Gebührenordnungen für die Festsetzung der Parkgebühren 
vom 28. März 2023 (GVBI. S. 77) erlässt die Verbandsgemeinde-
verwaltung Gerolstein nach Anhörung des Stadtrates der Stadt 
Gerolstein am 09.04.2025 und des Verbandsgemeinderates vom 
03.07.2025 folgende Gebührenordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Auf den nachfolgend genannten öffentlichen Parkplätzen wird 
durch Parkscheinautomaten eine Parkgebühr erhoben:
1.	 Altstadtparkplatz
2.	 Parkplatz Kreissparkasse
3.	 Parkplatz Mehrgenerationenhaus
4.	 Parkplatz P 1 (Kyllpark)
5.	 Parkplatz P 3 (Stadtmitte)
6.	 Parkplatz P 4 (Rondell)

§ 2
Gebührenschuldner, Entstehung und Fälligkeit

1.	 Gebührenschuldner:in ist die Fahrzeugführerin bzw. der 
Fahrzeugführer, die/der das Kraftfahrzeug zum Zwecke des 
Parkens im gebührenpflichtigen Parkraum innerhalb des Gel-
tungsbereiches abstellt.

2.	 Die Gebührenschuld entsteht mit dem Abstellen des Kraft-
fahrzeuges zum Zwecke des Parkens und wird sofort fällig.

3.	 Parkgebührenregelungen für die Benutzung der gebühren-
pflichtigen Parkplätze bei besonderen Veranstaltungen blei-
ben unberührt.

§ 3
Parkgebühren

(1) Die Parkgebühren betragen:
Parkplatz- 
bezeichnung

Frei-
parken

Höchst-
parkdauer

Parkgebühr

Altstadtparkplatz 1 Std. 1 Tag 0,50 €/30 Min.
(max. Gebühr für
8 Std.)

Kreissparkasse 1 Std. 2 Std. 0,50 €/30 Min.
Mehrgenerationen-
haus

3 Std. 1 Monat 2,50 €/Tag,
12 €/Woche,
40 €/Monat

P 1 (Kyllpark) 1 Std. 1 Monat 2,50 €/Tag,
12 €/Woche,
40 €/Monat

P 3 (Stadtmitte) 1 Std. 1 Tag 0,50 €/30 Min.
(max. Gebühr für
8 Std.)

P 4 (Rondell) 1 Std. 1 Tag 0,50 €/30 Min.
(max. Gebühr für
8 Std.)

(2) Das Freiticket wird dem gebührenpflichtigen Parkvorgang hin-
zugerechnet.
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4.	 Die Aufwendungen für die Beschaffung der Grundstücke und 
für den Erwerb von Rechten an Grundstücken Dritter sowie 
der Wert der von der Verbandsgemeinde aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Grundstücksflächen im Zeitpunkt der Bereit-
stellung.

5.	 Die Aufwendungen für Kleinkläranlagen, insbesondere nach 
DIN 4261 und geschlossene Abwassergruben, soweit sie in 
der Bau- und Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde ste-
hen.

6.	 Die Aufwendungen für sonstige der Abwasserbeseitigung 
dienende Anlagen wie z. B. Versickerungsanlagen, Gräben, 
Mulden, Rigolen.

7.	 Die bewerteten Eigenleistungen der Verbandsgemeinde, die 
diese zur Herstellung oder zum Ausbau der Einrichtung oder 
Anlage aufwenden muss.

8.	 Die Aufwendungen, die Dritten, deren sich die Verbandsge-
meinde bedient, entstehen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Gerolstein, 03. Juli 2025
gez. Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Hinweis nach § 24, Abs. 6 der Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz:
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung 
der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hinzuweisen.

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2023
Betriebszweig Wasserwerk – Sparte Wasserversorgung - der 
Verbandsgemeindewerke Gerolstein
In der Sitzung am 03. Juli 2025 hat der Verbandsgemeinderat 
Gerolstein die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke für 
das Jahr 2023 einstimmig gebilligt und die geprüften Bilanzsum-
men für den Betriebszweig Wasserwerk – Sparte Wasserversor-
gung - festgestellt.
Die geprüfte Bilanz schließt wie folgt ab:
Schlussbilanz in Aktiva und Passiva 28.874.073,17 €
Die Jahreserfolgsrechnung weist in Überein-
stimmung mit der Bilanz einen Jahresverlust 
in Höhe von 48.529,95 €
aus.
Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, den Jahresverlust in 
Höhe von 48.529,95 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrech-
nen.
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen hatte zu keinen Einwendungen geführt. Es 
wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Gemäß § 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 sind der festgestellte 
Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk und 
der Bestätigungsbericht öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 14. Juli 2025 bis einschließ-
lich 22. Juli 2025, während der üblichen Öffnungszeiten, im 1. 
Obergeschoss des Bahnhofgebäudes Gerolstein, Bahnhofstraße 
4, 54568 Gerolstein.

Gerolstein, 03. Juli 2025
Verbandsgemeindewerke Gerolstein

gez. Harald Brück, Werkleiter

Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 14. Juli 2025 bis einschließ-
lich 22. Juli 2025, während der üblichen Öffnungszeiten, im 1. 
Obergeschoss des Bahnhofgebäudes Gerolstein, Bahnhofstraße 
4, 54568 Gerolstein.

Gerolstein, 03. Juli 2025
Verbandsgemeindewerke Gerolstein

gez. Harald Brück, Werkleiter

Bekanntmachung
Der Verbandsgemeinderat hat in der Sitzung am 03. Juli 2025 
die Beitragssätze zur Erhebung der einmaligen Entwässerungs-
beiträge in der Verbandsgemeinde Gerolstein neu festgesetzt, 
die gemäß § 1 Abs. 4 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung 
(ESA) der Verbandsgemeinde Gerolstein hiermit bekanntgegeben 
werden.
Die Beitragssätze betragen:
a) Schmutzwasser, je m² beitragspflichtige Grund-

stücksfläche 7,08 €
b) Niederschlagswasser, je m² beitragspflichtige 

Abflussfläche 13,80 €
c) Investitionskostenanteil, je m² der Ortsgemein-

destraßen, -wege und -plätze 24,98 €
Die Beitragssätze treten am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Gerolstein, 03. Juli 2025
gez. Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Verbandsgemeinderat hat in der Sitzung am 03. Juli 2025 die 
Gebührensätze für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser 
aus geschlossenen Gruben in der Verbandsgemeinde Gerol-
stein neu festgesetzt, die gemäß § 1 Abs. 4 der Entgeltssatzung 
Abwasserbeseitigung (ESA) der Verbandsgemeinde Gerolstein 
hiermit bekanntgegeben werden.
Die Gebührensätze betragen:
a) Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von 

Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Überlauf in Gewäs-
ser oder Versickerung in den Untergrund, je Kubikmeter 
abgefahrener und beseitigter Menge:

54,00 €
b) Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von 

Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben, je Kubikmeter 
abgefahrener und beseitigter Menge:

29,30 €
Die Gebührensätze treten ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Gerolstein, 03. Juli 2025
gez. Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Bekanntmachung
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung von Entgelten für die  
öffentliche Abwasserbeseitigung
Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde 
Gerolstein vom 03. Juli 2025
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), der §§ 2, 7, 13 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) sowie des § 2 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 3 des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) in der 
öffentlichen Sitzung am 03.07.2025 folgende Änderungssatzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel 1
§ 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) Bei der Erhebung von einmaligen Beiträgen sind beitragsfähig:
1.	 Die Aufwendungen für die Abwasserleitungen innerhalb und 

außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums (Flächenkanalisa-
tion).

2.	 Die Aufwendungen für die Verlegung der Anschlussleitungen 
zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum 
nach § 30 dieser Satzung.

3.	 Die Aufwendungen für zentrale Anlagen, insbesondere Klär-
anlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufeinrichtungen, 
Pumpanlagen, Verbindungs- und Hauptsammler.
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gem. § 3 Abs. 2 BauGB. Die öffentliche Auslegung sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 
BauGB fand zwischen dem 01.12.2023 und dem 05.01.2024 statt.
Die Beratung und Beschlussfassung über die Abwägung der ein-
gegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage und der Beteili-
gung der Nachbargemeinden fand am 11.04.2024 statt.
Von November 2024 bis Dezember 2024 wurde die Zustimmung 
der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 
GemO eingeholt, so dass am 17.12.2024 der Feststellungsbe-
schluss durch den VG-Rat gefasst werden konnte.
Die Teilfortschreibung ist nachfolgend auszugsweise abgedruckt. 
Maßgebend ist die Festsetzung in der Planurkunde.

Die Unterlagen zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplan 
Windenergie können ergänzend auf der Seite der Verbandsge-
meinde Gerolstein unter www.gerolstein.de/aktuelles/aktuelle-
bekanntmachungen/ eingesehen werden.
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bau-
leitplans und des Flächennutzungsplanes und

3.	 eine nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung bzw. des Flächennutzungsplanes gegenüber der 
VGV Gerolstein in Gerolstein unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.
Mit dieser Bekanntmachung wird die Teilfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes wirksam.

Gerolstein, 03.07.2025
Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Chlorung des Trinkwassernetzes
Ausgehend von den Hochbehäl-
tern „Schocken“ und „Mossweg“ 
der Wasserversorgungsgruppe 
Gerolstein wird vom 14. Juli 
bis zum 29. Juli 2025 eine 
Sicherheitschlorung zum Schutz 
des Wasserleitungsnetzes vor 
Keimbildung durchgeführt. Dem 
Trinkwasser werden in dieser 
Zeit 0,2 mg/l Chlor zugegeben.
Versorgt werden aus den Behäl-
tern die Stadt Gerolstein mit den 
Stadtteilen Bewingen, Gees, Lis-
singen, Müllenborn, Oos und Roth sowie die Ortsgemeinden Dup-
pach, Kalenborn-Scheuern, Neroth und Pelm. Diese Maßnahme 
dient der Betriebssicherheit des Trinkwassernetzes und ist mit 
dem Gesundheitsamt Kreis Vulkaneifel abgestimmt.

Verbandsgemeindewerke Gerolstein

Bekanntmachung
Teilfortschreibung „Windenergie“ des  
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde  
Gerolstein
Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als 
Untere Landesplanungsbehörde
Die Kreisverwaltung Vulkaneifel hat als Untere Landesplanungs-
behörde gem. § 6 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 3 Baugesetzbuch die 
vom Verbandsgemeinderat am 17.12.2024 beschlossene Teil-
fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Gerolstein, mit Schreiben vom 23.06.2025 
genehmigt.
Aufgrund des Vorliegens von Versagungsgründen in Form der 
Neuausweisung des Entwurfs des Wasserschutzgebietes „Weiher-
bach-Leudersdorf“ vom 06.05.2025 (zuletzt geändert 15.05.2025) 
werden die in der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
„Windenergie“ benannten Teilflächen H1 und H2, soweit sie von 
diesem Wasserschutzgebiet (SZ I, II, III) betroffen sind, von der 
Genehmigung ausgenommen.
Begründung
Die Teilflächen H1 und H2 sind von der Genehmigung auszuneh-
men, da sie einer in Aufstellung befindlichen Abgrenzung eines 
Wasserschutzgebietes zum Schutz der Quelle „Weiherbach-
Leudersdorf“ (geplante Schutzgebietszone SZ II) zu widerlaufen. 
Innerhalb einer SZ II sind Errichtung und Betrieb von Windenergie-
anlagen grundsätzlich untersagt.
Aus fachtechnischer Sicht der SGD Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier, und unter 
Berücksichtigung der Planungshinweise für WEA in wasserwirt-
schaftlichen Schutzgebieten (Stand April 2024) ist die Realisierung 
von WEA in einem Quelleinzugsgebiet, zumal als Inselversorgung 
einer Gemeinde, d. h. eine anderweitige Wasserversorgung mit-
tels eines anderen Gewinnungsgebietes ist derzeit nicht möglich, 
fachlich nicht vertretbar.
Aus diesem Grund sowie dem räumlichen Bezug zur Schutzzone 
III A des Wasserschutzgebietes für die Hillesheimer Kalkmulde 
(WSG 400), welches bereits im Planaufstellungsverfahren durch 
den Planungsträger berücksichtigt wurde, werden in Abstimmung 
mit dem Planungsträger zum Schutz der Trinkwasserversorgung 
auch die betroffenen Flächen H1 und H2 der Schutzzone III des 
WSG „Weiherbach-Leudersdorf“ von der Genehmigung ausge-
nommen.
Teilfortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplanes 
der Verbandsgemeinde Gerolstein
Die Verbandsgemeinde Gerolstein beabsichtigt folgende Ziele 
durch die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes zu errei-
chen:
•	 Zusätzliche Sondergebiete für Windenergienutzung auf dem 

Gebiet der VG Gerolstein auszuweisen
•	 Die bestehende Windenergieplanung auf dem Gebiet der 

ehemaligen VG Obere Kyll (Sonder- und Vorranggebiete für 
Windenergienutzung uns Ausschlusswirkung für Windenergie 
außerhalb dieser Gebiete) auf eine Positivplanung umzustellen 
(Ausschlusswirkung wird aufgehoben)

•	 Für die bestehenden Windenergiegebiete (Sonder- und Vor-
ranggebiete) eine Rotor-Out-Regelung einzuführen (der Rotor 
darf auch auf Flächen außerhalb der ausgewiesenen Wind-
energiegebiete überstreichen)

•	 Die Vorranggebiete aus dem Regionalen Raumordnungsplan 
der Region Trier – Teilfortschreibung Kapitel Energieversor-
gung/Teilbereich Windenergie – 2004 an die Vorgaben des LEP 
IV, 4. Änd. (reduzierter Siedlungsabstand von 900 m bzw. im 
Fall des Repowering von 720 m) anzupassen (=vergrößern).

Mit Erreichen dieser Ziele können in der VG Gerolstein zusätzliche 
Windenergieanlagen errichtet werden als nach dem bisherigen 
Planstand, weil zusätzliche Flächen bereitgestellt und die beste-
henden Windenergiegebiete effizienter genutzt werden. Damit 
stehen insgesamt mehr anrechenbare Flächen für die Windener-
gienutzung zur Verfügung als ohne die Planänderung.
Der Verbandsgemeinderat Gerolstein fasste in seiner Sitzung am 
31.10.2019 den Aufstellungsbeschluss zur Flächennutzungsplan-
Teilfortschreibung „Windenergie“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB. Dar-
aufhin wurde frühzeitig die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB und die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 
2 BauGB im Zeitraum vom 20.03.2023 bis 24.04.2023 beteiligt.
Am 12.09.2023 beriet und beschloss der VG-Rat über die Abwä-
gung der Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungen und 
ebenso fasste er den Beschluss über die öffentliche Auslegung 
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Standesamtliche Mitteilungen

Wir gratulieren

in der Zeit vom 12. bis 18. Juli 2025
... zum Geburtstag
Vollendung des 75. Lebensjahres
Am 15.07. Herrn Rudolf Keul, Wiesbaum OT Mirbach
Am 15.07. Frau Marlene Streicher, Hohenfels-Essingen
Am 15.07. Herrn Werner Schmid, Neroth
Am 15.07. Herrn Willi Eckhard, Neroth
Am 17.07. Frau Ursula Berta Tebart, Steffeln
Am 18.07. Frau Dorothea Palms, Oberbettingen
Vollendung des 80. Lebensjahres
Am 14.07. Frau Roswitha Willwertz-Wendling, Gerolstein ST Gees
Am 18.07. Herrn Peter Krämer, Hohenfels-Essingen
Vollendung des 85. Lebensjahres
Am 13.07. Frau Josefine Schütz, Gerolstein ST Oos
Am 18.07. Frau Frieda Uhles, Rockeskyll
... zum Ehejubiläum
Eiserne Hochzeit in Nohn
Auf 65 Ehejahre blicken die Eheleute Gisela und Franz Romes, 
wohnhaft in Nohn, am 15. Juli 2025 zurück. Landrätin Julia Gie-

Wir begrüßen zwei neue Auszubildende
Jan Becker und Thomas Kirwel haben am 01. Juli 2025 ihre Aus-
bildung zum Verwaltungswirt begonnen. 
Während der zweijährigen Ausbildung im Beamtenverhältnis 
durchlaufen die beiden die vielfältigen Sachgebiete der Verbands-
gemeinde Gerolstein an den Standorten Gerolstein, Hillesheim 
und Jünkerath und erhalten Unterricht an der Zentralen Verwal-
tungsschule in Mayen. 
Auch eine zweimonatige Gastausbildung bei einer weiteren 
Behörde gehört zur Ausbildung. Beide bringen bereits berufliche 
Erfahrung mit.

Personalratsvorsitzender Christian Diederichs und seine Stellver-
treterin Andrea Schmitz, die neuen Auszubildenden Jan Becker 
und Thomas Kirwel, Ausbildungsleiterin Tanja Nelles und Bürger-
meister Hans Peter Böffgen (v.l.)
Bürgermeister Hans Peter Böffgen, Personalratsvorsitzender 
Christian Diederichs und seine Stellvertreterin Andrea Schmitz 
sowie Ausbildungsleiterin Tanja Nelles haben die beiden neuen 
Kollegen im Namen der Verbandsgemeindeverwaltung herzlich 
begrüßt und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg für ihre wei-
tere berufliche Zukunft.

Stellenausschreibungen

Entfernt gemäß DSGVO
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Kita St. Dionysius Lissendorf
Die Monster-Einhornbande auf großer Fahrt

Auf Entdeckungsreise in die Welt der Gefühle
Im Rahmen des Projekts „Gefühle“ durfte die Monster-Einhorn-
bande gemeinsam mit zwei pädagogischen Kräften ein ganz 
besonderes Erlebnis genießen. Mit dem VG-Bus ging es zu unse-
rem Kooperationspartner, die Junior-Uni Daun, wo die Kinder ein 
spannendes Abendteuer rund um Emotionen erleben durften. 
Spielerisch lernten sie dort ihre Gefühle, durch passendes Konst-
ruktionsmaterial, darzustellen und zu beschreiben. Ein Herzliches 
Dankeschön gilt der Junior-Uni Daun und dem Förderverein der 
Kita Lissendorf, die dieses tolle Erlebnis möglich gemacht haben.
Wir bedanken uns bei Frau Annabell Graller für das tolle Pro-
jekt, das Teil ihrer Ausbildung war. Sie hat mit Erfolg die Prüfung 
bestanden und darf sich jetzt staatlich anerkannte Erzieherin nen-
nen. Wir, das Team der Kita St. Dionysius in Lissendorf, gratulieren 
Frau Grallert recht herzlich zu ihrem Abschluss. Sie wird als Erzie-
herin in der Kita weiterbeschäftigt.

Claudia Bertram, Standortleitung

Kita St. Josef Stadtkyll
Lebensmittelforscher auf Entdeckungsreise
Ein Kitaprojekt rund um regionale und saisonale Lebensmittel

Im Rahmen ihres Anerkennungs-
jahres zur Erzieherin hat Dinah 
Simon gemeinsam mit den 
Kindern ihrer Kita-Gruppe das 
Projekt „Lebensmittelforscher 
auf Entdeckungsreise“ durch-
geführt. Im Mittelpunkt stand 
die Frage, welche Lebensmittel 
aus der Region stammen und 
zu welcher Jahreszeit sie verfüg-
bar sind. Die Kinder haben sich 
dabei spielerisch mit verschie-
denen Lebensmitteln beschäf-
tigt: Es wurde gemeinsam 
geschnippelt, gekocht, probiert 
und sogar eigene Rezepte ent-
wickelt. Der Spaß am Auspro-
bieren und Mitmachen stand 
dabei im Vordergrund.
Ein besonderer Höhepunkt 
war der Besuch des Bio-Hofs 
Schneifel in Ormont. Dort konn-
ten die Kinder den Hof erkun-
den, Tiere beobachten und 
erleben, wie auf einem Bio-Hof 
gearbeitet wird. Viele Eindrücke 
und Erlebnisse bleiben den Kin-
dern sicherlich noch lange im 
Gedächtnis.
Zum Abschluss des Projekts 
wurde ein Rezept- und Erinne-
rungsbuch gestaltet. Es enthält 
Lieblingsrezepte der Kinder 
sowie Fotos und Eindrücke 
aus dem Projektverlauf. „Mir 
war wichtig, mit den Kindern 
gemeinsam auf Entdeckungs-

seking, Bürgermeister Hans Peter Böffgen und Ortsbürgermeister 
Bernhard Jüngling gratulieren dem Jubelpaar zu diesem besonde-
ren Ehejubiläum ganz herzlich.
Diamantene Hochzeit in Lissendorf
Am 15. Juli 2025 feiern die Eheleute Rahime und Yasar Cengiz, 
wohnhaft in Lissendorf, Diamantene Hochzeit. Verbunden mit den 
allerherzlichsten Glückwünschen gratulieren den Eheleuten Land-
rätin Julia Gieseking, Bürgermeister Hans Peter Böffgen und Orts-
bürgermeister Rudolf Mathey.

Kindergartennachrichten

Kita Kunterbunt & Integrative  
Kindertagesstätte Hillesheim
Offener Familientreff der beiden Hillesheimer Kitas
mit Unterstützung von Waldpädagoge Mario Lenartz
Der zweite Familiennachmittag in diesem Jahr, der am 16.06.2025 
stattgefunden hat, stand ganz unter dem Motto „Zauberwald“ und 
wurde geleitet von dem Waldpädagogen Mario Lenartz, begleitet 
von Kitasozialarbeiterin Ramona Bauer und den beiden Interkultu-
rellen Fachkräften Claudia Flegel und Ines Lorsche.
Startpunkt war der Pavillon im Bolsdorfer Tälchen und wir wan-
derten bei bestem Wetter über die alte Bahntrasse in den Hilles-
heimer Wald hinein. Dabei erfuhren die Kinder und Eltern von der 
Existenz der geheimnisvollen „Blauen Wollwürmer“ und gingen 
auf eine spannende Entdeckungsreise.
Herr Lenartz vermittelte nebenbei spielerisch sein Wissen über 
dort vorkommenden Pflanzen und die Waldbewohner, wie z.B. 
das Eichhörnchen und das Wildschwein.
Wir feierten „Baumgeburts-
tag“, spielten Fledermaus und 
entdeckten kleine Krabbel-
tiere, wie z.B. die Zikade. Nach 
einem leckeren Picknick zogen 
wir zurück zum Startpunkt und 
beendeten den Nachmittag mit 
einem interessanten Wahrneh-
mungsspiel bei dem ein Baum 
anhand seiner Rinde wiederer-
kannt werden sollte. Wir freuen uns über diesen tollen Familientreff 
und danken Herrn Lenartz für diesen kurzweiligen und interessan-
ten Nachmittag im Grünen!

Kita Kunterbunt Hillesheim
Im Projekt „Steine“ unterwegs im Natur/-und Geopark 
Vulkaneifel
Steine sind für viele Menschen...
…einfach Steine. Für viele Kinder sind sie aber etwas ganz Beson-
deres. Wenn man Steine mal genauer unter die Lupe nimmt, kann 
man oft viele Besonderheiten feststellen, die man sonst einfach 
übersieht. Christa Finken, vom Natur- und Geopark Vulkaneifel hat 
mit unseren 4- und 5- jährigen Kindern genau das gemacht. Zuerst 
hat Frau Finken uns in der Kita besucht. Im Gepäck hatte Sie unter 
anderem jede Menge verschiedene Steine. Diese durften die Kin-
der dann erst einmal mit fast allen Sinnen wahrnehmen. Zwischen 
all den tollen Steinen waren auch welche aus dem Arensberg in 
Walsdorf/Zilsdorf. Dazu gab es ganz viele spannende Informa-
tionen rund ums Thema Vulkane. Unser zweites Treffen fand im 
Arensberg statt. Denn wo lernt man besser als in der Natur? Dort 
hatten die Kinder die Möglichkeit, den Vulkan zu erkunden und 
besondere Steine und Fossilien zu finden. Auf alle Fragen hatte 
Frau Finken an diesem Morgen sehr kindgerecht und ausführlich 
geantwortet. Danke, liebe Christa Finken, für die spannende Zeit, 
die wir gemeinsam verbringen durften.
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Die Verleihung der Zeugnisse stellte nicht nur den Abschluss 
eines wichtigen Kapitels im Bildungsweg der Absolventinnen und 
Absolventen dar, sondern auch den Beginn neuer Möglichkeiten 
und Herausforderungen. 
Die anwesenden Familien und Freunde feierten gemeinsam mit 
den Absolventinnen und Absolventen diesen bedeutsamen Schritt 
in eine neue Phase des Lebens bei einem kleinen Sektempfang 
bei strahlendem Sonnenschein.
Die Schulgemeinschaft gratuliert allen Absolventinnen und Absol-
venten zu ihren Leistungen und wünscht ihnen für die Zukunft viel 
Erfolg und alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

BGY 22
Antony, Merle Pesch, Lukas
Benner, Leonie Rodenburg, Thor
Bretz, Linus Schäfer, Ronja
Christ, Benedikt Senko, Ortisja
Daniels, Marie Steinhagen, Julian Elias
Drieling, Joshua Tataru, Xenia
Feltes, Simon Theisen, Tim
Gömann, Oscar Erek Thelen, Felix
Il´enko, Justin van Nerven, Janne Niklas
Kill, Miklas Wall, Justin
Metz, Jan Wirtz, Philipp
Peltzer, Lena

HBF 23
Abt, Regina Kalteis, Anton
Ali, Ali Kees, Manuel
Bach, Mandy Kenig, Timur
Bielak, Igor Kraßmann, Lukas
Danguly, Henrietta Künzig, Angelina Jolie
Frank, Maximilian Mamoyan, Teresa
Gierden, Emma Manderfeld, Eva
Großmann, Noah Mohr, Lilli
Hammerschmidt, Niklas Müller, Tim
Heescher, Vinh

DBOS
Becker, Ben Sawinski, Charline
Gillessen, Louis Schreiber, Laura
Grommes, Jakob Sleiher, Alexander
Kirwel, Greta Springer, Julius
Lenz, Franka Wall, Miguel
Meyer, Stefanie Warneke, Enna
Nielen, Melina Wolthuizen, Krist
Peces Calero, Leticia Zapf, Johanna
Quach, Dennis

reise zu gehen und ihnen zu zeigen, was bei uns wächst – und wie 
spannend es sein kann, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen“, 
sagt Dinah Simon.
Das Projekt bot viele Gelegenheiten zum Mitmachen, Staunen und 
Kreativsein – ein schöner Abschluss für das Anerkennungsjahr in 
Stadtkyll.

Schulnachrichten

Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein
Verleihung der Abschlusszeugnisse

Am 28.06.2025 fand in der Turnhalle der BBS Vulkaneifel Gerol-
stein die feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse, der Fachhoch-
schulreifezeugnisse sowie der Zeugnisse des staatlich geprüften 
kaufmännischen Assistenten statt.
Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Tech-
nik, der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft sowie der Dualen 
Berufsoberschule haben auf diesen Moment hingearbeitet und 
konnten nun den Lohn ihrer Mühen ernten.
Die Veranstaltung wurde durch eine Ansprache des Schulleiters 
Günter Karst eröffnet, der die Leistungen der Absolventinnen und 
Absolventen würdigte und auf die Herausforderungen einging, die 
mit dem Übergang in die nächste Lebensphase verbunden sind. 
Insbesondere mahnte er die Übernahme von Verantwortung für 
sich selbst und die Gesellschaft an, da nur so ein gelingendes 
Miteinander möglich ist.
Die Leiter der Bildungsgänge, Thomas Bohne, Nina Meli und 
Simone Schuh, schlossen sich mit ihren Reden an und hoben 
die besonderen Erfolge der jeweiligen Klassen hervor. Mit einem 
Augenzwinkern gaben sie den Absolventinnen und Absolventen 
gute Ratschläge mit auf den Weg.
Besonders hervorzuheben ist die Rede von Abiturient Oscar 
Gömann, der mit klaren und prägnanten Worten auf die gemeinsa-
men Erfahrungen während der Schulzeit einging und die Bedeu-
tung der erlangten Abschlüsse für die zukünftige berufliche und 
akademische Laufbahn unterstrich.
Im Rahmen der Zeremonie wurden zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler für ihre hervorragenden Leistungen in den einzelnen 
Fächern ausgezeichnet.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeich-
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infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein
Abschluss 007 – Mission erfüllt
Am Freitag, 27. Juni 2025, fand unsere Abschlussfeier unter dem 
Motto „Abschluss 007 – Mission erfüllt“ statt.
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter erwartete die Gäste 
ein buntes Programm: Die Primarstufe sang „Ich schenk dir einen 
Regenbogen“ und ein Erstklässler spielte verschiedene kleine 
Stücke am Klavier. Im Anschluss richtete die Schülervertretung 
motivierende Wünsche an die Abschlussschüler:innen.
Ein Highlight bildete das gemeinsame Singen der Lieder „Komet“ 
und „Ein Hoch auf uns“. Anschließend begeisterte ein zum Motto 
passendes Video der Klasse 7c/8a die Gäste, ebenso Frau Gan-
golfs Lesung. Als Überraschung bedankten sich die SchülerInnen 
bei ihren LehrerInnen mit kleinen Geschenken. Danach sorgte die 
Musik- und Tanz-AG mit einem selbst produzierten Video für gute 
Stimmung.

Den Höhepunkt bildete die Zeugnisvergabe mit den persönlichen 
Worten der Schulleitung sowie die abschließende Dia-Show mit 
Erinnerungen. Wir sind stolz auf unsere 13 EntlassschülerInnen 
und wünschen ihnen weitere spannende Missionen, alles Gute 
und viel Erfolg für ihre Zukunft.

St.-Matthias-Gymnasium Gerolstein
Einfach ein Knaller: Erster MINT-Abend am SMG

Am 26.06.2025 fand der erste MINT-Abend am St.-Matthias-
Gymnasium statt, an dem Schülerinnen und Schüler der digitalen 
MINT-Klassen 7m und 8m ihre Arbeitsergebnisse aus den Berei-
chen Biologie, Mathematik, Informatik und Chemie vorstellten.
Der erste Teil der Veranstaltung fand in der Aula statt, in der Frau 
Kläs, die Leiterin der Mittelstufe, die zahlreichen Gäste begrüßte. 
Im Anschluss daran wusste Julian Schäfer, Fachbereichsleiter für 
Mathematik, Informatik und Technik an der Junior Uni Daun, seine 
Zuhörer für die MINT-Vielfalt zu begeistern. In seinem äußerst 
motivierenden Vortrag stellte er neben der Wichtigkeit der Kom-
petenzen in den MINT-Fächern und der Bedeutung dieser Diszipli-
nen für die Zukunft auch die Freude an logischem, kreativem, aber 
auch kritisch hinterfragendem Denken in den Vordergrund.

Grund- und Realschule Plus Gerolstein
Ein erlebnisreicher Waldaktionstag  
für die Klassen 5a und 5b

Am 23. und 24. Juni 2025 erlebten die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5a und 5b der Grund- und Realschule plus Gerolstein 
einen ganz besonderen Schultag: den Waldaktionstag, organi-
siert und durchgeführt von Revierleiterin Frau Müller vom Forst-
amt Gerolstein.
Gemeinsam mit ihr begaben 
sich die Klassen jeweils ab 9:00 
Uhr an der Büschkapelle auf 
eine spannende Entdeckungs-
tour durch den Wald.
Spielerisch und mit viel Freude 
lernten die Kinder dabei Wis-
senswertes über Bäume, Tiere 
und Pflanzen und erlebten den 
Wald mit allen Sinnen. Verschie-
dene Gruppenspiele und kleine 
Aufgaben sorgten für Abwechs-
lung, sehr viel Spaß und stärkten 
den Teamgeist.
Begleitet wurde die Klasse 5a 
von Frau Olha Krämer und die 
5b von Frau Yvonne Moß.

Solche Naturerfahrungen fördern nicht nur Wissen über Umwelt 
und Nachhaltigkeit, sondern stärken auch das Gemeinschaftsge-
fühl und die persönliche Entwicklung der Kinder – ein wertvoller 
Beitrag zum schulischen Lernen außerhalb des Klassenzimmers.
Die Grund- und Realschule plus Gerolstein bedankt sich herz-
lich bei Frau Müller für die Organisation und Durchführung dieses 
gelungenen Aktionstags – und freut sich schon jetzt auf eine mög-
liche Wiederholung im nächsten Jahr!
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Anschluss hielt unsere Schulleiterin Frau Stabel dann ihre letzte 
Abschlussrede. Dabei würdigte sie die Entwicklung der Schüler 
und wünschte ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg.
Bevor es aber zur Übergabe der „letzten“ Zeugnisse kommen 
sollte, wurden noch einmal die Engagiertesten und Besten geehrt. 
Mit der Urkunde des Ministers für besonderes Engagement wur-
den die Schülersprecherinnen Leni Henkes und Jette Walla (10a) 
sowie Simon Scheuls (10b). Die Klassenbesten waren in diesem 
Schuljahr Verena Gerhards (9c), Tom Neumann (10a) und Luca 
Schäfer (10b). Aber auch die Zweitbesten, Diego Adler (9c), Jana 
Retzlaff (10a) und Simon Scheuls (10b), wurden geehrt. Nun aber 
wurden wirklich die letzten Schulzeugnisse überreicht, nicht aber 
ohne das die Klassenlehrer (Frau Roos, Herr Schnack, Herr Rin-
ken) gemeinsamen Stunden, Herausforderungen, gelöste Rätsel 
und unvergessliche Momente mit einem Augenzwinkern Revue 
passieren ließen. Musikalisch wurde die Feier durch die Schul-
band begleitet, die gemeinsam mit den Klassen jeweils ein Lied 
zum Besten gab. Auch für sie es war es (leider) der letzte Auftritt.
Der Abend endete mit einem kleinen Empfang, bei dem alle noch 
einmal gemeinsam auf den Abschluss und die Zukunft anstoßen 
konnten.
Die Schule wünscht den diesjährigen Entlassschülern alles 
erdenklich Gute, Mut und Freude auf ihrem weiteren Weg sowie 
beim Lösen von Rätseln immer ein glückliches Händchen. Gleich-
zeitig bedankt sich die Schule bei allen, die zum Gelingen der 
Abschlussfeier in Vorbereitung, Durchführung und auch beim spä-
teren Abbau beigetragen haben.

Graf Salentin Schule Jünkerath
Waldprojekt: 
„Hast du Lust auf ein echtes Naturabenteuer?“
Mit dieser Frage lud Sabrina Erler, Erzieherin und Wildnispäda-
gogin, Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 
7 zu einem Waldprojekttag ein. Gemeinsam mit 20 Kids ging es 
daraufhin am 24.06.2025 in den nahegelegenen Wald. Dort wur-
den zunächst an geeigneter Stelle Sitzgelegenheiten, aus allem 
was der Wald zu bieten hatte, gebaut. An dieser so entstandenen 
Sammelstelle, wurde gemeinsam gefrühstückt und später auch zu 
Mittag gegessen. Neben gemeinsamen Spielen, blieb auch genug 
Zeit, um eigene kleine Lagerstellen oder Verstecke zu bauen. Alles 
natürlich ohne dem Wald zu schaden oder Müll zu hinterlassen. 
Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen einig, dass solch ein Projekt unbedingt wiederholt werden 
sollte.

Das Finanzamt zu Besuch in der GSS
Ein Unterricht etwas anderer Art fand kürzlich in den 10. Klas-
sen der Graf Salentin Schule in Jünkerath statt. Im Rahmen der 
Berufs- und Alltagsorientierung war das Finanzamt Wittlich mit 
drei Mitarbeitern zu Gast.
Zunächst wurde mit den Schülern erarbeitet, wofür Steuereinnah-
men in Deutschland verwendet werden.
Interessant waren z.B. die „Zahlen“, was ein Schüler pro Jahr an 
„Bildung“ kostet oder der Neubau von 1 Meter einer Autobahn.
Dann wurden Grundzüge der Erstellung einer privaten Steuerer-
klärung erarbeitet und warum es sinnvoll ist, diese beim Finanz-
amt einzureichen.
Zum Schluss gingen die Vortragenden dann noch auf berufli-
che Laufbahnen im Finanzwesen ein, denn von den anwesen-
den Schülern gehen etwa 70% jetzt nach ihrem Schulabschluss 
zu weiterführenden Schulen. Dort möchten sie einen höheren 
Schulabschluss mit Fachabitur oder Abitur anstreben. Dies wäre 

Die anschließenden Fachvorträge, die von engagierten Schülerin-
nen und Schülern selbstständig vorbereitet und souverän präsen-
tiert wurden, waren nicht nur informativ, sondern auch inspirierend 
und zeigten das große Interesse und die Begeisterung der Schüle-
rinnen und Schüler für die MINT-Fächer. Zum Abschluss des ers-
ten Teils des MINT-Abends zeigten die Schülerinnen und Schüler 
spektakuläre Chemie-Experimente, bei denen Feuer, Rauch und 
Explosionen das Publikum in ihren Bann zogen.
Nach den kurzweiligen Präsentationen in der Aula hatten die 
Gäste die Gelegenheit, in die Fachräume zu gehen, wo vielfältige 
Projekte in Kleingruppen vorgestellt wurden. Neben informativen 
Ausstellungen hatten die Schülerinnen und Schüler auch expe-
rimentelle Stationen eingerichtet, an denen die Besucher selbst 
aktiv werden konnten. Es gab beispielsweise Programmierpro-
jekte mit dem Calliope-Mini-Computer, Experimente zum Klima-
wandel und zu ökologischen Nischen, Glücksspiele mit Analysen 
aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und vieles mehr.
Die Vielfalt der Stationen spiegelte das breite Spektrum der MINT-
Fächer wider und zeigte, wie kreativ und vielseitig die Schüle-
rinnen und Schüler denken können. Die betreuenden Lehrkräfte 
Frau Litz, Herr Clausen, Herr Suckrau und Herr Schröder zeigten 
sich äußerst zufrieden mit den Leistungen ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Die positive Resonanz der Besucher und die Begeiste-
rung der vielen aktiven Schülerinnen und Schüler machten den 
MINT-Abend zu einem gelungenen Ereignis.

Augustiner-Realschule Plus Hillesheim
„Wie wir es bis hierher geschafft haben,  
ist uns ein Rätsel“
Bewegende Abschlussfeier der Augustiner-Realschule plus 
Hillesheim

Unter dem diesjährigen Motto „Wie wir es bis hierher geschafft 
haben, ist uns ein Rätsel“ fand am Donnerstag, 26.06.25, die fest-
liche Entlassfeier der diesjährigen Abschlussklassen der Augusti-
ner-Realschule plus Hillesheim statt.
Nach einem schönen Abschlussgottesdienst, geleitet von der 
Gemeindepädagogin Edit Szilágyi und Pfarrer Rudolf Esser, ging 
es in die Turnhalle, die dafür festlich geschmückt war. Die Stim-
mung war erwartungsvoll. Eltern, Lehrer und Freunde hatten sich 
versammelt, um die diesjährigen Entlassschüler zu verabschie-
den. Ein bisschen Wehmut schwang mit, als Herr Wolff alle Schü-
ler und Gäste recht herzlich begrüßte und verstärkte sich noch, 
als Johann Brenner „(S)Ein letztes Liebeslied“ sang. Sichtlich 
berührt erhielt er für seine musikalische Darbietung minutenlan-
gen Applaus und Standing-Ovation von allen Anwesenden. In der 
Geschichte der Entlassfeiern ein absolutes Highlight.
Nach der Rede von unserem 1. Konrektor Herrn Wolff, wünschte 
der 1. Beigeordnete der VG Gerolstein, Frank Kerner, allen 
diesjährigen Abschlussschülern für ihre Zukunft alles Gute. Im 
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Klasse 10b

Schwimmbäder
www.gerolstein.de

Freibad Gerolstein
Raderstraße 22, 54568 Gerolstein, Tel. 06591 4538
Öffnungszeiten
•	 bis Sonntag, 31. August:

•	 Montag bis Freitag: 12:00 bis 20:00 Uhr
•	 Samstag/Sonntag/in den Sommerferien: 10:00 bis 20:00 

Uhr
•	 Kassenschluss und letzter Einlass: 19:00 Uhr
•	 Ende der Badezeit: 19:45 Uhr

Die Öffnungszeiten werden witterungsbedingt angepasst. Bei sich 
abzeichnenden Schönwetterperioden wird das Freibad auch in 
der Woche ab 10 Uhr geöffnet. Wir informieren dazu kurzfristig in 
den Medien der Verbandsgemeinde.

Angebot
•	 Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken
•	 Neu gestaltetes Planschbecken mit Rutsche und Wasser-

Igel
•	 Bodensprudler und Cascaden-Wasserfall
•	 Luftperlen-Liegen, Massagedüsen und Nackenbrausen
•	 Sprungturm-Anlage mit 1m-/3m-Turm
•	 Beachvolleyball- und Outdoor-Schachfeld
•	 Kiosk mit warmen und kalten Snacks sowie Getränken
•	 kostenlose Parkplätze

eine gute Voraussetzung für eine Bewerbung für den gehobenen 
Dienst beim Finanzamt oder in anderen öffentlichen Stellen.
Die Schule ist sich sicher, dass sie auch im nächsten Schuljahr 
dieses tolle Angebot wahrnehmen möchte und bedankt sich bei 
allen Beteiligten.

Wir gratulieren unseren Abschlussschüler:innen von 
Herzen
Unter dem Motto „Ende Gelände – Ziel erreicht“ fand am 
27.06.2025 die gemeinsame Abschlussfeier der Berufsreifeklasse 
(9c) und der Abschlussklassen zum Qualifizierten Sekundarab-
schluss I (10a, 10b) im festlich geschmückten und voll besetzten 
Atrium der Realschule plus in Jünkerath statt.
Die Feier wurde von den Schülerinnen und Schülern und dem 
Kollegium mit viel Engagement gestaltet und bot den zahlreichen 
Gästen ein buntes, unterhaltsames Programm.
Für besondere Leistungen und herausragendes Engagement wur-
den Halima Ben Kaddour (9c), in der 10a Suki Matthiessen und 
Laura Sonntag und in der Klasse 10b Aura Bledea ausgezeichnet. 
Den jeweils besten Abschluss erhielten Halima Ben Kaddour (9c), 
Laura Sonntag (10a), Suki Matthiessen (10a), Sarah Kropp (10a) 
und Leonie Gadinger (10b).
Die Abschlusszeugnisse wurden durch die Klassenlehrer:innen 
Sonja Zimmer, Kirsten Hötzel, Mario Jehnen, die Schulleitung und 
den Verbandsgemeinde Bürgermeister Hans-Peter Böffgen über-
reicht.
Für unsere Schüler:innen geht es jetzt ganz verschiedene Wege. 
Sei es in eine berufliche Ausbildung, auf die Berufsschule, auf das 
berufliche Gymnasium oder das allgemeinbildende Gymnasium. 
Wir wünsche ihnen dabei Erfolg und vor allem Zufriedenheit.

Klasse 9c

Klasse 10a
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Zum Auftakt des Besuchsprogramms stand ein geführter Rund-
gang durch das Gutenberg-Museum auf dem Programm. Dort 
erhielten die Gäste spannende Einblicke in die Geschichte des 
Buchdrucks und die Entwicklung moderner Medien. Anschließend 
kehrte die Gruppe zum
Mittagessen im Landtagsrestaurant ein.
Nach der Stärkung startete das offizielle Besuchsprogramm im 
Landtag.
Die Gäste erhielten zunächst eine Einführung in die Arbeitsweise 
und Geschichte des Parlaments durch den Besucherdienst. Im 
Anschluss daran kam es zum persönlichen Gespräch mit Jens 
Jenssen. Der
Abgeordnete stellte seine parlamentarische Arbeit vor und stand 
der Gruppe für einen offenen Austausch mit vielen Fragen zur Ver-
fügung.
„Es freut mich sehr, dass der Seniorenbeirat der Verbandsge-
meinde Gerolstein den Weg nach Mainz gefunden hat. Der direkte 
Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern ist für meine Arbeit im Land-
tag von großer Bedeutung – gerade mit einer Gruppe, die sich so 
engagiert für die Belange der älteren Generation einsetzt“, betonte 
Jens Jenssen.
Der Tag endete mit dem Besuch der Plenarsitzung auf der Besu-
chertribüne und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto vor dem 
Deutschhaus.
Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Gerolstein sowie die 
Seniorenbeauftragten vor Ort engagieren sich aktiv für die Interes-
sen älterer Menschen in der Vulkaneifel. Der Besuch im Landtag 
bot eine interessante Gelegenheit, die parlamentarische Arbeit 
aus nächster Nähe zu erleben und Impulse für die kommunale 
Seniorenarbeit mitzunehmen.

Gleichstellungsbeauftragte 
der Verbandsgemeinde Gerolstein

Kommunikation gehört zum Alltag
Aufgrund großer Nachfrage konnte der Workshop „Stärker – klarer 
– sicherer“ zum Thema Kommunikation noch einmal durchgeführt 
werden. Die Teilnehmerinnen waren sich einig: ein klassischer 
Workshop mit Vorstellungsrunde, Gruppenarbeit – das war hier 
nicht der Fall. Die Referentin schaffte einen Raum, der ein persön-
liches Kennenlernen, eine echte Verbundenheit möglich machte. 
Die vermittelten Techniken, Impulse und geteilten Literaturtipps 
wurden als sehr hilfreich wahrgenommen. Eine weitere Erkenntnis: 
Jeder Mensch hat eigene Kommunikationsstile und das Wissen 
um diese Unterschiede gestaltet das Miteinander einfacher.
„Ich gehe aus diesem Workshop gestärkt hinaus, mit mehr inne-
rer Klarheit, Vertrauen und dem Gefühl: Ich darf so sein, wie ich 
bin. Und andere auch.“ Das Statement einer Teilnehmerin zeigt die 
Bedeutsamkeit von Weiterbildungen in Kommunikation und Kör-
persprache. Nur wenn wir verstehen, was unser Gegenüber uns 
mitteilen möchte, können wir Gespräche auf Augenhöhe führen 
und zu guten Ergebnissen kommen. Für den Herbst sind weitere 
Veranstaltungen geplant.

Bleiben Sie gespannt!
Ihre Gudrun Nahrendorf

Hallenbad Jünkerath
Schulstraße 18, 54584 Jünkerath, Tel. 06597 9203333
Öffnungszeiten
Montag: 17:00 - 21:00 Uhr Allg. Schwimmen
Dienstag: 06:30 - 09:00 Uhr Frühschwimmen
Mittwoch: 18:00 - 21:00 Uhr Allg. Schwimmen
Donnerstag: 18:00 - 21:30 Uhr Allg. Schwimmen
Freitag: 15:00 - 16:00 Uhr Seniorenschwimmen

16:00 - 20:00 Uhr Allg. Schwimmen
Samstag: 14:00 - 18:00 Uhr Allg. Schwimmen
Sonntag: 08:00 - 12:00 Uhr Allg. Schwimmen
Sauna
Montag: 17:00 - 21:00 Uhr gemischt
Dienstag: Gruppenbelegungen
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 18:00 - 21:30 Uhr Frauen
Freitag: 15:00 - 20:00 Uhr Herren
Samstag: geschlossen
Sonntag: 08:00 - 12:00 Uhr gemischt
Solarium
Montag bis
Donnerstag:

08:00 - 21:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 20:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr
Sonntag: 08:00 - 12:00 Uhr

Lehrschwimmbecken Hillesheim
Lammersdorfer Str. 18a, 54576 Hillesheim, Tel. 06591 4538

Schwimmbad Hillesheim geschlossen bis 18. Juli
Das Schwimmbad in Hillesheim ist vom 07.07. bis 18.07.2025
für den allgemeinen Schwimmbetrieb geschlossen. Wir bitten 
um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein

Öffnungszeiten
Dienstag: 16:00-20:00 Uhr Allg. Schwimmen
Mittwoch: 16:00-20:00 Uhr Allg. Schwimmen
Donnerstag: 16:00-18:00 Uhr Allg. Schwimmen

18:00-20:00 Uhr Frauenschwimmen
Freitag: 16:00-20:00 Uhr Allg. Schwimmen

Seniorenbeirat

Seniorinnen und Senioren  
besuchen Mainzer Landtag
Am 3. Juli 2025 begrüßte der Landtagsabgeordnete Jens Jenssen 
eine Besuchergruppe des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde 
Gerolstein im Landtag Rheinland-Pfalz. Die Gruppe wurde vom 
Vorsitzenden Hans-Jürgen Weiler angeführt.
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Berndorf
Erster Beigeordneter Andreas Leif 
Tel. 06593 7109900    
E-Mail: 1bg@berndorf-vulkaneifel.de  
www.berndorf-vulkaneifel.de

Einladung zum Seniorennachmittag
Alle Senioren ab 60 Jahre laden wir herzlich zum nächsten Seni-
orennachmittag am Donnerstag, 17.07.25 ab 14:30 Uhr ins 
Gemeinde- und Vereinshaus ein. Wir bitten um Anmeldung bis 
14.07.2025 bei Claudia Groß (Tel. 1870), Heike Zbikwosi (Tel. 
2108876) oder Sieglinde Lüttke-Becker (Tel. 8247). Wir vom Team 
des Senioren-Nachmittags freuen uns auf schönen Stunden.

Birgel
Ortsbürgermeister Peter Hutsch 
Tel. 06597 9230910
E-Mail: ortsgemeinde.birgel@t-online.de
www.birgel-eifel.de

„Die Mühlenstraße in Birgel“ im SWR-Porträt
Der Beitrag „Die Mühlenstraße in Birgel“ aus der Landesschau 
Rheinland-Pfalz ist in der SWR-Mediathek und unter der Adresse
https://www.swr.de/.../video-muehlenstrasse-birgel-100.html
verfügbar. Viel Freude beim Anschauen.

Birresborn
Ortsbürgermeisterin Christiane Stahl 
Tel. 06594 921308 (Gemeindebüro)
E-Mail: buergermeister@birresborn.de
www.birresborn.de

Information zum Brubbel-Drees in der Kopper Straße
Durch eine bakterielle Belastung entspricht das Wasser zurzeit 
nicht der Trinkwasserverordnung. Am 01.07.2025 wurde eine 
Nachprobe des Sauerbrunnens entnommen. Das Untersuchungs-
ergebnis wies erneut Grenzwertüberschreitungen auf.
Dadurch ist die Quelle bis auf weiteres mit dem Hinweis „Kein 
Trinkwasser“ gekennzeichnet.
Vorabinformation zum Glasfaserausbau 2026
Hierzu findet am Dienstag, 05.08.2025, um 19:00 Uhr eine Bür-
gerinfoveranstaltung im Bürgersaal auf dem Büchel statt.
Weitere Beratertage zum Glasfaserausbau finden am Dienstag, 
12.08.2025, und am Donnerstag, 18.09.2025, jeweils von 15:00 
bis 18:00 Uhr im Ratssaal, altes Rathaus statt. Termine bitte vor-
merken.

Birresborn, 07.07.2025
Wilbert Hontheim 1. Beigeordneter

Zukunft Fair Handeln

Fairer Markt und Faire Woche 2025
Die Planungen für den Fairen Markt 2025 haben begonnen. Die 
Steuerungsgruppe Fairtrade der Verbandsgemeinde Gerolstein 
freut sich, den bunten Markt am am Donnerstag, 18. September 
2025 wieder in Hillesheim anzubieten.

Der Markt ist fester Bestandteil der Fairen Woche vom 12. bis 
26. September 2025. Sie steht unter dem Motto „Gemeinsam die 
Vielfalt des fairen Handels entdecken“. 
Vor dem Hintergrund der politischen und ökologischen Heraus-
forderungen soll die Faire Woche deutlich machen, wie breit auf-
gestellt der Faire Handel ist. Er vereint soziale Gerechtigkeit und 
den Schutz der ökologischen Vielfalt – zwei untrennbare Aspekte, 
die gemeinsam den Weg zu einer lebenswerten und nachhaltigen 
Zukunft ebnen. 
Bleiben Sie dran und begleiten Sie uns auf dem Weg zur Fairen 
Woche 2025. Informationen unter https://www.faire-woche.de/

Aus Ortsgemeinden und Städten

Berlingen
Ortsbürgermeister Bernd Böffgen
Berlinger Straße 24, 54570 Berlingen
Tel. 06591 5142, E-Mail: buergermeister@berlingen.de
www.berlingen.de

Aus dem Ortsgemeinderat
Am 25.06.2025 fand in Berlingen, Gemeindesaal, unter Vorsitz von 
Ortsbürgermeister Bernd Böffgen eine öffentliche und anschlie-
ßend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsge-
meinde Berlingen statt.
Aus der öffentlichen Sitzung:
Herstellung Zaunanlage Friedhof -  
Auftragsvergabe
Der Ortsgemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrags zur 
Errichtung einer Umzäunung des Friedhofgeländes an die Firma 
Steffes Zaunlagen / Mückeln als Direktauftrag. Als notwendige 
Folgemaßnahme beschließt der Ortsgemeinderat die Pflanzung 
zweier Bäume als Ausgleichsmaßnahme für die Entfernung der 
Hecke.“
VV Wiederaufbau -  
Förderungen für die Unterstützung bei den Förderverfahren
Die Ortsgemeinde beauftragt die Verbandsgemeinde Gerolstein 
mit der gemeinsamen Projektsteuerung nach Ziffer 9.8 VV Wie-
deraufbau RLP 2021 für die externe Unterstützung bei der Durch-
führung der jeweiligen Förderverfahren.
6. Bündelausschreibung Strom 2026-2028
Die Ortsgemeinde beabsichtigt keine Teilnahme an der Bündel-
ausschreibung 2026-2028, da aufgrund des Teilnahmeentgelts 
(150 EUR) einerseits und des vergleichsweise geringen Stromver-
brauchs der Ortsgemeinde andererseits keine Einsparungen zu 
erwarten sind.
Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse 
gefasst.

Bekanntmachung des  
Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum 
(DLR) Eifel
Gemarkung Berlingen Flur 1 Nr. 104/3
Bitte beachten Sie die Bekanntmachung zum vereinfachten Flur-
bereinigungsverfahren Pelm/Gees – Landkreis Vulkaneifel unter 
der Rubrik „Andere Behörden und Dienststellen“ in dieser Aus-
gabe.
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Duppach
Ortbürgermeister Thomas Humble
Vor Buchholz 3, 54597 Duppach
mobil 01523 8982043, E-Mail: duppach@vg-gerolstein.de
www.duppach.de

Densborn
Ortsbürgermeister Jürgen Clemens 
mobil 0151 18420428, E-Mail: densborn@j-clemens.de
www.densborn-eifel.de

Einladung zum digitalen Stammtisch
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die zertifizierten Digitalbotschafter des Landes Rheinland-Pfalz, 
Sonja Miller und Dirk Bertram, laden wieder an jedem 3. Mitt-
woch im Monat zu einem digitalen Stammtisch ein und stehen 
dort – nach vorheriger Anmeldung – von 17:00 Uhr bis mind. 
19:00 Uhr im Nebenraum
der Gaststätte „ Die Ecke“ in Densborn allen Senioren zu Ver-
fügung, die Probleme oder Fragen respektive Unsicherheiten 
haben. Themen sind: Smartphone, Tablet, Apps, Bedienung und 
Handhabung.
Der nächste Stammtisch findet am 16.07.2025 statt. Um Vor-
anmeldung wird gebeten, damit wir uns vorbereiten können. Wir 
möchten mit Ihnen gemeinsam die Senioren mit in die digitale Welt 
nehmen, damit sie den Anschluss nicht verpassen. Wir freuen uns 
auf regen Austausch mit Euch – in lockerer Runde, gehen wir es 
mit Euch an!
Kontakt:
Sonja Miller, Tel. 0170 3403597, E-Mail: dibo.densborn.s.miller@
web.de
Dirk Bertram, Tel. 0170 2873705, E-Mail: dibo.bertram.
densborn@t-online.de

Dohm-Lammersdorf
Ortsbürgermeister Wolfgang Schüssler 
Tel. 06593 8591

Stafettenritt zur WM der Islandpferde

Anfang August findet in der Schweiz die WM der Islandpferde 
statt. Im Vorfeld gibt es, vergleichbar mit dem Fackellauf vor den 
Olympischen Spielen, einen Stafettenritt vom Austragungsort der 
letzten Weltmeisterschaft (Oirschot, Niederlande) zum nächsten 
Austragungsort (Birmesdorf, Schweiz). Stets mit dabei ist der 
Stafettenstab, in dessen Innerem sich eine Grußbotschaft an den 
neuen WM-Veranstalter befindet. Die siebte Etappe des Stafetten-
rittes führte am vergangenen Montag nach Dohm-Lammersdorf, 
wo die Reiter und Reiterinnen von zahlreich herbeigeeilten Dorf-
bewohnern empfangen wurden. Nach einer willkommenen Erfri-
schung für Pferd und Reiter am Kannekomp legte die Staffel auf 
dem Heidberghof einen Ruhetag ein, um für die weiteren Etappen 
gerüstet zu sein. Vielen Dank für euren Besuch und alles Gute auf 
den nächsten Etappen.

Wolfgang Schüssler, Ortsbürgermeister

Online-Terminbuchung unter 
www.gerolstein.de
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Stadt Gerolstein
Stadtbürgermeisterin Stefanie Lorisch
Sekretariat: Tel. 06591 13-1036
E-Mail: stadtbuergermeisterin@gerolstein.de
www.gerolstein.org

Illegale Müllentsorgung in Gerolstein
In der 28. KW wurde im Bereich 
der Entsorgungscontainer in 
der Waldstraße Kinderspielzeug 
und Teig illegalerweise entsorgt. 
Dabei übersteigt der Sack voller 
Teig die haushaltsübliche Menge 
bei Weitem. Es besteht daher 
der Verdacht, dass es sich bei 
den Lebensmitteln um gewerbli-
che Abfälle handeln könnte. Wer 
Hinweise auf den / die Verursa-
cher geben kann, meldet sich 
bitte bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Gerolstein, Fachbe-
reich 3 (Tel. 06591 13-1085 oder 
06591 13-4301). Alle Hinweise 
werden vertraulich behandelt.

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Gerolstein-Müllenborn
Ortsvorsteher Kai-Uwe Dahm
Hillstraße 39, Tel. 06591 203120 
E-Mail: muellenborn@gerolsteiner.net
www.muellenborn.gerolstein.org

Ein schwungvoller Nachmittag mit  
Stefan Pallemanns im Landhaus Müllenborn
Das Landhaus Müllenborn wurde am vergangenen Dienstag, 
24.06.25, zum Treffpunkt für tanzbegeisterte Senior:innen. Bei 
sommerlichem Wetter und bester Laune lud Elisabeth Reinarz, 
Fachkraft im Landesprogramm Gemeindeschwesterplus zu stim-
mungsvollem Tanzvergnügen und Geselligkeit ein. Einen großen 
Dank gilt der Gastgeberin Frau Mayer, die diese Veranstaltung erst 
möglich machte.

Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag von Stefan Pal-
lemanns, der mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus 
beliebten Klassikern und bekannten Melodien für Begeisterung 
sorgte. Ob Walzer, Foxtrott oder Schlager – die Tanzfläche blieb 
nicht leer. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich zu bewegen, 
Kontakte zu knüpfen und gemeinsam fröhliche Stunden zu ver-
bringen. „Es ist schön zu sehen, wie viel Freude die Veranstal-
tung den Teilnehmer:innen bereitet“, sagte Frau Mayer, die sich 
sichtlich über die positive Resonanz freut und das Tanzvergnügen 
in Zukunft gerne wiederholen wird. Die gelungene Veranstaltung 
zeigt einmal mehr, wie wichtig gesellige und kulturelle Angebote 
für ältere Menschen sind. Ein Nachmittag, der nicht nur für Bewe-
gung, sondern auch für Gemeinschaft und Lebensfreude sorgte.
Weitere Informationen zum nächsten Tanzvergnügen in Müllen-
born erhalten Sie bei: Elisabeth Reinarz, Fachkraft im Landespro-
gramm Gemeindeschwesterplus, Telefon 06591 94920-253, Mobil 
0160 93327100; per E-Mail e.reinarz@caritas-westeifel.de oder 
unter www.stefan-Pallemanns.de

Feusdorf
Ortsbürgermeister Franz-Josef Hilgers 
Tel. 06597 9019858, E-Mail: feusdorf@vg-gerolstein.de
www.feusdorf.de

Urlaubsvertretung des Ortsbürgermeisters
im Zeitraum vom 14.07.-03.08.2025
Vom 14. bis 24.07.2025 werde ich vom 1. Beigeordneten Arno 
Finken vertreten. Herr Finken ist unter Tel. 0152 56133178 oder 
per E-Mail an feusdorf@vg-gerolstein.de zu erreichen.
Vom 25.07. bis 03.08.2025 werde ich vom 2. Beigeordneten Tobias 
Konertz vertreten. Herr Konertz ist unter Tel. 0151 25027949 oder 
per E-Mail an feusdorf@vg-gerolstein.de zu erreichen.

gez. Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Glasfaser in Feusdorf
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum Thema Ihrer beantragten Glasfaseranschlüsse kann ich Ihren 
Unmut und Ihren Ärger nachvollziehen und zeige mein vollstes 
Verständnis.
Über 90% möglicher Verträge für das Glasfasernetz in der OG 
Feusdorf konnten abgeschlossen werden. Seit November 2024, 
also nunmehr 8 Monate, sind die Tiefbauarbeiten vollendet.
Leider erfahren wir von Monat zu Monat, dass es „bald losgehen 
wird“ – aber es tut sich nichts, und keiner zeigt sich verantwort-
lich. 
Entweder wurden Datensätze nicht richtig oder unvollständig 
übertragen, oder es fehlen dieselbigen. Wo der wirkliche Grund 
der immensen Verzögerung liegt, kann uns angeblich niemand 
in den betreffenden Reihen des Anbieters sagen. Die Kette der 
Entschuldigung ist lang. Als Ortsgemeinde fühlen wir uns hilf-
los und alleine gelassen. Keiner der verantwortlichen Stellen der 
ausführenden Firmen zeigt sich scheinbar in der Lage, Abhilfe zu 
schaffen, damit die Glasfaseranschlüsse in den Haushalten freige-
schaltet werden können.
Auch gibt es noch Probleme mit der Abnahme der ausgeführten 
Bauleistungen. Bereits zweimal sind Abnahmetermine abgesagt 
worden.
Wir werden als Ortsgemeinde darauf achten, dass die uns bekann-
ten Baumängel beseitigt werden und auch alle informieren, bei 
denen es immer noch erhebliche Probleme mit Pflasterarbeiten 
oder unsauber ausgeführten Bauarbeiten gibt bzw. sonstige Män-
gel bestehen.
Die noch offenen Baugruben sind nicht mit dem Glasfaserausbau 
in Verbindung zu bringen. Diese bestehen für neu verlegte 20 kva 
Stromleitungen die noch an den einzelnen Stationen angeklemmt 
werden müssen. Auch hier hoffen wir auf ein baldiges Schließen 
der Baugruben.
Insgesamt bitte ich Sie alle noch ein wenig um Geduld, in der Hoff-
nung, dass wir die Maßnahme in Kürze abschließen können.

gez. Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Ortsbürgermeister:in gesucht
Die Ortsgemeinde Feusdorf sucht seit der Kommunalwahl im Jahr 
2024 nach einem/r Nachfolger:in für dieses Amt.
Am 30.11.2025 werde ich das Amt des Ortsbürgermeisters nie-
derlegen. Ich habe die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein 
um meine Entpflichtung zum vorgenannten Datum gebeten.
Man muss nicht Mitglied des derzeitigen Ortsgemeinderates sein. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger mit Wohnsitz in Feusdorf hat die 
Möglichkeit, sich zu bewerben oder kann vorgeschlagen wer-
den, um dann vom Ortsgemeinderat zum/r Ortsbürgermeister:in 
gewählt werden zu können.
Interessentinnen oder Interessenten können sich gerne bei 
mir oder den Beigeordneten Arno Finken, Tobias Konertz oder 
Michael Schork melden.

gez. Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Unsere Öffnungszeiten 
www.gerolstein.de
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94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Stadtrat, wobei 
die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die 
Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.
Der Stadtrat genehmigt die Annahme/Vermittlung der Zuwendung 
in Höhe von
VV Wiederaufbau - Förderungen für die Unterstützung bei den 
Förderverfahren
Die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein hat im September 
2024 dem Innenministerium die 3. Fortschreibung des Maßnah-
menplanes nach VV Wiederaufbau RLP 2021 vorgelegt. In dieser 
Fortschreibung wurde u. a. die Gewährung einer Förderung zur 
externen Unterstützung bei der Erstellung von Förderanträgen 
und der Abrechnung von Förderungen eingestellt. Die 3. Fort-
schreibung des Maßnahmenplanes wurde durch das Ministerium 
am 30.01.2025 festgestellt. Die Förderfähigkeit ergibt sich aus 
Ziffer 5.4.4 b) VV Wiederaufbau RLP 2021. Demnach werden die 
Kosten der externen Unterstützung als Projektsteuerungskosten 
anerkannt. Die Maßnahme ist damit grundsätzlich als zuwen-
dungsfähig anerkannt. Die Verwaltung erstellt hierzu nun einen 
konkreten Förderantrag. Die Projektsteuerungskosten stehen in 
einem festen Verhältnis zu den Maßnahmenkosten für die Wieder-
herstellung nach VV Wiederaufbau RLP 2021. Demnach können 
diese Kosten auch ausschließlich vom Träger dieser Maßnahmen 
geltend gemacht werden. Daher ist vorgesehen, einen gemeinsa-
men Antrag nach Nr. 9.8 VV Wiederaufbau RLP 2021 zu stellen. 
Danach kann ein Vorhaben mit mehreren Beteiligten gefördert 
werden, darf jedoch nur von einem Beteiligten beantragt werden. 
Der Antragssteller ist von den weiteren Beteiligten zu beauftragen. 
Diese Beauftragung ist im Förderantrag nachzuweisen. Die Beauf-
tragung der Verbandsgemeinde Gerolstein muss durch Beschluss 
des Stadtrates erfolgen. Die Kosten für die externe Unterstützung 
in den Förderverfahren werden zu 100 % durch Mittel aus der VV 
Wiederaufbau RLP 2021 refinanziert.
Die Stadt beauftragt die Verbandsgemeinde Gerolstein mit der 
gemeinsamen Projektsteuerung nach Ziffer 9.8 VV Wiederaufbau 
RLP 2021 für die externe Unterstützung bei der Durchführung der 
jeweiligen Förderverfahren.
Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation 
(KIPKI) - Anstrahlungen verschiedener Denkmäler im Bereich 
der VG Gerolstein
Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innova-
tion, kurz KIPKI, ist ein Förderprogramm des Landes Rheinland-
Pfalz zur Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimawandelfolgenanpassung. Der Verbandsgemeinde Gerol-
stein wurden durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) mit Bescheid 
vom 19.04.2024 zweckgebundene Finanzmittel zur Umsetzung 
des KIPKI in Höhe von insgesamt 901.588,58 Euro für insge-
samt 6 Teilprojekte / Maßnahmen bewilligt. Eines dieser Teilpro-
jekte ist die Umstellung von Anstrahlungen einzelner Denkmäler 
im Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein auf LED-Technik. 
Umfasst werden hiervon u.a. auch die Anstrahlungen der Stadt-
mauer in Hillesheim.
Zwischen den Städten/den Ortsgemeinden und der Westenergie 
AG besteht ein sog. Contracting- Modell bzgl. der Errichtung, 
Unterhaltung und dem Betrieb der Straßenbeleuchtung. An die 
Straßenbeleuchtung angeschlossen sind die zur Änderung vor-
gesehenen Strahler an den jeweiligen Denkmälern. Diese werden 
ebenfalls von dem bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrag voll-
umfänglich erfasst.
Die Stadt Hillesheim beauftragt die VG mit der Vergabe an die Wes-
tenergie AG auf der Grundlage des Angebotes vom 28.02.2025, 
welches mit einer Angebotssumme von 6.682,54 € schließt, mit 
der Umstellung der Anstrahlungen an der Stadtmauer in Hilles-
heim auf LED-Technik. Die Stadt Hillesheim wünscht sich die Ins-
tallation in der Lichtfarbe 3.000 K.
Ausbau L26 Ortsdurchfahrt Hillesheim (Kölner Str. ) – Einlei-
tung Planungsprozess Grundhafte Erneuerung
Die derzeit laufende Sanierung der L 26 (Kölner Straße) in Hil-
lesheim verläuft auf Basis eines kurzfristig geänderten und vor-
gezogenen Bauzeitenplans. Die Stadt Hillesheim bedankt sich 
ausdrücklich bei allen Beteiligten – insbesondere beim LBM, 
der ausführenden Firma sowie den betroffenen Gewerbetreiben-
den – für das Verständnis und die konstruktive Mitwirkung im 
Zusammenhang mit dieser Maßnahme. Ungeachtet der aktuellen 
Baumaßnahme handelt es sich bei der Ortsdurchfahrt Hillesheim 
um eine zentrale innerstädtische Verkehrsachse, deren langfris-
tige Leistungsfähigkeit, Gestaltung und Sicherheit eine grundhafte 
Erneuerung erforderlich machen wird. Da Planungs- und Finan-
zierungsprozesse für derartige Maßnahmen in der Regel mehrere 

Gönnersdorf
Ortsbürgermeister Walter Schmidt 
Tel. 06597 5176
www.goennersdorf-eifel.de

Mittwochstreff und Sommerfest
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zu unserem Mittwochstreff, verbunden mit dem Sommerfest am 16. 
Juli 2025, laden wir herzlich ein. Das Treffen findet bereits ab 13:30 
Uhr im Jugend- und Gemeindehaus statt. Bei bester Unterhaltung 
gibt es u.a. warmes Essen, Kaffee und Kuchen und natürlich kühle 
Getränke. Auch neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Anmel-
dung bitte bis zum 14.07.2025 an Helga Timm, Tel. 06597 3606.

Stadt Hillesheim
Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun
Tel. 06591 131142, E-Mail: gabriele.braun@hillesheim.de
www.hillesheim.de

Aus dem Stadtrat
Am 18.06.2025 fand in Hillesheim, im Sitzungssaal Rathausun-
ter Vorsitz von Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun und im Bei-
sein von Bürgermeister Hans Peter Böffgen eine öffentliche und 
anschließend nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Hillesheim statt.
Aus der öffentlichen Sitzung:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „An der Rothenlay“ - 
Beratung über die während d. frühz. Offenlage eingegange-
nen Stellungnahmen - Beschluss zur regulären Offenlage
Ein ortsansässiger Investor plant die Errichtung eines Solarparks 
in der Gemarkung Hillesheim, Flur 10, Flurstück 10/1, 1/1 und 1/2, 
um seinen eigenen Energiebedarf aber auch den von Nachbar-
betrieben zu decken. Diese Fläche ist im aktuellen Flächennut-
zungsplan der Stadt Hillesheim als Gewerbefläche ausgewiesen. 
Ziel ist es, durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
bauplanungsrechtliche Grundlage für den Solarpark zu schaffen. 
Zur Umsetzung des Projekts wurde zwischen der Stadt Hilles-
heim und dem Investor ein Durchführungsvertrag geschlossen. 
Bereits am 07.12.2022 fasste der Stadtrat Hillesheim den Aufstel-
lungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 
Realisierung des Solarparks. Später beantragte der Investor eine 
Erweiterung des Geltungsbereichs auf die Flächen Flur 10, Flur-
stücke 1/1, 1/2 sowie optional 49.
Um im nördlichen Bereich der Gemarkung weitere gewerbliche 
Bauflächen auszuweisen, beschloss der Stadtrat am 15.05.2024 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „An 
der Rothenlay“. Durch die Ausweisung als Gewerbegebiet soll 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens sicherge-
stellt werden. Am 11.12.2024 wurden dem Stadtrat die Entwürfe 
und Planunterlagen zur Kenntnisnahme vorgelegt. In derselben 
Sitzung beschloss der Stadtrat die frühzeitige Offenlage der Pla-
nunterlagen, die durchgeführt wurde. Die während dieser Phase 
eingegangenen Stellungnahmen bilden die Grundlage für das wei-
tere Verfahren. Für die Stadt entstehen keine Kosten.
Der Stadtrat nimmt die Anregungen und Hinweise aus der frühzei-
tigen Offenlage zur Kenntnis. Sie werden im Sinne des jeweiligen 
Abwägungsvorschlags umfassend gewürdigt und beantwortet 
und im Übrigen mit Begründung zurückgewiesen. Der Stadtrat 
schließt sich den Abwägungsvorschlägen in Gänze an. Der Stadt-
rat beschließt die reguläre Offenlage der Planunterlagen gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die Offenlage durchzuführen, sobald der Vor-
haben- und Erschließungsplan sowie das Blendgutachten des 
Investors vorliegt.
Nachwahl zu den Ausschüssen
Ein Ausschussmitglied hat sein Mandat im Ausschuss für Jugend, 
Sport, Kultur und Stadtentwicklung niedergelegt. Das Mandat von 
Thomas Regnery endet zum 31.03.2025. Das Vorschlagsrecht für 
die Nachwahl steht der SPD-Fraktion vor.
Der Stadtrat Hillesheim wählt auf Vorschlag der SPD-Fraktion 
Michael Linden als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für 
Jugend, Sport, Kultur und Stadtentwicklung.
Annahme von Zuwendungen
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spen-
den, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 
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nung aufgenommen. Eine Ausschreibung wird durch die zentrale 
Vergabestelle als Gemeinschaftsmaßnahme erfolgen. Der Straßen-
ausbau erfolgt im Endausbau. Die Höhe der Erschließungskosten 
Straßenbau sind u. a. darauf zurückzuführen, dass bei 4 Grund-
stücken eine einseitige Erschließung vorliegt. Auf der Grundlage 
der vorliegenden Kosten errechnen sich Kosten von 113,10 €/m² 
Baufläche. In den späteren Kaufverträgen soll eine Bauverpflich-
tung mit einer Frist von 2 Jahren begonnen und einer Fertigstellung 
innerhalb von 4 Jahren ab VOB-abnahme der Erschließungsanlage 
aufgenommen werden.
Der Stadtrat ermächtigt die Stadtbürgermeisterin den Verkauf der 
einzelnen Grundstücke mit einem Verkaufserlös von 115,00 € je 
m² zu tätigen. In den Kaufverträgen soll eine Bauverpflichtung von 
Baubeginn 2 Jahre und Fertigstellung innerhalb von 4 Jahren ab 
erfolgter VOB-Abnahme aufgenommen werden.
Beteiligung am Zulassungsverfahren des Sonderbetriebs-
plans für den Bau und Betrieb einer Reifenwaschanlage für 
den Bergbaubetrieb „Sandkaul“ in Bolsdorf
Der Stadt Hillesheim liegt das Schreiben bezüglich des Zulas-
sungsverfahrens des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz für den Bau einer Reifenwaschanlage durch die 
Betreiberfirma Lava-Stolz GmbH vor. Im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens ist eine Stellungnahme bis zum 15. Juni 2025 
erforderlich. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme 
eingehen, wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt zu 
vertretenen Belange vom Vorhaben nicht betroffen sind. Das 
Vorhaben wird auf dem bestehenden Gelände umgesetzt. Nach 
Rücksprache mit der Stadtbürgermeisterin liegen seitens der 
Stadt keine Belange vor, die gegen das Vorhaben sprechen. Da die 
Rückmeldung bis 15.06.2025 zu erfolgen hat, die Sitzung jedoch 
auf den 18.06.25 terminiert war, erfolgt lediglich eine Kenntnis-
nahme zum Vorhaben.
Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Sonderbetriebsplan für den Bau 
und den Betrieb einer Reifenwaschanlage im Lavasandtagebau 
Sandkaul der Lava-Stolz GmbH, Hillesheim und stimmt diesem zu.
Erneuerung Dacheindeckung der Leichenhalle Hillesheim - 
Auftragsvergabe
Für die geplante Dachsanierung der Leichenhalle in Hillesheim 
wurde durch die Stadt eine Preisanfrage bei drei Firmen durch-
geführt. Der daraus resultierende Preisspiegel stellt sich wie folgt 
dar: Bieter 1: 28.917,89 €, Bieter 2: kein Angebot abgegeben, Bie-
ter 3: kein Angebot abgegeben.
Der Stadtrat beauftragt die Fa. MH-Dachbau aus Hillesheim mit 
den angefragten Leistungen an der Leichenhalle Hillesheim zum 
Angebotspreis von 28.917,83€. Die Stadtbürgermeisterin wird 
ermächtigt die notwendige Auftragserteilung im Namen der Stadt 
zu unterzeichnen.
6. Bündelausschreibung Strom 2026-2028
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine 
Tochtergesellschaft Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH 
den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten, Zweckverbän-
den, Anstalten, Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen 
die Teilnahme an einer gebündelten Ausschreibung zur Beschaf-
fung der Stromlieferung für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 
zum 31. Dezember 2028 an (feste Vertragslaufzeit 3 Jahre). Wie 
bisher können Normalstrom und Ökostrom mit unterschiedlichen 
Varianten bzgl. der Neuanlagenquote gewählt werden.
Die Beschaffung erfolgt als europaweite Ausschreibung über ein 
Dynamisches Beschaffungssystem. Über dies alles entscheidet 
die Kommunalberatung gemeinsam mit switch.on nach Eingang 
aller Aufträge, soweit erforderlich und geboten in Abstimmung 
mit den betreffenden Auftraggebern unter Berücksichtigung ihrer 
Anregungen. Die Kommunalberatung führt das Vergabeverfahren 
namens und im Auftrag der teilnehmenden Kommunen durch. Sie 
erteilt für die Teilnehmer den Zuschlag auf das wirtschaftlichste 
Angebot.
Die Stromlieferung wird zuzüglich Netznutzung (all-inclusive) aus-
geschrieben.
Der Stadtrat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Kommu-
nalberatung Rheinland-Pfalz GmbH und die zugehörigen Anlagen 
zur Kenntnis.
1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung Rhein-
land-Pfalz GmbH mit der Ausschreibung der Stromlieferung der Stadt 
ab dem 01.01.2026 zu beauftragen und zu bevollmächtigen, alle dazu 
erforderlichen Handlungen vorzunehmen und alle erforderlichen Wil-
lenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.
2. Der Stadtrat bevollmächtigt das bei der Kommunalbera-
tung Rheinland-Pfalz GmbH eingerichtete Vergabegremium, die 
Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen im Rahmen 
der Bündelausschreibung(en) Strom, an denen die Stadt teil-
nimmt, namens und im Auftrag der Stadt vorzunehmen.

Jahre in Anspruch nehmen, erscheint es sinnvoll, bereits jetzt in 
die vorbereitenden Abstimmungen einzutreten.
Der Stadtrat Hillesheim bittet den Landesbetrieb Mobilität, die 
aktuelle Sanierungsmaßnahme der L 26 zum Anlass zu nehmen, 
frühzeitig in den Planungsprozess für eine grundhafte Erneuerung 
der Ortsdurchfahrt Hillesheim einzusteigen. Ziel ist es, die lang-
fristige Verkehrs- und Aufenthaltsqualität in der Stadt durch eine 
nachhaltige Erneuerung der zentralen Verkehrsader zu sichern 
und rechtzeitig auch unter Berücksichtigung des alltagstauglichen 
Radverkehrs und in Verbindung mit dem im Prozess befindlichen 
Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) die notwendigen 
planerischen und finanziellen Weichenstellungen vorzunehmen.
Auftragsvergabe - Ingenieurleistungen Ausbau „Auf dem Berg“
In der Sitzung vom 12.02.2025 wurde seitens des Stadtrats eine 
Priorisierung der Straßenplanung der sanierungsbedürftigen Stra-
ßen vorgenommen. Folgende Prioritäten wurden beschlossen: Am 
Stockberg, Hillesheim, Auf dem Berg, Hillesheim, Auf der Plätsch/
Im Wiesengrund, Bolsdorf. Mit Schreiben vom 17.04.2025 wurde 
der Haushaltsplan 2025 der Stadt Hillesheim genehmigt. Aller-
dings wurden für 2025 nur Planungskosten für die Straßen „Am 
Stockberg“ und „Auf dem Berg“ genehmigt.
Seitens der Verwaltung wurde eine Preisanfrage für die Ingenieur-
leistungen zum Ausbau der Straße „Auf dem Berg“ erstellt. Hierzu 
wurden drei Ingenieurbüros zur Abgabe eines Angebotes aufge-
fordert. Für den Vollausbau der Straße wurden Baukosten in Höhe 
von 232.000,- € (netto) veranschlagt. Angefragt wurden die Leis-
tungsstufe 1 (Lph 1-4 incl. Vermessung nach HOAI) und die Leis-
tungsstufe 2 (Lph 5-9 incl. örtliche Bauüberwachung nach HOAI).
Der Stadtrat beschließt den Auftrag für die Ingenieurleistungen zur 
Planung des Ausbaus der Straße „Auf dem Berg“ in Hillesheim an 
die MR Ingenieurgesellschaft mit einer Gesamtauftragssumme in 
Höhe von 29.574,47 € (brutto) zu vergeben. Die Stadtbürgermeis-
terin wird ermächtigt zunächst den Auftrag für die Leistungsstufe 
1 (Lph 1-4, incl. Vermessung nach HOAI) in Höhe von 13.218,89 € 
(brutto) zu erteilen.
Auftragsvergabe - Ingenieurleistungen Ausbau „Am Stockberg“
In der Sitzung vom 12.02.2025 wurde seitens des Stadtrats eine 
Priorisierung der Straßenplanung der sanierungsbedürftigen Stra-
ßen vorgenommen. Folgende Prioritäten wurden beschlossen: Am 
Stockberg, Hillesheim, Auf dem Berg, Hillesheim, Auf der Plätsch/
Im Wiesengrund, Bolsdorf.
Mit Schreiben vom 17.04.2025 wurde der Haushaltsplan 2025 der 
Stadt Hillesheim genehmigt. Allerdings wurden für 2025 nur Pla-
nungskosten für die Straßen „Am Stockberg“ und „Auf dem Berg“ 
genehmigt. Seitens der Verwaltung wurde eine Preisanfrage für 
die Ingenieurleistungen zum Ausbau der Straße „Am Stockberg“ 
erstellt. Hierzu wurden drei Ingenieurbüros zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert. Für den Vollausbau der Straße wurden 
Baukosten in Höhe von 710.000,- € (netto) veranschlagt. Ange-
fragt wurden die Leistungsstufe 1 (Lph 1-4 incl. Vermessung nach 
HOAI) und die Leistungsstufe 2 (Lph 5-9 incl. örtliche Bauüberwa-
chung nach HOAI).
Der Stadtrat beschließt den Auftrag für die Ingenieurleistungen zur 
Planung des Ausbaus der Straße „Am Stockberg“ in Hillesheim an 
die MR Ingenieurgesellschaft, mit einer Gesamtauftragssumme in 
Höhe von 81.305,84 € (brutto) zu vergeben. Die Stadtbürgermeis-
terin wird ermächtigt zunächst den Auftrag für die Leistungsstufe 
1 (Lph 1-4, incl. Vermessung nach HOAI) in Höhe von 32.059,44 € 
(brutto) zu erteilen.
Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ - Vermarktung - 
Festlegung Kaufpreis
Für das Baugebiet „Auf Stockweg im Berg“ hat der Bebauungsplan 
am 01.09.2022 Rechtskraft erlange. Die Vermessung der Baugrund-
stücke ist erfolgt. Die Fortführungsmitteilung des Vermessungs- 
und Katasteramtes erfolgt am 03.02.2025. Die Stadt Hillesheim 
beabsichtigt den Verkauf der Baugrundstücke. Vorliegend sind 
insgesamt 4 Grundstücke in privatem Eigentum aufgrund des statt-
gefundenen Grundstückstauschvertrag. Für diese Grundstücke im 
Privateigentum werden Erschließungsbeitragsbescheide durch die 
Verwaltung erstellt. Die Erschließungsbeitragsbescheide bezüglich 
des Schmutz- und Oberflächenwassers sowie der Wasserversor-
gung werden durch die VG-werke an die Grundstückeigentümer 
ergehen. Die Erschließungskosten für die Schmutzwasserbesei-
tigung, die Oberflächenentwässerung, den Baukostenzuschuss 
Wasser sowie der Investitionskostenanteil der Straßenoberflächen-
entwässerung wurden durch die VG-werke ermittelt und sind in der 
Kaufpreiskalkulation berücksichtigt. Gemäß E-Mail der Werkleitung 
handelt es sich bei dem Baukostenzuschuss Wasser um vorläufige 
Kosten. Eventuelle Mehrbelastungen gehen zu Lasten der Stadt 
Hillesheim. Die Kosten für den Straßenbau einschließlich Beleuch-
tung wurden aufgrund der vorliegenden Angebote in die Berech-
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Änderung der Marktsatzung und Aufhebung der Gebühren-
satzung für die Benutzung der Hillesheimer Marktplätze
Die Marktordnung der Stadt Hillesheim vom 03.11.1999 wurde 
von der Verwaltung überarbeitet und an die aktuelle Rechtslage 
angepasst. Der Bau- und Umweltausschuss hat dem Stadtrat den 
Beschluss der vorliegenden Marktsatzung einschließlich der in der 
Anlage aufgeführten Gebühren empfohlen. Gleichzeitig empfiehlt 
der Bau- und Umweltausschuss dem Stadtrat, die „Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hillesheimer 
Marktplätze“ vom 13.03.1989 aufzuheben, da die Gebühren nun-
mehr in der Anlage zur Marktsatzung aufgeführt sind. Die Markt-
ordnung vom 03.11.1999 muss nicht per Beschluss aufgehoben 
werden, da diese bereits Kraft Gesetz ausgelaufen ist.
Der Stadtrat folgt der Empfehlung des Bau- und Umweltaus-
schusses und beschließt die „Satzung über das Abhalten und 
die Durchführung von Krammärkten und eines Volksfestes in der 
Stadt Hillesheim“ mit folgender Änderung: § 6 Abs 3 soll gestri-
chen werden.
Gleichzeitig wird die „Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Hillesheimer Marktplätze“ vom 13.03.1989 
aufgehoben.
Sanierung und Erweiterung DGH Bolsdorf - Baubeginn
Nachdem die Planung vom Büro Perings auf das Büro Bernardy 
übertragen wurde, ist sicherzustellen, dass die Fördermittel nicht 
verfallen. Die Finanzierung erfolgt über den I-Stock und über die 
VV Wiederaufbau. Der Bescheid zum I-Stock liegt vor und im 
Bereich der VV Wiederaufbau besteht die Möglichkeit eines för-
derunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Damit die För-
dermittel aus dem I-Stock nicht verfallen ist zwingend zeitnah mit 
der Baumaßnahme zu beginnen. Hierzu wurde eine Preisanfrage 
vom Büro Bernardy für die Erd- und Betonarbeiten erarbeitet. 
Grundlage für die Preisanfrage ist der genehmigte Bauantrag.
Der Stadtrat ermächtigt die Stadtbürgermeisterin, diesen Auftrag 
und alle folgenden Aufträge für die Maßnahme- im Rahmen der im 
Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel zu vergeben. Das Büro 
Bernardy möge zeitnah auch die restlichen Gewerke ausschreiben.
Windenergie - Ergebnis Abstimmung / Teilnahme Interessen-
bekundungsverfahren
Im letzten Stadtrat wurde folgender Beschluss gefasst: Der 
Stadtrat Hillesheim kommt nach eingehender Beratung und Erör-
terung im Stadtrat zu dem Ergebnis, mit der Entwicklung von 
Windenergieanlagen intensiv weiter zu beschäftigen. Zu diesem 
Zweck wird die Stadtbürgermeisterin beauftragt, mit den Ortsge-
meinden Üxheim und Berndorf sowie Landesforsten RLP Kontakt 
aufzunehmen, um die Flächen ggfls. in Kooperation mit diesen zu 
vermarkten und im Laufe des Verfahrens eine Bürgerbeteiligung 
durchzuführen.
Eine Kontaktaufnahme durch die Stadtbürgermeisterin hat statt-
gefunden. Die Ortsgemeinden Üxheim und Berndorf sind in der 
Thematik bereits recht weit vorangeschritten. So hat Üxheim den 
Kriterienkatalog, welcher Grundlage des Interessenbekundungs-
verfahren (IBV) sein soll, bereits beschlossen. Die Ortsgemeinde 
Berndorf wird am 07.07. über den Kriterienkatalog final beraten. 
Die Rückmeldung der Ortsgemeinden ist aus diesem Grund, 
dass der Entschluss der Stadt Hillesheim zur Teilnahme am IBV 
bis zum Beginn der KW 30 (21.07) gefallen sein muss, um noch 
daran teilzunehmen. Die Verwaltung betont, dass die Stadt Hilles-
heim frei ist, ob Sie ihre Flächen überhaupt entwickeln möchte, ob 
dies allein oder gemeinsam erfolgen und wie das IBV ausgestaltet 
werden soll. Auch die Beteiligung der Bürger steht im Ermessen 
des Stadtrates. In diesem Thema kann die Stadt die kommunale 
Selbstverwaltung leben. Sofern sich die Stadt dazu entscheiden 
sollte, doch noch in das IBV einzusteigen, dann ist dies sicherlich 
nur zu den v. g. Rahmenbedingungen möglich. Sehr wohl sollte 
darüber hinaus nun auch festgestellt werden, wer die Interessen 
der Stadt Hillesheim in den weiteren Treffen der Lenkungsgruppe 
vertritt. Die Verwaltung hält es des Weiteren für sinnvoll und gebo-
ten nun bereits zu entscheiden, wie die Beteiligung der Einwohner 
am weiteren Verfahren konkret aussehen soll.
Die Stadt Hillesheim beschließt die Teilnahme am Interessensbe-
kundungsverfahren. Grundlage für die Teilnahme am IBV ist die 
gesamte kommunale Fläche der Stadt Hillesheim im Vorranggebiet 
„Hillesheim“, welche in der Teilfortschreibung FNP Windenergie 
ausgewiesen ist. Die Stadt sieht die Vorteile eines gemeinsamen 
IBVs und begrüßt eine gemeinsame Durchführung des IBVs durch 
alle betroffenen Parteien, die im Sachverhalt dargestellten Krite-
rien für das IBV werden mitgetragen.
Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
In der nichtöffentlichen Sitzung standen Rechts-, Vertrags- und Grund-
stücksangelegenheiten zur Beratung und Beschlussfassung an.

3. Die Stadt verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschrei-
bungen als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich 
zur Stromabnahme von dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die 
jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der jeweils ver-
einbarten Vertragslaufzeit.
4. Die Ausschreibung soll für die Stadt nach den folgenden Maß-
gaben erfolgen:
A. Qualifizierung des zu beschaffenden Stroms
Ökostrom ohne Neuanlagenquote (Beschaffung nach dem soge-
nannten Händlermodell; Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis)
B. Beschaffungsmodell
Die Beschaffung erfolgt nach dem Modell der Strukturierten 
Beschaffung - Fixer Lieferpreis für jedes Kalenderjahr.
C. Zuordnung
Die (Einfach)Auswahl nach A gilt für alle unsere Abnahmestellen.
4. Bündelausschreibung Erdgas 2026-2028
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine 
Tochtergesellschaft Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH 
den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten, Zweckverbän-
den, Anstalten, Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen 
die Teilnahme an einer gebündelten Ausschreibung zur Beschaf-
fung der Lieferung von Erdgas für den Zeitraum vom 1. Januar 
2026 bis zum 31. Dezember 2028 (feste Vertragslaufzeit 3 Jahre) 
an. Wie bisher wird die Ausschreibung von Bioerdgas angeboten.
Die Beschaffung erfolgt als europaweite Ausschreibung über ein 
Dynamisches Beschaffungssystem. Über dies alles entscheidet 
die Kommunalberatung gemeinsam mit switch.on nach Eingang 
aller Aufträge, soweit erforderlich und geboten in Abstimmung 
mit den betreffenden Auftraggebern unter Berücksichtigung ihrer 
Anregungen.
Die Ausschreibung erfolgt in Form einer sogenannten strukturier-
ten Beschaffung, allerdings mit einigen Modifikationen aufgrund 
der Erfahrungen aus den Krisenjahren 2022/23. Bei den danach 
ermittelten Arbeitspreisen handelt es sich um den reinen Energie-
lieferpreis.
Um den Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Ener-
gie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Käl-
teerzeugung in Gebäuden Rechnung zu tragen, wird auch Erdgas 
mit einem Anteil von 10 % Biogas ausgeschrieben. Die konkrete 
Festlegung, ob und welche Abnahmestellen mit Bioerdgas ausge-
schrieben werden sollen, erfolgt auf Basis dieses Beschlusses im 
Zuge der weiteren Datenerfassung.
Der Stadtrat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Kommu-
nalberatung Rheinland-Pfalz GmbH (nachfolgend Kommunalbe-
ratung) und die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis. Die Verwaltung 
wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung mit der Ausschrei-
bung der Erdgaslieferung der Stadt ab dem 01.01.2026 zu beauftra-
gen und zu bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen und alle erforderlichen Willenserklärungen abzu-
geben und entgegenzunehmen. Der Stadtrat bevollmächtigt das 
bei der Kommunalberatung eingerichtete Vergabegremium, die 
Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen namens 
und im Auftrag der Stadt vorzunehmen. Zuschlagskriterium ist 
ausschließlich der Angebotspreis. Die Stadt verpflichtet sich, das 
Ergebnis der Bündelausschreibung als für sich verbindlich anzu-
erkennen. Sie verpflichtet sich zur Abnahme von dem Lieferanten/
den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für 
die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit. Die Ausschrei-
bung soll für die Stadt nach folgenden Maßgaben erfolgen: Bio-
erdgas mit mind. 10 % Biogasanteil für alle Abnahmestellen 
(wird verwaltungsseitig aufgrund der Regelungen des GEG 
empfohlen)
Änderung der Friedhofssatzung
Im Rahmen einer Bestattung auf dem Friedhof in Hillesheim im 
Februar dieses Jahres wurde versucht, die Urne der Verstorbenen 
durch Angehörige beizusetzen, ohne einen Bestatter zu beauftra-
gen. Das Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz besagt in § 9 Abs. 
2 lediglich, dass ein Bestattungsunternehmer im Rahmen über-
nommener Pflichten verantwortlich ist, laut Kommentar bedeutet 
dies, es kann ein Bestattungsunternehmer mit der Beisetzung 
beauftragt werden, muss aber nicht. Vorschriften, die nicht im 
Bestattungsgesetz geregelt sind, sind vom Friedhofsträger in 
der Friedhofssatzung zu regeln. Um eine geordnete Bestattung 
sicherzustellen, soll nun § 6 der Friedhofssatzung entsprechend 
angepasst werden.
Der Stadtrat stimmt dem vorliegenden Entwurf der neuen Fried-
hofssatzung in der geänderten Form zu und beschließt die neue 
Friedhofssatzung als Satzung gem. § 24 GemO. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die neue Friedhofssatzung öffentlich bekanntzu-
machen.
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Jünkerath
Ortsbürgermeister Norbert Bischof 
Tel. 06591 131143, E-Mail: juenkerath@gerolstein.de
www.juenkerath.de

Vollsperrung im Zuge der L 26 zwischen  
Hillesheim und Wiesbaum
LandesBetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein informiert
Ab 14.07.2025 startet der nächste Bauabschnitt im Bereich der L 26.
Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 28.05.2025 angekün-
digt, wird nach der Sanierung der Kölner Straße in der Stadt Hilles-
heim auch die freie Strecke in Richtung Wiesbaum ausgebaut. Der 
Ausbau erfolgt im Hocheinbau. Außerdem werden die vorhandenen 
Einmündungen verkehrsgerecht angebunden. Aufgrund der vorhan-
denen Fahrbahnbreiten ist eine Vollsperrung notwendig. Diese dient 
der Sicherheit der Arbeiter vor Ort sowie auch der Verkehrsteilneh-
mer. Eine Umleitung für den Verkehr wird weiterhin ab Wiesbaum 
über Flesten und Walsdorf ausgeschildert. Die Straßenbauarbeiten 
werden bis zu dem Ende diesen Jahres abgeschlossen sein.

LandesBetrieb Mobilität Gerolstein

Seniorenbeauftragte für die Stadt Hillesheim
Telefonische Sprechstunde
Die Seniorenbeauftragte Rosi Steffen ist montags von 9:00 bis 
12:00 Uhr zu erreichen. Tel. 06593 2085108, E-Mail: senioren@
hillesheim.de

Hillesheim-Bolsdorf
Ortsvorsteher Rainer Cornesse
Tel. 06593 201, E-Mail: rcornesse@web.de

Hohenfels-Essingen
Ortsbürgermeister Uwe Jungels
Tel. 06595 1238, E-Mail: uwejungels@web.de 
www.hohenfels-essingen.de

Malaktion zur Umgestaltung des Spielplatz
Der Arbeitskreis Zukunftscheck Dorf ruft alle Kinder aus Hohen-
fels-Essingen bis 12 Jahre, zu einer Malaktion auf.
Jedes Kind erhält für die Teilnahme an dieser Aktion eine kleine 
Überraschung. Die Flyer mit dem entsprechenden DIN A3 Blatt 
werden an alle Kinder verteilt. Außerdem werden alle Bilder am 
Kirmessonntag im Gemeindehaus ausgestellt.
Wir freuen uns auf eure Ideen zur Neugestaltung vom Spielplatz.
Es grüßt euch herzlich der Arbeitskreis Zukunftscheck Dorf.
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Die Teilnahme am IBV ist keine Vorentscheidung über eine mögliche 
Flächenverpachtung. Grundlage für die Teilnahme am IBV ist die 
gesamte kommunale Fläche der Gemeinde Kerpen im Vorrangge-
biet „Kerpener Wald“, welche in der Teilfortschreibung FNP Wind-
energie ausgewiesen ist. Die Ortsgemeinde sieht die Vorteile eines 
gemeinsamen IBVs und begrüßt eine gemeinsame Durchführung 
des IBVs durch alle betroffenen Parteien. Sollte ein Beschluss über 
eine konkrete Flächenverpachtung notwendig werden, wird der 
OGR die Bevölkerung von Kerpen informieren und die Bürger am 
Entscheidungsprozess (Bürgerbefragung/Bürgerentscheid) betei-
ligen. Die Ortsgemeinde Kerpen wird im Rahmen des IBV durch 
folgende Personen vertreten: Leo Emondts, Heidi Servos, Michael 
Gröner, ein noch zu bestimmendes Gemeinderatsmitglied

Lissendorf
Ortsbürgermeister Rudolf Mathey 
Tel. 06597 9230760, Mobil 0172 3003608
E-Mail: ob@lissendorf.de
www.lissendorf.de

Einladung zum Mittwochstreff Ü60
Alle Ü60er sind am Mittwoch, 16. Juli 2025 um 14:30 Uhr ins 
Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus Lissendorf eingeladen. Wie 
immer erfolgt auf Wunsch Abholung oder Rückfahrt durch uns. Wir 
bitten um telefonische Anmeldung bei Gertrud Wieser, Tel. 1473, 
sofern nicht bereits eine Anmeldung beim letzten Nachmittag erfolgte.
Im August entfällt wegen der Sommerpause – wie in jedem Jahr 
– der Treff.

Mürlenbach
Ortsbürgermeister Ewald Weidig 
Tel. 06594 921234 
E-Mail: muerlenbach@vg-gerolstein.de
www.gemeinde-muerlenbach.de

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 16.07.2025, um 19:00 Uhr, findet eine öffentliche und 
anschließend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der 
Ortsgemeinde Mürlenbach, in Mürlenbach, im Bürgerhaus, statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes der Ortsgemeinde 

Mürlenbach vom 01.10.2026-30.09.2036 - Auftragsvergabe
4. Erneuerung Durchlass Buchholzweg - Auftragsvergabe
5. Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FttB/H im Landkreis 

Vulkaneifel - Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
mit dem LK Vulkaneifel

6. Informationen des Ortsbürgermeisters
Nichtöffentliche Sitzung
7. Niederschrift der letzten Sitzung
8. Grundstücksangelegenheit
9. Informationen des Ortsbürgermeisters
10. Anfragen, Verschiedenes

gez. Ewald Weidig, Ortsbürgermeister

Neroth
Ortsbürgermeister Klaus-Dieter Peters 
Tel. 06591 981763
E-Mail: ortsbuergermeister@neroth.de
www.neroth.de

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses  
für das Haushaltsjahr 2023
Mit Beschluss vom 01.07.2025 hat der Ortsgemeinderat Neroth 
den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022, gemäß § 114 
Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) festgestellt.
Gleichzeitig wurde die Entlastung des Ortsbürgermeisters, des-
sen Beigeordneten, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Kerpen
Ortsbürgermeister Leo Emondts 
Tel. 06593 3099252, E-Mail: ortsgemeinde.kerpen@outlook.de
www.kerpen-eifel.de

Aus dem Ortsgemeinderat
Am 26.06.2025 fand in Kerpen, im Gemeindehausunter Vorsitz 
von Ortsbürgermeister Leo Emondts eine öffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kerpen statt.
Aus der öffentlichen Sitzung:
Vorstellung Interessenbekundungsverfahren (IBV) Fortschrei-
bung Flächennutzungsplan, Teilbereich Windenergie - Bera-
tung und Beschlussfassung
Zuerst richtet die Erste Beigeordnete das Wort an die kommu-
nalinteressierten Bürger mit einer Rede über die allgemeine Stim-
mung im Ort und der Bitte um ein friedliches und respektvolles 
Miteinander. Im Anschluss daran stellt Herr Diemer, Landesfors-
ten, eine Präsentation über „Windenergie im Wald“ vor. Nach 
diesem Vortrag erläutert Herr Schwarz, VG Gerolstein, kurz die 
Teilfortschreibung Flächennutzungsplan Windenergie sowie kon-
kreter das Interessenbekundungsverfahren.
Im Dezember 2024 hat der Verbandsgemeinderat die Teilfortschrei-
bung Windenergie des Flächennutzungsplanes festgestellt. Die 
Kreisverwaltung Vulkaneifel hat diese Fortschreibung inzwischen 
genehmigt. Im Rahmen der Sitzung stellt die Verwaltung die Eck-
punkte dieser Teilfortschreibung vor und erläutert, was der Auswei-
sung der Eignungsfläche auf den Gemarkung Kerpen zu Grunde 
liegt. An die Flächen auf der Gemarkung Kerpen grenzen auch 
unmittelbar Flächen in den Gemarkungen Üxheim und Berndorf an. 
Diese Flächen stehen im Eigentum der beiden Ortsgemeinden bzw. 
von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Sofern die Gemeinde Kerpen 
sich im weiteren Verfahren dazu entschließen sollte, ihre Eignungs-
flächen zu entwickeln, würde es Sinn machen, dies gemeinsam 
mit den vorgenannten Akteuren durchzuführen. Für die Entwick-
lung des Gebietes sind weitere Verfahren notwendig, die entweder 
alleine oder gemeinsam angegangen werden können. Es ist üblich, 
die Fläche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens (IBV) 
auf dem Markt anzubieten. Die Möglichkeiten, die ein IBV bietet, 
werden ebenfalls in der Sitzung dargestellt.
Einen weiteren wichtigen Punkt, der bei einer Entscheidung zu 
berücksichtigen ist, stellt das Thema Bürgerbeteiligung dar. Die 
Bürgerbeteiligung ist in vielfältiger Weise möglich. Sie beginnt 
bereits damit, dass die Entscheidungen des Ortsgemeinderates in 
einer öffentlichen Sitzung zu beraten und zu treffen sind. Darüber 
hinaus bietet es sich an, die Bürger im Rahmen einer Einwohner-
versammlung nach gewissen Verfahrensschritten zu informieren 
und Ihnen auch die Möglichkeit einzuräumen, Fragen zu stellen. 
Final ist es sogar möglich, im Rahmen eines Bürgerentscheides 
oder einer Bürgerbefragung, die Sicht der Bevölkerung zu berück-
sichtigen. Die Verwaltung betont, dass die Ortsgemeinde Kerpen 
frei ist, ob Sie ihre Flächen überhaupt entwickeln möchte, ob dies 
allein oder gemeinsam erfolgen und wie das IBV ausgestaltet wer-
den soll. Auch die Beteiligung der Bürger steht im Ermessen des 
Ortsgemeinderates. In diesem Thema kann die Gemeinde die kom-
munale Selbstverwaltung leben. Der Ortsgemeinderat Kerpen stand 
der Ausweisung von Eignungsflächen im Flächennutzungsplan bis 
dato eher kritisch gegenüber und hat diese Teilfortschreibung auch 
nicht zugestimmt. Aus diesem Grunde wurden die v. g. Entschei-
dungen bis dato nicht im Rat weiter besprochen und erörtert. Aus 
den Reihen der Bevölkerung kommt nun aber ein gewisser Unmut 
auf, dass die Gemeinden Berndorf und Üxheim die Planungen vor-
angetrieben haben und in Kürze in das Interessenbekundungsver-
fahren einsteigen werden – die Gemeinde Kerpen sich aber bis dato 
noch gar nicht im Rat mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Die 
Ortsgemeinden Berndorf und Üxheim haben festgelegt, dass im 
IBV zugestimmte Themen abgefragt werden sollen.
Sofern der Ortsgemeinderat sich dazu entscheiden sollte, doch 
noch in das IBV einzusteigen, dann ist dies sicherlich nur zu den v. 
g. Rahmenbedingungen möglich. Sehr wohl sollte darüber hinaus 
nun auch festgestellt werden, wer die Interessen der Gemeinde 
Kerpen in den weiteren Treffen der Lenkungsgruppe vertritt. Die 
Verwaltung hält es des Weiteren für sinnvoll und geboten nun 
bereits zu entscheiden, wie die Beteiligung der Einwohner am wei-
teren Verfahren aussehen soll. Eine Option wäre z. B. die Durch-
führung eines Bürgerentscheides im Laufe des Verfahrens. Dieser 
könnte, sofern die zeitlichen Abläufe passen, gemeinsam mit der 
Landtagswahl am 22.03.2026 durchgeführt werden.
Der Ortsgemeinderat beschließt die Teilnahme am Interessensbe-
kundungsverfahren.
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Kuchenspenden
Auch über Kuchenspenden für Sonntag, 20.07.2025 freuen wir 
uns!
Bitte meldet Euch hierfür gern bei Helga Weberskirch, Tel. 06557 
1336 oder Mobil 0170 6883432.

Reuth
Ortsbürgermeister Frank Johanns 
mobil: 0171 1937309, E-Mail: f.johanns@gmx.de
www.reuth-eifel.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Reuth
für das Jahr 2025
vom 07.07.2025
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeord-
nung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 926.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -716.460 €
der Jahresüberschuss auf 210.190 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen auf 229.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf -13.960 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -10.960 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf -218.330 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Gerolstein, den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Gerolstein, 
soweit sie den Bürgermeister vertreten haben, erteilt.
Die vorgenannte Jahresrechnung inklusive des Prüfungsberichtes 
des Rechnungsprüfungsausschusses liegen zur Einsichtnahme 
vom 14.07.2025 bis einschließlich 22.07.2025 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten, in der Verbandsgemeindeverwaltung 
Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, im Zimmer 201, öffentlich 
aus.

Neroth, 11.07.2025
Klaus-Dieter Peters, Ortsbürgermeister

Nohn
Ortsbürgermeister Bernhard Jüngling 
Tel. 02696 930267, Mobil: 0160 5502499
E-Mail: bernhard.juengling@t-online.de
www.nohn-eifel.de

Grüngutabladestelle

Beim Ablagern des Materials auf der Grüngutstelle bitte darauf 
achten, dass dies ohne Lücken direkt an das aufgeschobene 
Material daran oder darüber gelegt wird. Hierdurch lassen sich der 
Aufwand und die Kosten für das Aufschichten reduzieren.
Da die Fläche komplett mit Schotter befestigt ist, ist dies selbst 
bei der Anlieferung mit dem PKW möglich.
Das Bild (zeitnah nach dem letzten Aufschichten aufgenommen) 
zeigt, dass wir es gemeinsam noch etwas verbessern können.

Bernhard Jüngling, Ortsbürgermeister

Ormont
Ortsbürgermeister Andreas Maus 
Waldstr. 3, Tel. 06557 358474, Mobil 0160 2329705
www.ormont.de

Zukunfts-Check Dorf
Am 26.06.2025 fand ein zweites Treffen des „Zukunfts-Check 
Dorf“ statt. Schnell kamen die Interessierten ins Gespräch und es 
konnten zwei Arbeitsgruppen gebildet werden.
Die erste Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema „Dorfleben/
Dorfgemeinschaft“ und die zweite mit dem Thema „Dorfgestal-
tung/ Infrastruktur“. In diesen beiden Gruppen werden nun Ideen 
gesammelt, die auch gut umsetzbar sind. Wer also beim Treffen 
nicht dabei sein konnte, sich aber gerne einbringen möchte, melde 
sich bitte bei Verena Eich unter Tel. 0151 675020190. Danke an 
die Teilnehmenden des zweiten Treffens und die Bereitschaft mit-
zuwirken.

Herzliche Einladung zur Ormonter Kirmes 2025
Wir laden alle herzlich zu unserer Kirmes vom 18. bis 21.07.2025 
ein und freuen uns auf eine schöne Zeit bei tollem Programm! Des 
weiteren werden nachfolgend noch helfende Hände gesucht:
Unterstützung für Zeltaufbau/-abbau
Für den Zeltaufbau am 16.07.2025, um 9:00 Uhr und den Zeltab-
bau am 22.07.2025, um 9:00 Uhr brauchen wir noch tatkräftige 
Unterstützung.
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Rockeskyll
Ortsbürgermeister Marcel Ballmann
Tel. 06591 8193010 
E-Mail: ortsgemeinde.rockeskyll@protonmail.com
www.rockeskyll.de

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 17.07.2025, um 18:00 Uhr, findet eine öffentli-
che und anschließend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Rockeskyll, in Rockeskyll, im Veriens- und 
Jugendheim (Mehrzweckraum), statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Verpflichtung eines gewählten Ratsmitgliedes
4. Wahl eines ehrenamtlichen Beigeordneten
5. Ernennung, Vereidigung und Einführung der ehrenamtli-

chen weiteren Beigeordneten
6. Änderung Friedhofssatzung
7. Festsetzung Brennholzpreise 2025/2026
8. Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs (Kleintraktor) für 

den Bauhof im Haushaltsjahr 2026
9. Informationen des Ortsbürgermeisters
10. Anfragen, Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
11. Niederschrift der letzten Sitzung
12. Grundstücksangelegenheiten
13. Informationen des Ortsbürgermeisters
14. Anfragen, Verschiedenes

gez. Marcel Ballmann, Ortsbürgermeister

Salm
Ortsbürgermeister Rolf Hoffmann 
Tel. 06599 961090
www.salm-vulkaneifel.de

Seniorenkaffee in Salm
Zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen lade ich 
alle Salmer Senioren:innen ab 65 Jahre mit Partner:in am Don-
nerstag, 17.07.2025 um 15:00 Uhr ins Gemeindehaus ein.
Die Seniorenbeauftragte freut sich über Eure Teilnahme.
Anmeldungen bei Pascale Goedert, Tel. 0152 28531725.

Scheid
Ortsbürgermeister Gottfried Hack 
Hauptstr. 24, 54611 Scheid, Tel. 06557 575
www.scheid-eifel.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde  
Scheid
für das Jahr 2025 vom 07.07.2025
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeord-
nung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 460.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 400.760 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf 59.520 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
auf 73.990 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0,00 € veran-
schlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  

gegenüber der Einheitskasse
Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheits-
kasse werden nicht beansprucht.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A auf 0 v. H.
Grundsteuer B auf 0 v. H.
Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 
betrug 2.212.395.88 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapi-
tals zum 31.12.2024 beträgt 2.178.275,88 € und zum 31.12.2025 
voraussichtlich 2.388.465,88 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaus-
halt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß 
§ 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 
10 Absatz 3 GemHVO handelt es sich bei einer Investition unter-
halb der Wertgrenze von 10.000 €.

Reuth, 07.07.2025
Ortsgemeinde Reuth

gez. Frank Johanns, Ortsbürgermeister
Kenntnisnahme Vermerk der Aufsichtsbehörde:
Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in 
Verbindung mit Schreiben vom 26.06.2025.

Daun, 26.06.2025
Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag:
gez. Günter Willems

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist 
gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 11.04.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Teile.
Hinweis für die vorstehende Satzung:
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemein-
deordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.07.2025 bis 
einschließlich 22.07.2025 von montags bis donnerstags von 
08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetz-
lichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 215, Kyllweg 1, 54586 
Gerolstein öffentlich aus.

Reuth, 07.07.2025
Ortsgemeinde Reuth

gez. Frank Johanns, Ortsbürgermeister
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Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom 14.07.2025 bis einschließlich 22.07.2025

von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Zimmer Nr. 215, 
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein öffentlich aus.

Scheid, 07.07.2025
Ortsgemeinde Scheid

gez. Gottfried Hack, Ortsbürgermeister

Schüller
Ortsbürgermeister Guido Heinzen 
Tel. 06597 4546

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 17.07.2025, um 19:00 Uhr, findet eine öffentli-
che und anschließend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemein-
derates der Ortsgemeinde Schüller, in Schüller, im Jugend- und 
Dorfgemeinschaftshaus, statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Annahme von Zuwendungen
4. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und 

des Haushaltsplans für das Jahr 2025
5. VV Wiederaufbau - Förderungen für die Unterstützung bei den 

Förderverfahren
6. 6. Bündelausschreibung Strom 2026-2028
7. Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FttB/H im Landkreis 

Vulkaneifel - Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
mit dem LK Vulkaneifel

8. Informationen des Ortsbürgermeisters
9. Anfragen, Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
10. Niederschrift der letzten Sitzung
11. Informationen des Ortsbürgermeisters
12. Anfragen, Verschiedenes

gez. Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Der Schüller-Treff lädt ein: Eröffnung der 
neuen Boulebahn

Am Samstag, 19.07.2025, um 16:00 Uhr wird in Schüller die neue 
Boulebahn eröffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich ein-
geladen, bei Getränken und Würstchen vom Grill dabei zu sein 
und das Boulespiel auf der neuen Anlage kennenzulernen.
Die Eröffnung gilt als Dankeschön an die LAG Vulkaneifel, private 
Spender und die ehrenamtlichen Helfer, die das Projekt ermöglicht 
haben. Der Schüller-Treff freut sich auf einen geselligen Nachmit-
tag.

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 11.390 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -10.390 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 63.600 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheits-
kasse werden nicht beansprucht.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
Grundsteuer A auf 265 v. H.
Grundsteuer B auf 275 v. H.
Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 
betrug 1.908.439,59 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenka-
pitals zum 31.12.2024 betrug 1.952.319,59 € und beträgt zum 
31.12.2025 voraussichtlich 2.011.839,59 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  

und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaus-
halt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß 
§ 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 
10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb 
der Wertgrenze von 10.000 €.

Scheid, 07.07.2025
Ortsgemeinde Scheid

gez. Gottfried Hack, Ortsbürgermeister
Kenntnisnahme Vermerk der Aufsichtsbehörde:
Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in 
Verbindung mit Schreiben vom 01.07.2025.

Daun, 01.07.2025
Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:
gez. Günter Willems DS

Hinweise:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemein-
deordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Im Rahmen der Aufstellung der Teilfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes Windenergie fand die Trinkwasserquelle „Wei-
herbach-Leudersdorf“ in der Planung sowie den Stellungnahmen 
zunächst keine Berücksichtigung, da die Abgrenzung des neuen 
Wasserschutzgebietes (WSG) aufgrund der fehlenden Untersu-
chungen und des noch nicht vorliegenden Abgrenzungsvorschla-
ges unklar war. Aufgrund der erneuten Beteiligung im Rahmen des 
Antragsverfahrens nach Bundes-Immissionschutzgesetz (BIm-
SchG) für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen 
wäre jedoch immer sichergestellt gewesen, dass im nachgelager-
ten Verfahren die Belange des Trinkwasserschutzes berücksich-
tigt worden wären. Mit Abschluss der Vollständigkeitsprüfung am 
14.04.2025 wurde das formelle Genehmigungsverfahren nach § 
6 Abs. 4 BauGB eingeleitet. Dieses sollte zum 14.05.2025 abge-
schlossen sein. Mit Schreiben vom 05.05.2025 informierte uns die 
SGD Nord über die nun vorliegende Abgrenzung im Entwurf des 
neuen Wasserschutzgebietes „Quelle Weiherbach-Leudersdorf“.
In Abstimmung mit der SGD Nord, der Untere Landesplanungs-
behörde sowie den Verbandsgemeindewerken wurde daher im 
Genehmigungsverfahren kommuniziert, dass insbesondere zur 
Klarstellung des Schutzzweckes der Trinkwasserquelle die betrof-
fenen Teilflächen H1 und H2, welche voraussichtlich im zukünf-
tigen Einzugsbereich der Quelle gelegen sind, im Rahmen der 
Teilfortschreibung nicht weiterverfolgt werden. (Karte mit Darstel-
lung der Abgrenzung des WSG/Vorrangfläche). Zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Vorlage lag die Genehmigung der Teilfortschreibung 
Windenergie noch nicht vor, sodass in der Sitzung über die Details 
berichtet wird. Nach umfassender Erläuterung werden durch 
Herrn Schwarz nachfolgende weitere Erklärungen zu bestehen-
den Fragen gegeben:
Der Flächennutzungsplan der Ortsgemeinde muss nicht erneut 
offengelegt werden. Es ist lediglich eine Veröffentlichung erforder-
lich.
Das Interessenbekundungsverfahren mit weiteren Ortsgemeinden 
ist für die gemeinsame Anbindung kostensparend und daher sinn-
voll.
Beschluss:
Nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den im Sachver-
halt dargestellten Kriterienkatalog ohne Änderungen und beauf-
tragt die Verwaltung anhand dieses Kriterienkataloges gemeinsam 
mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz Angebote für die gemein-
deeigenen Flächen im Bereich der Vorrangflächen „Berndorf-Ker-
pen-Üxheim“ anzufragen.
Erweiterung Urnenfeld Friedhof Üxheim - Auftragsvergabe
Der Ortsgemeinderat Üxheim beschloss den Auftrag an die min-
destbietende Bauunternehmung Bruno Klein GmbH & Co. KG, 
Jünkerath mit einer Auftragssumme in Höhe von 50.557,59 € 
(brutto) zu erteilen.
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept 
der Verbandsgemeinde Gerolstein – Wunschtrasse entlang 
der K59 (Gemarkungen Üxheim und Nohn)
Der Ortsgemeinderat Üxheim beschloss:
1.	 Die Umsetzung der Radverkehrsmaßnahme entlang der K59 

gemäß Radverkehrskonzept der Verbandsgemeinde Gerol-
stein in gemeinsamer Verantwortung beider Ortsgemeinden 
(Üxheim und Nohn). Die Federführung übernimmt die Ortsge-
meinde Üxheim.

2.	 Die Ortsgemeinde Üxheim wird beauftragt, für das Gesamt-
projekt einen Zuwendungsantrag im Rahmen des Bundesför-
derprogramms „Stadt und Land“ zu stellen.

3.	 Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit dem 
Landkreis Vulkaneifel aufzunehmen, mit dem Ziel einer finan-
ziellen Beteiligung in Höhe von 5 % der Gesamtkosten.

4.	 Das Planungsbüro VIA wird mit der Erstellung der für den 
Förderantrag erforderlichen Vorentwurfsplanung beauftragt. 
Die anfallenden Planungskosten werden zunächst durch die 
Ortsgemeinde Üxheim getragen und im Rahmen des Förder-
verfahrens geltend gemacht.

Erneuerung Fußgängerbrücke in Ahütte
Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung in der vorgestell-
ten Form zu und favorisiert die Ausführung mit Metall und Holz-
geländer.
Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
Grundstücksangelegenheiten
Unter dem Tagesordnungspunkt Grundstücksangelegenheiten 
wurde über verschiedene Sachstände informiert.
Finanzangelegenheiten
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde ein Beschluss gefasst.

Steffeln
1. Beigeordneter Bruno Juchems
In der Hardt 4, 54597 Steffeln
Tel. 06593 9498; mobil: 0173 6505857
E-Mail   bruno.juchems@outlook.de 
www.steffeln.de

Bekanntmachung
der Wahlausschusssitzung der Ortsgemeinde Steffeln
Am Dienstag, 15. Juli 2025 findet um 17:00 Uhr in Steffeln, im 
Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus eine öffentliche Sitzung 
des Wahlausschusses der Ortsgemeinde Pelm für die Wahl der 
Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters statt. Nach § 4 Abs. 
2 Satz 4 KWO hat jedermann Zutritt zur Sitzung.
Tagesordnung
1.	 Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl der 

Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsge-
meinde Steffeln

Steffeln, 11.07.2025
Bruno Juchems, Erster Beigeordneter als Wahlleiter

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters

Üxheim
Ortsbürgermeister Thomas Heintz
Tel.  02696 505
www.uexheim.de

Aus dem Ortsgemeinderat
Am 10.06.2025 fand in Üxheim, im Bürgerhaus Leudersdorf, unter 
Vorsitz von Ortsbürgermeister Thomas Heintz, eine öffentliche 
und anschließend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Üxheim statt.
Aus der öffentlichen Sitzung:
Bauantrag, Gem. Leudersdorf, Flur 10, Parzelle 49/14, Neu-
bau eines Einfamilienhauses mit Garage; Antrag auf bauord-
nungsrechtliche Abweichung
Dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
und dem hierin enthaltenen Antrag auf bauordnungsrechtliche 
Abweichung zur Gestaltung der Garage mit einem begrünten 
Flachdach, in der Gemarkung Leudersdorf, Flur 10, Parzelle 49/14 
wurde zugestimmt.
Sanierung Jugendhaus - Förderantrag
Der Ortsgemeinderat Üxheim sprach sich für eine Sanierung in 
der vorgestellten Variante, unter Berücksichtigung der geäußer-
ten Änderungswünsche aus und befürwortet diese. Für das Pro-
jekt soll ein entsprechender Förderantrag gestellt werden, um 
die schlussendliche Förderhöhe beziffern zu können. Sollte sich 
die Förderung im genannten Rahmen bewegen, beabsichtigt die 
Ortsgemeinde einen notwendigen Bauantrag für das Projekt zu 
stellen. Die hierfür notwendigen Unterlagen sollen durch ein exter-
nes Planungsbüro erarbeitet werden.
Windenergie: Interessensbekundungsverfahren - Beratung 
und Beschlussfassung über Kriterien
Die Arbeitsgruppe hat sich im Vorfeld der Sitzung mit Landesfors-
ten über die Optionen und Durchführung des Interessenbekun-
dungsverfahrens (IBV) ausgetauscht. Ebenso wurde sich auch mit 
der Arbeitsgruppe der Ortsgemeinde Berndorf über die Art und 
Weise ausgetauscht.
Als Vorschlag steht der Kriterienkatalog von Landesforsten RLP 
im Raum, welcher Grundlage für die Durchführung des IBV wer-
den soll. Dieser Kriterienkatalog gibt den Anbietern vor, welche 
Angaben im Angebot zwingend zu erfüllen sind und welche Anga-
ben zusätzlich im Rahmen des Angebotes geliefert werden soll.
Eine Bewertung der Angebote erfolgt dann anhand der angebote-
nen Konditionen – vor allem nach wirtschaftlichen Aspekten. Für 
eine weitergehende Bewertung bedarf es an dieser Stelle keiner 
komplexen Bewertungsmatrix, da die Vorgaben bereits durch die 
Ortsgemeinden formuliert wurden.
Vorrangfläche:
Neben den Kriterien zur Auftragsgabe ist auch darüber zu beraten, 
welche Flächen der Ortsgemeinde für eine Projektierung zur Ver-
fügung gestellt werden sollen.
Bei der Fläche der Ortsgemeinde Üxheim ist im Rahmen des 
Genehmigungsverfahren zu Änderungen in der Flächenkulisse 
gekommen. Dies hat folgenden Hintergrund:



Verbandsgemeinde Gerolstein	 -  28 -	 Ausgabe 28/2025

Wiesbaum
Ortsbürgermeisterin Ruxandra Gericke 
mobil 0151 20145074
E-Mail: ortsgemeinde@wiesbaum.de
www.wiesbaum.de

Vollsperrung im Zuge der L 26 zwischen  
Hillesheim und Wiesbaum
LandesBetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein informiert:
Ab 14.07.2025 startet der nächste Bauabschnitt im Bereich der L 26.
Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 28.05.2025 angekün-
digt, wird nach der Sanierung der Kölner Straße in der Stadt Hil-
lesheim auch die freie Strecke in Richtung Wiesbaum ausgebaut. 
Der Ausbau erfolgt im Hocheinbau. Außerdem werden die vorhan-
denen Einmündungen verkehrsgerecht angebunden. Aufgrund 
der vorhandenen Fahrbahnbreiten ist eine Vollsperrung notwen-
dig. Diese dient der Sicherheit der Arbeiter vor Ort sowie auch der 
Verkehrsteilnehmer. Eine Umleitung für den Verkehr wird weiterhin 
ab Wiesbaum über Flesten und Walsdorf ausgeschildert.
Die Straßenbauarbeiten werden bis zu dem Ende diesen Jahres 
abgeschlossen sein.

LandesBetrieb Mobilität Gerolstein

Zweckverbände

Kindergartenzweckverband  
Hallschlag-Scheid-Ormont
Aus der Verbandsversammlung
Am 13.03.2025 fand in Hallschlag, in der Kindertagesstätte Wir-
belwind, unter Vorsitz von Dirk Weicker und Andreas Maus, eine 
öffentliche und anschließend nichtöffentliche Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Kindergartenzweckverband Hallschlag-
Scheid-Ormont statt.
Aus der öffentlichen Sitzung:
Wahl eines Verbandsvorstehers/einer Verbandsvorsteherin
Aus der Verbandsversammlung wird Dirk Weicker zum Verbands-
vorsteher des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag – Scheid 
- Ormont gewählt ist.

Üxheim-Leudersdorf/Flesten/Nollenbach
Ortsvorsteher Herbert Carl
Leudersdorf, mobil 0170 4513980
www.leudersdorf.uexheim.de

An alle Senioren aus dem Kirchspiel
Ausflug nach Maria Laach
Dieses Jahr fahren wir gemeinsam am 13.08.2025 mit dem Bus 
nach Maria Laach.
Abfahrten:
•	 10:30 Uhr in Leudersdorf (Bürgerhaus)
•	 10:45 Uhr in Üxheim (Bushaltestelle).
Programm:
•	 ca. 12:00 Uhr: Mittagessen in der Klostergaststätte
•	 Vor Ort erwarten Euch viele Sehenswürdigkeiten, darunter die 

Kirche, Bibliothek, Gärtnerei, Kunstschmiede u.v.m.
•	 ca. 16:00 Uhr: Kaffee und Kuchen
•	 im Anschluss Abfahrt Richtung Heimat
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen bei Ginette, Tel. 02696 383 
oder Dietlinde, Tel. 02696 931513.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leudersdorf 
Freiwillige Feuerwehr 

 

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens 

19:30 Uhr     Eröffnung des Bierpavillons, 
gemütliches Beisammensein                           
auf dem Festplatz 

Samstag 12. Juli 

Sonntag 13. Juli 
10:30 Uhr     Eröffnung des Bierpavillons 
 

12:00 Uhr     Siwweschröm Turnier 
 

14:00 Uhr     Kaffee und Kuchen 
 

16:00 Uhr     Unterhaltung mit dem  
                       Musikverein Leudersdorf 

 

Große Hüpfburg für unsere                                          
kleinen Gäste  

durch unsere Grillmanschaft gesorgt. 

Walsdorf
Ortsbürgermeister Horst Well 
Tel. 06593 809099 oder mobil 0171 8383810
www.walsdorf-vulkaneifel.de

Seniorenkaffee
Zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen laden 
wir alle Bürger:innen ab 60 der Gemeinde Walsdorf-Zilsdorf – sehr 
gerne auch mit Partner – am Donnerstag, 17.07.2025, um 15:00 
Uhr ins Gemeindehaus in Walsdorf ein.
Bei Rückfragen, auch Abholung von zu Hause, meldet euch bitte 
bei Jakob Schäfer oder Renate Schäfer (Tel. 8314).
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den nonstop zu internationaler Musik und lateinamerikanischen 
Rhythmen getanzt, gelacht und gefeiert.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen war die Aula des St. 
Matthias-Gymnasium mit fast 50 tanzfreudigen Teilnehmern gut 
besucht. Das Event bot geübten Zumba-Tänzern eine schöne 
Gelegenheit, um sich ausgelassen zu bewegen und Erlerntes aus-
zuprobieren. Für Interessierte war es die Gelegenheit, erstmalig in 
die Zumba-Welt einzutauchen.
Ab August starten neue Zumba-Dance-Kurse. Wer Interesse 
hat, kann sich gerne bei der vhs Gerolstein melden. Kontakt: Heike 
Bowi, E-Mail: heike.bowi@gerolstein.de, www.vhs-gerolstein.de
Hinweis: Zumba ist ein geschützter Begriff.

Petra Shaw Cole, Jennifer Hartzog, Heike Bowi (vhs), Kellie Run-
dell, Katrina Waters-Townsend, Maria Kocis (v.l.)

Sommerferien – Kunstworkshop
Ein Projekt der Kulturinitiative Hillesheim in Zusammenarbeit 
mit der vhs Gerolstein
Hast Du Lust an einem großen Kunstprojekt teilzunehmen? Du 
bist zwischen 5 und 25 Jahre (Eltern oder Großeltern können mit-
kommen)?
Wir werden im September „Die Höckerlinie in Hillesheim“ bauen. 
Diese besteht aus ca. 100 Höckern und führt durch Hillesheim 
von der Stadtmauer bis zum Kulturhaus „Alte Schreinerei“. Diese 
Höcker werden ca. 80 cm hoch sein und aus leichtem Holz. 
Danach sollen sie gestaltet werden. Und Du kannst dabei mit-
machen. WIE? Das kannst Du selbst entscheiden. Wir wollen die 
Höcker in einem 2-tägigen Workshop bemalen, bekleben, bepflan-
zen, … Alles ist möglich! Experimentieren ist gewünscht. Der Kurs 
wir von zwei Künstlern aus Amsterdam begleitet. Nell Berger und 
Jan Pronk aus Walsdorf. In ihrem Atelier wird der Kurs auch statt-
finden. Bitte eigenes Essen mitbringen, Wasser ist da. Es kann 
bei Bedarf ein Bring/Abholservice von Hillesheim aus organisiert 
werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Termin: 30. u. 31.07.2025, 10:00-15:00 Uhr, mit ca. 1 

Stunde Pause
Kursort: Atelier, Kirchstraße 6, 54578 Walsdorf
Kursleiter: Nell Berger, Jan Pronk
Gebühr: kostenfrei

Vorbereitungskurs Mathematik
Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die im 
nächsten Schuljahr einen weiterführenden Bildungsgang an einer 
Berufsbildenden Schule besuchen möchten. Zum Beispiel das 
berufliche Gymnasium, die höhere Berufsfachschule, die Berufs-
oberschule 1 oder die Duale Berufsoberschule. Im Kurs werden 
die wichtigsten Themen der Mathematik aus der Realschulzeit 
wiederholt. Termumformungen, lineare Gleichungen, quadratische 
Gleichungen, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. Mitzubringen sind: 
Papier, Schreibmaterial, Lineal oder Geodreieck und Taschenrech-
ner. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Termine: 11.08.,12.08., 13.08. u. 14.08.2025, 9:00-13:00 Uhr
Kursort: BBS Vulkaneifel, Gerolstein
Kursleiter: Percy Merkelbach
Gebühr: 85,00 €

Englisch A2.2 (4. Teil)
Fortsetzung des Kurses 4.06.48
Sie haben schon einmal Englisch gelernt bzw. verfügen über 
grundlegende Vorkenntnisse? In diesem Kurs erweitern Sie Ihre 

Wahl der Stellvertreter des Verbandsvorstehers
Die Verbandsversammlung entscheidet 2 Stellvertreter zu wählen. 
Aus der Verbandsversammlung wird Andreas Maus zum „ersten“ 
stellvertretenden Verbandsvorsteher und Gottfried Hack zum 
„zweiten“ stellvertretenden Verbandsvorsteher des Kindergarten-
zweckverband Hallschlag – Scheid - Ormont gewählt.
Bildung eines Rechnungsprüfungsausschuss - Wahl der Mit-
glieder und Stellvertreter
Die Verbandsversammlung beschließt, dass der Rechnungsprü-
fungsausschuss aus je 2 Mitgliedern und 1 Stellvertreter besteht, 
welche aus der Mitte der Versammlung zu wählen sind. Folgende 
Mitglieder und Stellvertreter/Stellvertreterin werden in die Aus-
schüsse gewählt: Tim Bützer (Mitglied), Michael Schmitz (Mitglied) 
und Anja Schneider (Stellvertreterin)
Unterrichtung der Verbandsversammlung über das Ergeb-
nis der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont der 
Jahre 2017 bis 2021
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Gemeinden in Rheinland-Pfalz erfolgt gemäß § 110 Abs. 5 
Gemeindeordnung durch den Landesrechnungshof Rheinland-
Pfalz bzw. durch die Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Die aktuelle Prüfung der RGPA 
erfolgte vom Juli 2022 bis Dezember 2022 und umfasste den 
Prüfungszeitraum 2017 – 2021. Neben der Prüfung der Haus-
haltswirtschaft wurden auch verschiedene wirtschaftliche Ent-
scheidungen / Maßnahmen des Zweckverbandes überprüft. Die 
Verwaltung wird gebeten, die Prüfungsmitteilung des Rechnungs- 
und Gemeindeprüfungsamtes über die Prüfung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der Jahre 2017 – 2021 entsprechend des 
§ 110 Abs. 6 GemO öffentlich auszulegen.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für den Kindergarten-
zweckverband Hallschlag-Scheid-Ormont für das Haushalts-
jahr 2025, Beratung und Beschlussfassung
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan für das Jahr 2025 in der vorgelegten Fassung 
unter Berücksichtigung einiger Änderungen.
Annahme von Zuwendungen
Die Verbandsversammlung nimmt die monatlichen Geldzuwen-
dungen (Obstspenden) vom Rewe Spodat oHG, Im Hahnborn 5, 
54589 Stadtkyll, für das Kalenderjahr 2025 an.
6. Bündelausschreibung Strom 2026-2028
1.	 Die Verbandsversammlung nimmt die Ausschreibungskon-

zeption der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH und 
die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis.

2.	 Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz GmbH mit der Ausschreibung der Stromlie-
ferung des Zweckverbandes ab dem 01.01.2026 zu beauf-
tragen und zu bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen 
Handlungen vorzunehmen und alle erforderlichen Willenser-
klärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

3.	 Die Verbandsversammlung bevollmächtigt das bei der 
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH eingerich-
tete Vergabegremium, die Zuschlagsentscheidungen und 
Zuschlagserteilungen im Rahmen der Bündelausschreibung(en) 
Strom, an denen der Zweckverband teilnimmt, namens und 
im Auftrag des Zweckverbandes vorzunehmen.

4.	 Der Zweckverband verpflichtet sich, das Ergebnis der Bün-
delausschreibungen als für sich verbindlich anzuerkennen. Er 
verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem Lieferanten/den 
Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für 
die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit.

5.	 Die Ausschreibung soll für den Zweckverband nach den fol-
genden Maßgaben erfolgen: Qualifizierung des zu beschaf-
fenden Stroms, Beschaffungsmodell, Zuordnung.

Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse 
gefasst.

Volkshochschule Gerolstein

Heike Bowi, Tel. 06591 13-1166, 
E-Mail: heike.bowi@gerolstein.de
www.vhs-gerolstein.de

50 Tänzer bei Zumba-Dance-Party
Die vhs Gerolstein und fünf Zumba-Trainerinnen aus der Region 
haben Ende Juni zu einem ganz besonderen Tanzevent einge-
laden: Bei der ersten Zumba-Dance-Party wurden zwei Stun-
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Schwedisch für Fortgeschrittene
Fortsetzung des Kurses 4.02.11
Für alle, die Ihre Kenntnisse verbessern, erweitern oder auffri-
schen möchten.
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen (Preisstaffelung bei geringerer 
Teilnehmerzahl)
Termin: Mittwoch, 27.08.2025, 18:00-19:30 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Grund- und Realschule plus, Gerolstein
Kursleiter: Joachim Keil
Gebühr: 65,00 €

Workshop zum Thema Dankbarkeit
In diesem Workshop befassen wir uns mit dem großen Seelen-
schlüssel der Dankbarkeit und dem Weg vom Bewusstwerden 
zum Bewusstsein. Hier geht es um die Wirkung und den Einfluss 
von Dankbarkeit auf das eigene Leben. Gemeinsam tauchen wir 
ein, in Intuition und Inspiration und verbinden uns mit der inne-
ren Kreativität, im Wirkungsfeld der individuellen Dankbarkeit. 
Mit Meditations- und sanften Körperübungen verbessern wir die 
eigene Körperwahrnehmung. Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Termin: Samstag, 26.07.2025, 10:00-12:30 Uhr
Kursort: Gymnastikhalle, Grundschule Gerolstein
Kursleiterin: Cornelia Fröhlich
Gebühr: 25,00 €

Pilates Flow
Stärke deine Mitte, verbessere deine Haltung und finde deine 
Balance.
Tauche ein in ein sanftes, aber intensives Ganzkörpertraining, das 
gezielt deine Muskulatur kräftigt, deine Haltung verbessert und 
dein Körperbewusstsein schärft. In fließenden Bewegungen und 
im Rhythmus deiner Atmung trainierst du vor allem deine Körper-
mitte (Core) - für mehr Stabilität, eine starke Tiefenmuskulatur und 
eine gesunde Wirbelsäule. Mit kontrollierten Übungen, bewusster 
Atmung und fokussierter Bewegungsausführung fördert Pilates 
deine Flexibilität, Koordination und innere Balance. Begleitet von 
sanfter Musik wirst du spüren, wie du mit jeder Stunde stärker, 
beweglicher und entspannter wirst. Ob Anfänger oder Fortge-
schrittener - Pilates Flow hilft dir, deinen Körper gezielt zu for-
men und Verspannungen zu lösen. Erlebe, wie du mit jeder Einheit 
mehr Kraft, Balance und Leichtigkeit in deinen Alltag bringst.
Termin: Montag, 25.08.2025, 17:00-18:00 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Gymnastikhalle, Grundschule an der Waldstraße, 

Gerolstein
Kursleiterin: Ingrid Granec
Gebühr: 60,00 €

Power Yoga
Dynamisch, kraftvoll und entspannend – Dein Workout für Körper 
und Geist.
Erlebe ein Energiegeladenes Yoga-Workout, das Kraft, Flexibili-
tät und innere Balance vereint. Power Yoga ist eine dynamische 
Variante des klassischen Yoga, bei der fließende Bewegungen 
mit kraftvollen Haltungen kombiniert werden. Im Rhythmus deiner 
Atmung baust du gezielt Muskel auf, verbesserst deine Kondition 
und stärkst deine Körperhaltung - für ein starkes, geschmeidiges 
und ausbalanciertes Körpergefühl. Begleitet von motivierender 
Musik wird jede Session zu einem intensiven Erlebnis. Du forderst 
deine Muskeln heraus, bringst deinen Kreislauf in Schwung und 
findest gleichzeitig mentale Klarheit und Entspannung. Ob Anfän-
ger oder Fortgeschrittener - Power Yoga passt sich deinem Level 
an und bringt dich mit jeder Einheit weiter. Mindestteilnehmerzahl: 
8 Personen
Termin: Mittwoch, 27.08.2025, 18:00-19:30 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Gymnastikhalle, Hubertus-Rader-Förderzentrum, 

Gerolstein
Kursleiterin: Ingrid Granec
Gebühr: 85,00 €

Autogenes Training
Das Autogenes Training ist, das in Deutschland am häufigsten 
angewandte Entspannungsverfahren und wissenschaftlich belegt.

Kenntnisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe A2 - mit 
viel Spaß und Abwechslung in freundlicher Lernatmosphäre. 
Diese Vorkenntnisse haben Sie idealerweise bereits erworben:
Gute Kenntnisse entsprechend der Niveaustufe A1 sowie aus-
gewählte Kenntnisse entsprechend der Niveaustufe A2, Seiten-
einsteiger willkommen, Einstieg auch in laufenden Kurs möglich, 
Lehrbuch: Let‘s Enjoy English A2.2, Verlag Klett (ISBN: 978-3-
12-501639-2, 28,99 EUR), ab Lektion 7, Mindestteilnehmerzahl 8 
Personen (Preisstaffelung bei geringerer Teilnehmerzahl)
Termin: Dienstag, 19.08.2025, 18:00-19:30 Uhr
Dauer: 15 Abende
Kursort: St. Matthias Gymnasium, Gerolstein
Kursleiter: Oliver Fehrentz
Gebühr: 97,50 €

Englisch A2.2 (4. Teil)
Fortsetzung des Kurses 4.06.49
Sie haben schon einmal Englisch gelernt bzw. verfügen über 
grundlegende Vorkenntnisse? In diesem Kurs erweitern Sie Ihre 
Kenntnisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe A2 - mit 
viel Spaß und Abwechslung in freundlicher Lernatmosphäre. 
Diese Vorkenntnisse haben Sie idealerweise bereits erworben:
Gute Kenntnisse entsprechend der Niveaustufe A1 sowie aus-
gewählte Kenntnisse entsprechend der Niveaustufe A2, Seiten-
einsteiger willkommen, Einstieg auch in laufenden Kurs möglich, 
Lehrbuch: Let‘s Enjoy English A2.2, Verlag Klett (ISBN: 978-3-12-
501639-2, 28,99 EUR), ab Lektion 7, Mindestteilnehmerzahl: 8 
Personen (Preisstaffelung bei geringerer Teilnehmerzahl)
Termin: Dienstag, 19.08.2025, 19:45-21:15 Uhr
Dauer: 15 Abende
Kursort: St. Matthias Gymnasium, Gerolstein
Kursleiter: Oliver Fehrentz
Gebühr: 97,50 €

Niederländisch für Anfänger
Das Kursangebot richtet sich an diejenigen, die beruflich oder pri-
vat Kontakt zu Niederländern haben und über wenig oder keine 
Vorkenntnisse der niederländischen Sprache verfügen. Darüber 
hinaus ist der Kurs geeignet um die Grundlagen der niederländi-
schen Sprache (Lesen und Schreiben) zu erlernen für den Urlaub 
in den Niederlanden oder im flämischen Teil Belgiens. Mindestteil-
nehmerzahl: 8 Personen
Termin: Montag, 25.08.2025, 18:00-19:30 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Grund- und Realschule plus, Gerolstein
Kursleiter: Guus van der Vlugt
Gebühr: 65,00 €

Schwedisch für Anfänger
Warum soll man Schwedisch lernen, wenn doch alle Skandinavier 
Englisch können? Lohnt es überhaupt Zeit in eine so seltene Spra-
che zu investieren?
Wer den Mut dazu hat, wird schnell davon überzeugt sein, dass 
Schwedisch nicht nur eine sehr melodische und schöne Sprache 
ist, sondern für Menschen, die Deutsch sprechen, auch sehr leicht 
zu lernen ist. Der Sprachkurs ist sehr praxisorientiert. Es geht vor 
allem um das Lesen und aktive Sprechen, denn wer Schwedisch 
kann, der kann auch mit etwas Fantasie z.B. Dänisch lesen oder 
sich mit Norwegern ohne Probleme unterhalten. Insgesamt spre-
chen nämlich fast 17 Millionen Menschen auf der Welt eine skan-
dinavische Sprache.
Und außerdem: Skandinavier sind sehr freundliche Landsleute, 
wenn man mit ihnen redet und deren Herz geht besonders auf, 
wenn man es auf Skandinavisch versucht.
Ganz nebenbei lernt man über die Sprache auch die Kultur der 
Schweden kennen, und die ist viel mehr als Zimtschnecken, Pfef-
ferkuchen und gelb-blaue Möbelhäuser. Mindestteilnehmerzahl: 8 
Personen (Preisstaffelung bei geringerer Teilnehmerzahl)
Termin: Mittwoch, 27.08.2025, 19:45-21:15 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Grund- und Realschule plus, Gerolstein
Kursleiter: Joachim Keil
Gebühr: 65,00 €
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Schnell und unabhängig von den Öffnungszeiten, können Anlie-
gen mit den eServices der Bundesagentur für Arbeit unter www.
arbeitsagentur.de übermittelt werden.
Erreichbar ist die Agentur auch weiterhin über ihre kostenfreien 
Hotlines:
Arbeitnehmer: Tel. 0800 4 5555-00
Arbeitgeber: Tel. 0800 4 5555-20

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Eifel
Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum

54634 Bitburg, 02.07.2025

DLR Eifel Westpark 11
Abteilung Landentwicklung und
Ländliche Bodenordnung

Telefon: 06561/9480-0

Verfahren Pelm/Gees Telefax: 06561 9480-299
Aktenzeichen: 51081 HA2.3 Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Pelm/Gees - 
Landkreis Vulkaneifel
4. Änderungsbeschluss

I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des gebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG))
Hiermit wird das durch Flurbereinigungsbeschluss vom 11.12.2014 
festgestellte, mit Beschluss vom 20.04.2022 zuletzt geänderte 
Flurbereinigungsgebiet des Verfahrens Pelm/Gees, Landkreis Vul-
kaneifel, wie folgt geändert:
1. Zum Flurbereinigungsgebiet wird folgendes Flurstück zugezo-
gen:
Gemarkung Berlingen Flur 1 Nr. 104/3.
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der unter Nr. 1 
angegebenen Änderungen festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Der Eigentümer des zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen 
Grundstücks (Teilnehmer) ist Mitglied der mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss vom 11.12.2014 entstandenen
“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung 
Pelm/Gees”
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unan-
fechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschrän-
kungen:

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Ände-
rungen vorgenommen werden, wenn sie zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hang-
terrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, 
Hecken, Obstbäume und Beerensträucher dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbe-
hörde erteilt werden.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 2) 
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VWGO, wird angeordnet mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben.

III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie in Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 

Mit Hilfe von Formeln und Übungen lernen Sie selbständig zu 
entspannen. So gelangen Sie zu seelischer und geistiger Ausge-
glichenheit. Bei folgenden gesundheitlichen Störungen kann man 
das Autogene Training sinnvoll einsetzten: Kopfschmerzen, Mus-
kelverspannungen, Blutdruckproblemen, Schlafstörungen, etc.
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
Termin: Mittwoch, 27.08.25, 18:30-19:30 Uhr
Dauer: 10 Termine
Kursort: Gymnastikhalle, Kindergarten „Unter den Dolomiten“
Kursleiterin: Ulrike Wirtz
Gebühr: 65,00 €

Museumsdedektive – Kunst für Kinder ab 5 Jahre
Ein Angebot für Eltern/Großeltern und ihre Kinder/Enkelkinder
Die „Alte Schreinerei“ wird zum Atelier für alle jungen Künstler:innen.
Nach dem Motto „Kann ich auch!“ experimentieren die jungen 
Teilnehmer:innen ganz selbstbewusst und unbefangen mit den 
Materialien der „großen“ Kunst. Als Museumsdedektive gehen die 
Kinder gemeinsam mit „Klecksi“ auf Entdeckungsreise. Ihre ersten 
spielerischen Begegnungen mit der Kunst stehen im Zeichen eines 
ganzheitlichen, sinnlichen Erlebens. Es wird gemeinsam geschaut 
und gebaut, gematscht und geklatscht, gekleckert und gekleckst! 
Die Plätze sind begrenzt und eine Voranmeldung ist erforderlich. 
Anmeldung über die vhs Gerolstein oder telefonisch bei Michaela 
Corman 0157-38325484. Das Angebot findet jeden letzten Sonn-
tag im Monat statt. Bei schlechtem Wetter weichen wir in die „Alte 
Schreinerei“ aus. Bitte Decke oder Matte zum Sitzen mitbringen.
Termin: Sonntag, 27.07.2025, 15:30 Uhr
Treffpunkt: Stadtmauer Hillesheim
Kursleiterin: Michaela Corman, Dipl. Sozialpädagogin
Gebühr: kostenfrei

Infos & Anmeldung
zu allen vhs-Angeboten
www.vhs-gerolstein.de

Heike Bowi, Tel. 06591 13-1166
E-Mail: heike.bowi@gerolstein.de

Weiterbildungsangebote

vhs Prüm
30510-1.25 Russische Teigtaschen
Überraschen Sie Ihre Freunde oder Familie mit Ihrem Können und 
lassen ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen: Servieren 
Sie russische Teigtaschen!
Diese Hauptspeise ist aufwändig und vielseitig. Doch überaus 
schmackhaft und beliebt. Werden Sie ein Profi der Teigtaschen 
und lernen Sie sowohl die sommerliche Füllung mit frischen Bee-
ren, als auch die winterliche Variante mit Kartoffeln und gerös-
teten Zwiebeln oder wahlweise Fleisch kennen. Dabei werden 
unterschiedliche Teige hergestellt, so dass Sie die Teigtaschen 
sowohl auf Dampf gegart, im Fett gebacken oder als Suppe ser-
vieren können. Je nach Variante wird ein köstlicher Kräuterdip, 
geschmolzene Butter mit Semmelbrösel oder gewürztes Essig-
wasser dazu gereicht. Leitung: Anna Werner
4 x montags, ab dem 08.09.2025, 17:00-20:00 Uhr in der Berufs-
bildende Schule, Kreuzerweg 16, Prüm (Lehrküche)
Kursgebühr: 56,- € zzgl. 10,00 € Materialkosten
Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle (Tel. 06551 943119) 
sowie www.vhs-pruem.de.

Andere Behörden und Dienststellen

Agentur für Arbeit Trier
am 15. Juli eingeschränkt geöffnet
Wegen einer internen Veranstaltung sind die Agentur für Arbeit 
Trier sowie deren Geschäftsstellen am Dienstag, 15.05.2025, für 
den unterminierten Publikumsverkehr geschlossen. Termine, 
die bereits vereinbart wurden, können ohne Einschränkungen 
wahrgenommen werden.
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Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) 
in der jeweils geltenden Fassung zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form 
bei dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Ser-
vice/ Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form 
bei der ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/de/ser-
vice/Elektronische-Kommunikation/ ausgeführt sind.
Hinweis:
Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 
zur Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums 
Ländlicher Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich 
der Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO sowie der 
Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf unsere 
Datenschutzerklärung unter www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Ser-
vice/Datenschutz hin.

Im Auftrag
gez. Unterschrift

Beate Fuchs

Finanzamt Wittlich
Online-Eltern-Seminar zur beruflichen Orientierung
Steuerverwaltung gibt Tipps für erfolgreiche Bewerbungen 
der Kinder
Haben die eigenen Kinder das Abitur in der Tasche, ist dies auch 
für die Eltern eine wichtige Phase im Leben, in der die beruflichen 
Weichen gestellt werden.
Um hierbei Unterstützung anzubieten, veranstaltet die rheinland-
pfälzische Steuerverwaltung am 15.07.2025 um 19:00 Uhr ein 
Online-Seminar für Eltern. Hierbei geht es neben der beruflichen 
Orientierung vor allem um die Frage, was heute zu einer guten 
Bewerbung gehört und wie diese zu erstellen ist.
Zudem wird über die Ausbildungsmöglichkeiten und dualen 
Studiengänge in der Steuerverwaltung, die Karrierechancen im 
öffentlichen Dienst sowie die Regelungen der privaten Kranken-
versicherung mit Beihilfe informiert.
Das Online-Seminar zur beruflichen Orientierung wird als Zoom-
Videokonferenz angeboten.
Weitere Infos: www.lfst.rlp.de
Anmeldungen: ab sofort möglich per E-Mail an ausbildung@lfst.
fin-rlp.de oder unter Tel. 0261 4932 36500

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Energietipp: Bei Dachflächenfenstern  
sind gute Planung und fachgerechte Montage wichtig
Der Einbau von Dachflächenfenstern in Eigenleistung ist ohne 
Fachkenntnisse nicht empfehlenswert, denn Fehler bei Planung 
und Montage können schwerwiegende Folgen haben. Besonders 
wichtig: Die Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Dachflä-
chen müssen außen wind- und regendicht und innen luftdicht 
sein, um Feuchteschäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. 
Für den nötigen Hitzeschutz ist vor allem ein außenliegender Son-
nenschutz geeignet. Eine individuelle Beratung zum Fensterein-
bau und den möglichen Fördermitteln erhalten Ratsuchende bei 
den Energieberater:innen der Verbraucherzentrale in einem Bera-
tungsgespräch.
Telefonische Sprechstunde des Energieberaters
Donnerstag, 24.07.2025, 13:00-16:00 Uhr
Anmeldung: Tel. 06592 9390
Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Energietelefon der Verbraucherzentrale
Tel. 0800 6075600 (kostenfrei)
montags, 9:00-13:00 u. 14:00-18:00 Uhr
dienstags u. donnerstags, 10:00-13:00 u. 14:00-17:00 Uhr

137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenom-
men worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflan-
zungen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorge-
nommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, 
dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und ver-
lichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 
sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden 
können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur 
Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grund-
stücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen 
Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Beschlusses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfah-
ren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem

DLR Eifel, Westpark 11, 54634 Bitburg
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlus-
ses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Begründung
1. Sachverhalt:
Das Gebiet wurde mit Beschluss vom 11.12.2014 abgegrenzt und 
zuletzt mit Beschluss vom 20.04.2022 geändert.
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 1226 ha Verfah-
rensfläche erfährt durch diese Änderung eine geringe Vergröße-
rung um rund 0,32 ha.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Pelm / Gees wie auch 
der Grundstückseigentümer wurden über die Änderung informiert.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Eifel als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für den Änderungsbeschluss sind 
damit gegeben.
2.2 Materielle Gründe
Das Wegeflurstück Gemarkung Berlingen Flur 1 Nr. 104/3 wurde 
mit Änderungsbeschluss vom 08.07.2021 aus dem Flurbereini-
gungsverfahren ausgeschlossen um der Gemeinde Berlingen für 
dieses Wegestück die Förderung des Ausbaus über das rhein-
land-pfälzische Programm „Wirtschaftswegebau außerhalb der 
Bodenordnung“ zu ermöglichen.
Nachdem das Wegestück zwischenzeitlich ausgebaut worden ist, 
wird zur Kosteneinsparung bei der Herstellung der Verfahrensge-
bietsgrenze das Flurstück wieder zum Verfahrensgebiet zugezo-
gen.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegen-
den Interesse der Beteiligten wie auch im öffentlichen Interesse.
Es handelt sich insgesamt um eine geringfügige Änderung des 
Flurbereinigungsgebietes. Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 
FlurbG sind damit erfüllt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Eifel, Westpark 11, 

54634 Bitburg
oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem 
Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
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Pfarreiengemeinschaft Obere Kyll
Gottesdienste
Samstag, 12.07.2025
Glaadt, 17:30 Uhr: Vorabendmesse
Stadtkyll, 19:00 Uhr: Vorabendmesse
Sonntag, 13.07.2025
Esch, 9:00 Uhr: Hochamt
Lissendorf, 10:30 Uhr: Hochamt
Montag, 14.07.2025
Lissendorf, 15:00 Uhr: Hl. Messe im Haus Burgberg
Dienstag, 15.07.2025
Scheid, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Mittwoch, 16.07.2025
Basberg, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Donnerstag, 17.07.2025
Kerschenbach, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Samstag, 19.07.2025
Schüller, 17:30 Uhr: Vorabendmesse
Hallschlag, 19:00 Uhr: Vorabendmesse
Sonntag, 20.07.2025
Steffeln, 9:00 Uhr: Hochamt
Ormont, 10:30 Uhr: Hochamt zu Ehren der Pfarrpatronin St. Mar-
garita
Dominikus-Savio-Haus, 14:30 Uhr: Tauffeier
Esch, 14:30 Uhr: Tauffeier

Evangelische Kirchengemeinden

Evangelische Kirchengemeinde Gerolstein-
Jünkerath
Gottesdienste
Sonntag, 13.07.2025
10:00 Uhr: Erlöserkirche Gerolstein (L. Szilágyi)
10:00 Uhr: Kindergottesdienst, Ev. Gemeindehaus Gerolstein (E. 
Szilágyi)
Mittwoch, 16.07.2025
15:30 Uhr: Altenheim Hillesheim (L. Szilágyi)
Donnerstag, 17.07.2025
15:30 Uhr: Altenheim Jünkerath (L. Szilágyi)
Freitag, 18.07.2025
10:30 Uhr: Altenheim Gerolstein (Hermann)
Treffpunkt aller Gruppen und Kreise im Ev. Gemeindehaus 
Gerolstein, Sarresdorfer Str. 15a:
Kinderchor: Ferien
Frauenhilfe: Dienstag, 15.07., 14:30-16:30 Uhr, Kontakt: Annegret 
Geiser, Tel. 06593 1763, E-Mail: annegretgeiser55@gmail.com
Jugendkreis: Ferien
Kindertreff: Ferien
Chor: Ferien
Kontakt Gemeindebüro: Dienstag-Freitag, 8:30-12:30 Uhr, Tel. 
06591 3362, E-Mail: gerolstein-juenkerath@ekir.de
Info: https://www.evkiger.de/index.html

Evangelische Kirchengemeinde Adenau
Gottesdienst mit Flutgedenken in Ahrbrück
Am 13.07.2025 lädt die ev. Kirchengemeinde um 11:00 Uhr zum 
Gottesdienst nach Ahrbrück in die Auferstehungskapelle ein. Es 
soll an die schreckliche Flutnacht erinnert werden, an die Wochen 
der unglaublichen Gemeinschaft beim Beseitigen der Schäden, 
an die Monate und Jahre des mühsamen Wiederaufbaus. Und es 
soll mutig und zuversichtlich in die Zukunft geblickt werden. Nach 
dem Gottesdienst sind alle in den Gemeindesaal eingeladen, um 
bei Gebäck und Getränken Gelegenheit zu haben, sich miteinan-
der zu unterhalten.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gerolstein
Zum Sandborn 38a, 54568 Gerolstein
Veranstaltungen der Gemeinde
Gottesdienst: Sonntag, 10:30 Uhr
Jugendkreis: nach Absprache
Info: Gerhard Fuchs, Tel. 06592 8618, www.efg-gerolstein.de
Wort der Woche
Telefonandacht: 3 Min./Tel. 02653 4378, Thema ab 11.07.2025: 
Nur ein Weg. Nur ein Glaube. Nur ein Gott.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden

Pfarrei Gerolsteiner Land
Burgstr. 18, Gerolstein, Tel. 06591 980030, www.diepfarreien.de
Gottesdienste
Freitag, 11.07.2025
Gerolstein, 17:00 Uhr: Rosenkranzgebet
Hohenfels, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Samstag, 12.07.2025
Rockeskyll, 17:30 Uhr: Hl. Messe
Duppach, 19:00 Uhr: Hl. Messe
Sonntag, 13.07.2025
Mürlenbach, 9:30 Uhr: Hl. Messe
Krankenhaus, 9:30 Uhr: Wortgottesdienst
Gerolstein, 11:00 Uhr: Hl. Messe, Kinderkirche
Dienstag, 15.07.2025
Kalenborn, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Freitag, 18.07.2025
Gerolstein, 17:00 Uhr: Rosenkranzgebet
Berlingen, 18:00 Uhr: Hl. Messe
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Gerolstein: Dienstag-Freitag, 9:00-12:00 Uhr
Birresborn: Dienstag u. Donnerstag, 8:30-12:30 Uhr; Mittwoch, 
8:30-12:30 Uhr u. 13:30-16:00 Uhr

Pfarrei Daun Heilig Geist
Gottesdienste
Samstag, 12.07.2025
Salm, 16:00 Uhr: Kinderkirche
Sonntag, 13.07.2025
Neroth, 14:30 Uhr: Tauffeier
Mittwoch, 16.07.2025
Salm, 18:00 Uhr: Rosenkranzgebet

Pfarrei Hillesheimer Land
Gottesdienste
Samstag, 12.07.2025
Niederbettingen, 18:30 Uhr: Hl. Messe
Sonntag, 13.07.2025
Mirbach, 9:30 Uhr: Hl. Messe
Bolsdorf, 11:00 Uhr: Festmesse zur Margarethenkirmes
Samstag, 19.07.2025
Oberbettingen, 18:30 Uhr: Hl. Messe
Sonntag, 20.07.2025
Berndorf, 9:30 Uhr: Hl. Messe
Hillesheim, 11:00 Uhr: Hl. Messe

Pfarrei Maria Königin In der Kalkeifel
Gottesdienste
Samstag, 12.07.2025
Üxheim, 17:30 Uhr: Vorabendmesse
Oberehe, 19:00 Uhr: Vorabendmesse
Sonntag, 13.07.2025
Niederehe, 9:00 Uhr: Hochamt
Nohn, 10:30 Uhr: Hochamt mit Kinderkirche anschl. Fahrzeugseg-
nung der Kinder-Fahrzeuge
Montag, 14.07.2025 – Ewiges Gebet in Walsdorf
Walsdorf, 17:30 Uhr: Anbetung vor dem Allerheiligsten
Walsdorf, 19:00 Uhr: Feierliche Schlussmesse mit eucharist. Segen
Dienstag, 15.07.2025 – Ewiges Gebet in Oberehe
Oberehe, 17:30 Uhr: Vesper und Aussetzung, anschl. Beten und 
Singen zur Ehre Gottes
Oberehe, 19:00 Uhr: Feierliche Schlussmesse mit eucharist. Segen
Samstag, 19.07.2025
Oberehe, 17:30 Uhr: Vorabendmesse
Üxheim, 19:00 Uhr: Vorabendmesse, anschl. Fahrzeugsegnung
Sonntag, 20.07.2025
Walsdorf, 9:00 Uhr: Hochamt
Niederehe, 10:30 Uhr: Hochamt, anschl. Fahrzeugsegnung
Nohn, 10:30 Uhr: Wort-Gottes- und Kommunionfeier
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Pasto-
ralen Raumes Adenau-Gerolstein: https://www.pr-adenau-gerol-
stein.de/pfarreien/niederehe/
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schmalen Fußpfad erreichen wir den Rand des westlichen Tro-
ckenmaares. Der Weg führt uns hinauf zum Kraterrand und öffnet 
schöne Ausblicke auf die Nürburg und das Booser Doppelmaar. 
Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir den Booser Eifelturm. Im 
weiteren Verlauf taucht der Wanderweg in den Wald und führt uns 
hinauf zum Hölgertberg. Der Abstieg erfolgt auf einem Hohlweg 
hinab ins Nitzbachtal, dem wir auf naturbelassenen Wegen bis 
zum naturgeschützten Feuchtgebiet des Booser Maares folgen.
Anmeldung bei Wanderführung: H. Melle, Tel. 06591 8980910
Treffpunkt: um 13:00 Uhr, in Gerolstein am Brunnenplatz
Auch Nichtmitglieder und Gäste sind herzlich willkommen.
Unterwegs auf dem Lavaweg
Am Sonntag, 20.07.2025 bietet der Eifelverein Gerolstein und 
Wanderführer Thomas Pauls, abweichend vom Wanderplan, eine 
Tour auf dem Lavaweg an. Durch das urtümliche Speicherbachtal 
und das Tal der kleinen Kyll führt der Weg in Richtung Meerfeld. 
Ziel ist das Highlight der 10 km langen Tour (220Hm): die Aus-
sichtsplattform „Landesblick“. Hier bietet sich ein herrlicher Blick 
auf das unter uns liegende Meerfelder Maar und den Mosenberg 
bei Manderscheid. Nähere Infos unter https://www.eifel.info/tou-
ren/heimatspur-lavaweg-deudesfeld
Anmeldung und Wanderführung: Thomas Pauls, Tel. 06594 1373
Treffpunkt: 10:00 Uhr, 54568 Gerolstein, Brunnenplatz
Nichtmitglieder und Gäste sind herzlich willkommen!

FC Ormont 1960 e.V.
Einladung zur Kirmes 2025
Freitag, 18.07.2025
•	 Aufstellen Kirmesbaum
•	 ab 20:00 Uhr: Dämmerschoppen im Zelt
Samstag, 19.07.2025
•	 Musik mit der Partyband „ Prima Klima“ im Zelt
Sonntag, 20.07.2025
•	 ab 11:30 Uhr: Frühschoppen im Zelt
•	 Musikverein Hallschlag, Scheid, anschl. Kylltal Blech
•	 Mittagessen / Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus
•	 Hüpfburg und XXL-Bausteine für die Kleinen
Montag, 21.07.2025
•	 ab 17:00 Uhr: After-Work-Party
•	 Musik mit DJ Hubbi Zapp
Kuchenspenden für Sonntag 20.07.2025 erwünscht. Hierzu bitte 
melden bei Helga Weberskirch, Tel. 06557 1336 oder Mobil unter 
0170 6883432.
Zeltaufbau/-abbau zur Kirmes
Wir freuen uns über helfende Hände zu nachfolgenden Terminen:
Zeltaufbau: Mittwoch 16.07.2025, ab 9:00 Uhr
Zeltabbau: Dienstag, 22.07.2025, ab 9:00 Uhr

JAZZUNION e.V.
Session Eleven – Jazz live
Die JAZZUNION e.V. veranstaltet am Samstag, 12.07.2025 
ab 20:00 Uhr das Livemusik-Event „Session Eleven“ und lädt 
musikinteressiertes Publikum sowie Musiker ein, einen musika-
lisch kreativen Abend zu erleben bzw. mitzugestalten. Eine Kern-
besetzung ist vorhanden. Gastgeber ist das „Hotel Löwenstein“, 
Zur Büschkapelle 5, in 54568 Gerolstein. Zweck des Vereins JAZ-
ZUNION e.V. ist die Förderung der Jazzmusik und die kulturelle 
Jugendhilfe. Dies geschieht vor allem durch Sessions oder Kon-
zerte von Mitgliedern der JAZZUNION.
Weitere Infos unter: jazzunion.net und instagram.com/jazzunionev

Kath. Frauenbund Hillesheim
Jahresausflug im August
Als Vorankündigung teilen wir mit, dass am Mittwoch, 20.08.2025 
ein Ausflug nach Schwammenauel stattfindet. Hier werden wir 
eine ca. 2-stündige Schifffahrt unternehmen, bei der wir neben 
der schönen Aussicht Kaffee und Kuchen genießen. Anschließend 
besuchen wir die Abteil Mariawald.
Start der Busreise ist um 12:30 Uhr am Busbahnhof in Hillesheim, 
wohin wir um ca. 19:00 Uhr auch wieder zurückkehren werden.
Für unsere Mitglieder werden sämtliche Kosten vom Frauenbund 
übernommen. Unsere Fördermitglieder sind ebenfalls zu dieser 
Fahrt herzlich eingeladen. Für Bus- und Schifffahrt mit Kaffee und 
Kuchen zahlen sie lediglich einen Kostenanteil von 25,- €.
Anmeldungen: ab sofort bei Annemarie Schlösser, Tel. 06593 
3099943 oder Mobil 01752563339

Geschichtentelefon für Kinder: 3 Min./Tel. 02653 9119090; 
www.entdeckerseiten.de
Die Bibel
Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen her-
aus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord,  Ehebruch, 
Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, 
Hochmut, Unvernunft.  All dies Böse kommt von innen heraus und 
macht den Menschen unrein. (Markus 7,21-23).

Sonstige Religionsgemeinschaften

Jehovas Zeugen
Königreichssaal Daun-Steinborn, Am Brünnchen 14

Gottesdienste
Sonntag, 13.07.2025
10:00 Uhr: Öffentlicher Vortrag, Thema „Wie denkt Gott über den 
Gebrauch von Bildern in der Anbetung?“
10:40 Uhr: Wachtturmstudium
Donnerstag, 17.07.2025: kein Gottesdienst im Königreichssaal 
Daun-Steinborn, da ab dem 18.07.2025 der Regionalkongress in 
Trier stattfindet
Wöchentliches Bibellesen: Sprüche 22
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich und kostenfrei. Besuchen 
Sie uns auch auf unserer Internetseite: jw.org

Zeugen Jehovas Versammlung Prüm
Freitag, 11.07.2025, 19:30 Uhr: Zusammenkunft unter der Woche
Sonntag, 13.07.2025, 10:00 Uhr: Vortrag „Ist die Dreieinigkeit 
eine biblische Lehre?“ Die Zusammenkünfte finden im König-
reichssaal Rudolf-Diesel-Strasse 7, in Prüm statt. Jeder ist herz-
lich eingeladen, einmal hereinzuschauen. Der Eintritt ist frei und es 
gibt keine Kollekte. Das Programm wird zeitgleich per Video- und 
Telefonkonferenz übertragen. Zugangsdaten zur Videokonferenz 
bekommen Sie gerne unter Tel. 06551 6407.
Weitere Informationen sowie ein Onlinekontaktformular finden 
Sie auf: www.jw.org

Vereinsnachrichten

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Obere Kyll
Änderungshinweis zum AWO-Kaffee in Glaadt
Alle 2 Wochen findet der AWO-Kaffee im Pfarrheim Glaadt statt. 
Die Organisatoren bitten um Beachtung, dass der Termin am 
Dienstag, 15.07.2025 anders als gewohnt stattfindet:
Um 17:00 Uhr bieten wir den Stammgästen Salate und Spießbra-
ten, also eine kleine Sommerparty an. Bitte beachten Sie auch die 
geänderte Uhrzeit. Die meisten haben sich bereits angemeldet. 
Wir freuen uns auf den Termin.

DRK Kreisverband Daun -  
BEKO Demenz Vulkaneifel
Reparaturcafé: Reparieren statt Wegwerfen
An jedem 3. Mittwoch im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr im 
DRK-Lehrsaal in Daun helfen Ehrenamtliche kostenlos bei allen 
möglichen Reparaturen und Näharbeiten. Besucher des Repara-
tur-Cafés bringen ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Lieb-
lingsstücke von Zuhause mit. Unter dem Motto „Weiterverwenden 
statt Wegwerfen“ werden bei einer Tasse Kaffee gemeinsam die 
kaputten Alltagsgegenstände repariert. Das Team freut sich auf 
Ihren Besuch. Neben der Reparatur der defekten Gegenstände, 
Kleidungsstücke und Fehlersuche gibt es bei Kaffee und Gebäck 
die Möglichkeit für einen gemütlichen Austausch.
Nächster Termin: 16.07.2025, 14:00-16:00 Uhr im DRK-Lehr-
saal (Leopoldstraße 34) in 54550 Daun
Weitere Informationen: Tel. 06592 95000 oder E-Mail: info@vul-
kaneifel.drk.de

Eifelverein OG Gerolstein
Traumpfad: Booser Doppelmaartour
am Sonntag, 13.07.2025, 13:00 Uhr
Die 10 km lange Tour (150 Hm)beginnt am Wanderparkplatz der 
Vulkanparkstation „Booser Doppelmaar“ an der L 94. Über einen 
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SV Gerolstein 1919 e.V.
Abnahme Sportabzeichen
Die nächste Leistungsabnahme zum Sportabzeichen ist am 
17.07.2025, von 17:00 bis 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in Gerol-
stein.

VdK Ortsgruppe Lissendorf
Einladung zum Sommerfest
Nachdem unser Treffen im letzten Jahr gut besucht war, möchten 
wir Euch hiermit ganz herzlich zu unserem Sommerfest 2025 ein-
laden. Wir beginnen am 23.08.2025 ab 15:00 Uhr auf dem Sport-
platz in Birgel mit Kaffee und Kuchen. Ab ca. 18:00 Uhr gibt es 
Abendessen vom Buffet. Danach werden wir den Abend langsam 
ausklingen lassen. Auch diesmal bitten wir um Überweisung des 
Unkostenbeitrags von 10,- € für Mitglieder / 15,- € für Nichtmit-
glieder auf das VdK-Konto DE46 5865 1240 0000 0938 15. Mit 
Zahlung bis 01.08.2025 seid ihr fest angemeldet. Wir freuen uns 
auf viele Anmeldungen.

Parteien und Wählergruppen

UWG Vulkaneifel e.V.
Aufruf zur Bürger:innenbeteiligung mit der UWG Vul-
kaneifel
UWG vor Ort
Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Vulkaneifel startet 
eine neue BürgerInnenaktion, um den direkten Austausch mit den 
Menschen in unserer Stadt und seinen Stadtteilen zu stärken. Ab 
22. Juli 2025 besuchen wir regelmäßig – einmal im Monat – die 
einzelnen Stadtteile, um vor Ort ins Gespräch zu kommen. Was 
bewegt Sie in Ihrem Dorf? Welche Anliegen haben Sie? Welche 
Ideen möchten Sie anstoßen?
Wir laden herzlich dazu ein, mit Mitgliedern unserer Fraktion, dem 
Vorstand und anderen Aktiven der UWG Vulkaneifel ins Gespräch 
zu kommen. Gemeinsam möchten wir die Lebensqualität in unse-
rer Region verbessern - mit Anträgen, die auf echten Bedürfnissen 
beruhen, und mit einem offenen Ohr für alle Bürgerinnen und Bür-
ger. Start der Aktion ist am Dienstag, 22.07.2025, um 19:30 Uhr 
im Gemeindehaus Gees.
Ob direkt im Gespräch oder ganz anonym per Nachricht: Ihre Mei-
nung zählt und ist wichtig für uns, denn wir wollen nicht nur unsere 
Meinung, sondern vor allem die der Bürger:innen repräsentativ im 
Stadtrat vertreten.
Wer sich nicht persönlich äußern möchte, kann uns gerne per 
Telefon über unsere Website oder über die Sozialen Medien kon-
taktieren: Tel. 0156 78448968; E-Mail: ariane.boeffgen-schild-
gen@uwg-vulkaneifel.de
Weitere Termine und Orte veröffentlichen wir regelmäßig auf den 
Sozialen Medien und in der lokalen Presse.
Instagram: uwg_vulkaneifel_e.v | Facebook: UWG Vulkaneifel e.V.

Ausschreibungen anderer Behörden

Verbandsgemeinde Daun
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband Gruppen-

wasserwerk Daun
Maßnahme: Ertüchtigung der Wasserversorgung Wald-

königen, Bereich Oberdorf
Ausführungsort: 54550 Daun-Waldkönigen, Tannenweg

Leistungsumfang: 210 m2 Schwarzdeckenarbeiten
450 m3 Erdaushub, Entsorgung/Einbau, EBV 
BM-0* bis BM-F2
160 m GGG-Rohr DN 150 liefern und verlegen
160 m GGG-Rohr DN 100 liefern und verlegen
9 St Schieber DN 100-200
3 St Hydranten DN 80
1 St PE-Druckminderfertigteilschacht 
2800*4500

KG Hönselnarren Niederehe
Vereinstour 2025
Liebe Vereinsmitglieder, Helfer und Sponsoren,
am 06.09.2025 möchten wir Euch zu einem Ausflug nach Köln 
einladen. Es ist geplant dort eine Stadtführung in die 1920er Jahre 
der Domstadt zu machen, essen zu gehen und einen entspannten 
Nachmittag in der Kölner Altstadt zu verbringen. Für den Transfer 
ist gesorgt.
Abfahrt: 11:00 Uhr
Rückfahrt : ca. 21:00 Uhr
Anmeldung bitte bis zum 25.07.2025 per E-Mail an info@kg-
hoenselnarren.de oder bei David Schröder, Tel. 0175 6631409. Die 
Kosten des o.g. Programms betragen 25,- € p. P. und sind nach 
der Anmeldung zu entrichten. Wir freuen uns auf einen schönen 
Tag mit Euch!

Musikverein „Freunde der Blasmusik“
Wollt ihr ein Teil von uns werden?
Meldet euch gerne und kommt einfach donnerstags ab 19:30 
Uhr bei einer Probe vorbei!
Ihr möchtet und unterstützen und seid interessiert an einem Auf-
tritt mit klassischer, traditioneller Blasmusik? Dann freuen wir uns 
auf eure Anfrage unter Tel. 06591 4692 (Gottfried Niesen).
Unser Repertoire beinhaltet für alle etwas: Klassische Märsche, 
gemütliche Schunkelpolkas, klassische böhmische Volksmusik, 
gesellige Walzer bis hin zu Schlagermedleys.

Musikverein Steffeln e.V.
Einladung zur offenen Probe
Der Musikverein Steffeln lädt ein zur offenen Probe am Freitag, 
11.07.2025, um 19:30 Uhr in die Hochstr. 4, Weberscheune.
Kommt vorbei, schaut uns live bei einer Probe zu, und verbringt 
ein paar gemütliche Stunden mit uns! Wir freuen uns auf Euch.

NABU Kylleifel
Öko-Nutzgarten-Gespräch am Heidberg
1. Treffen in Dohm-Lammersdorf
Hans Jürgen Kesten betreibt in Dohm-Lammersdorf einen großen 
Nutzgarten mit wenig bekannten Gemüsearten und alten landwirt-
schaftlichen Nutzpflanzen, verbunden mit Wild- und Bauerngar-
ten-Blumen sowie insektenfreundlichen Blüh-und Heckenstreifen. 
Dabei liegt der Schwerpunkt sowohl auf alten Sorten als auch auf 
Neuzüchtungen, die samenfest und nachbaufähig sind.
Aus dem letzjährigen Besuch entstand die Idee, sich jährlich zu 
treffen. Wir laden ein zum gemeinsamen Austausch am Sonntag, 
20.07.2025, um 14:00 am Heidberg 3 in Dohm-Lammersdorf.

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe  
Vulkaneifel-Daun
Zuhören – Informieren – Helfen
in der Pflegeschule (EG) am Krankenhaus Maria-Hilf (Hinterein-
gang EG) Maria-Hilf-Str.2, 54550 Daun
Der ausgefallene Vortrag Frau Huber, Krebsgesellschaft Trier 
vom 13.06.2025 wird am 08.08.2025 um 15:00 Uhr nachgeholt.
Thema: „Dem Leben eine neue Perspektive geben. Möglichkei-
ten psychoonkologischer Unterstützung für Krebspatienten und 
Angehörige“.
Teilnahme kostenlos, Interessenten herzlich willkommen
Anmeldung bis: 31.07.2025 bei Norbert Langwagen unter E-Maik: 
aa-norbert@gmx.de, Tel. 0175 8680521

Reservistenkameradschaft Lissendorf /  
Reservistenarbeitsgemeinschaft  
Obere Kyll
Kleinkaliberschießen
Unser nächstes KK-Schießen ist am Sonntag, 13. Juli 2025, ab 
10:00 Uhr auf dem Schießstand im Gasthaus „Zum Landsknecht“ 
in Lissendorf.

Senioren-Förderverein Gerolstein e.V.
Die Raderstube ist donnerstags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet 
(außer an Feiertagen). Ein Fahrdienst ist eingerichtet. Anmeldung 
und Terminabsprache bei Albert Müller unter Tel. 06591 3278.
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Angebotsunterlagen: Der Langtext der Bekanntmachung und die 
jeweiligen Vergabeunterlagen können kos-
tenlos über die Vergabeplattform Deutsche 
eVergabe unter https://vergabeportal.vulka-
neifel.de abgerufen werden.

Angebotsabgabe: ausschließlich elektronisch
Ablauf der 
Angebotsfrist:

Dienstag, 22.07.2025, 08:50 Uhr

Angebotsöffnung: Dienstag, 22.07.2025, 09:00 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun
Vergabestelle, Zimmer 215
Leopoldstraße 29, 54550 Daun

Bindefrist: 10.09.2025
Nachprüfungsstelle i. S. v. § 21 VOB/A:
Kreisverwaltung Vulkaneifel, Kommunalabteilung, Mainzer Str. 25, 
54550 Daun
Vergabeprüfstelle i. S. v. § 4 NachprV:
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 
-Vergabeprüfstelle-Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

Anzeige

Ambulanter Pflegedienst Janus
Jünkerath���������������������������� Tel. 06597/900734 und 0160/5110887

Anzeige

Ambulanter Pflegedienst Lehmacher
Rockeskyll�������������������������� Tel. 06591/985190 und 0171/6707146

Anzeige

Ambulanter Pflegedienst Marion Schneider
Neroth������������������������������������� Tel. 06591/3949 und 0171/7844868

Anzeige

Caritas-Sozialstation
Gerolstein - Hillesheim - Obere-Kyll
Ambulante Pflege
�������������������������������������������������������������������������������Tel. 06591/7001

Anzeige

DRK Sozialstation Vulkaneifel
Hilft wo Ihr Zuhause ist
Daun�������������������������������������������������������������������Tel. 06592/950025

Anzeige

MATERNUS Häuslicher Pflegedienst Eifel
�����������������������Tel. 06591/817235 und 24 h-Hotline 0171/7696987

Fertigstellung: bis Ende 51. KW 2025
Angebotsunterlagen: Der Langtext der Bekanntmachung und 
die jeweiligen Vergabeunterlagen können kostenlos über die Ver-
gabeplattform Deutsche eVergabe unter https://vergabeportal.
vulkaneifel.de abgerufen werden.
Angebotsabgabe: ausschließlich elektronisch
Ablauf der Angebotsfrist: Montag, 21.07.2025, 08:50 Uhr

Angebotsöffnung: Montag, 21.07.2025, 09:00 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun
Vergabestelle, Zimmer 215
Leopoldstraße 29, 54550 Daun

Bindefrist: 09.09.2025
Nachprüfungsstelle i. S. v. § 21 VOB/A:
Kreisverwaltung Vulkaneifel, Kommunalabteilung, Mainzer Str. 25, 
54550 Daun
Vergabeprüfstelle i. S. v. § 4 NachprV:
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 
-Vergabeprüfstelle- Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband Gruppen-

wasserwerk Daun
Maßnahme: Erneuerung der Wassertransportleitung 

Quelle Brück bis Ortsnetz Brück
Ausführungsort: 54552 Dreis-Brück, OT Brück
Leistungsumfang: Trinkwasserleitung

65 m2 Schwarzdeckenarbeiten
460 m3 Erdaushub, Entsorgung/Einbau, 
EBV BM-0* bis BM-F3
210 m GGG-Rohr DN 150 liefern und verlegen
65 m PP-Rohr DN 150 SN 16 liefern und 
verlegen
150 m3 Rohrummantelung

Fertigstellung: bis Ende 51. KW 2025
Angebotsunterlagen: Der Langtext der Bekanntmachung und 

die jeweiligen Vergabeunterlagen können 
kostenlos über die Vergabeplattform Deut-
sche eVergabe unter https://vergabeportal.
vulkaneifel.de abgerufen werden.

Angebotsabgabe: ausschließlich elektronisch
Ablauf der 
Angebotsfrist:

Montag, 21.07.2025, 08:50 Uhr

Angebotsöffnung: Montag, 21.07.2025, 09:15 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun
Vergabestelle, Zimmer 215
Leopoldstraße 29, 54550 Daun

Bindefrist: 09.09.2025
Nachprüfungsstelle i. S. v. § 21 VOB/A:
Kreisverwaltung Vulkaneifel, Kommunalabteilung, Mainzer Str. 25, 
54550 Daun
Vergabeprüfstelle i. S. v. § 4 NachprV:
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 
-Vergabeprüfstelle-Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband 

Gruppenwasserwerk Daun
Maßnahme: Erneuerung der Wassertransportleitung 

Quelle Hinterweiler bis HB Dockweiler, 1. 
BA Bereich Hinterweiler

Ausführungsort: 54570 Hinterweiler
Leistungsumfang: 160 m2 Schwarzdeckenarbeiten

750 m3 Erdaushub, Entsorgung/Einbau, 
EBV BM-0 bis BM-F3
630 m GGG-Rohr DN 150 liefern und verlegen
140 to mineralische Abdichtung
320 m3 Rohrummantelung

Fertigstellung: bis Ende 14. KW 2026

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!
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Sind Sie:  

 
Heilerziehungspfleger/ Heilerziehungspflegerin; 
Erzieher/Erzieherin; Krankenschwester/ Krankenpfleger?  
Altenpfleger/in 
 
Wir suchen baldmöglichst 

eine Nachtwache (50% Teilzeit)  
 

im Wohnbereich für 6 Menschen mit sogenannter „geistiger   
Behinderung“ in Niederstadtfeld 

 
Weggemeinschaft Vulkaneifel 
Bahnhofstr.14   54552 Darscheid 
Tel.: 06592/95400 Fax: 954050 
Mail: verwaltung@weggemeinschaft-ev.de 
Web: www.weggemeinschaft-ev.de 

Weggemeinschaft Vulkaneifel  
Wohn- und Werkstätten für 
seelenpflegebedürftige 
Menschen 

JOBS 
IN IHRER REGION

SCHRAUB AN DEINER KARRIERE 
UND KOMM INS HTI-TEAM! 

WERDE LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER

DAS ERWARTET DICH
 — Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
 — Werkstatt mit modernem Equipment
 — Leistungsorientierte Bezahlung  

und Mitarbeiter-Benefits
 — Kollegiales Team mit flachen Hierarchien

BEI UNS ZÄHLT 
DER MENSCH, 
NICHT DAS  
GESCHLECHT!

BEWERBUNGSUNTERLAGEN AN:
BEWERBUNG@HTI-DAUN.DE

MEHR INFOS: 
HTI-DAUN.DE

 KOMM
 IN

 UNSER T
EA

M

!

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Professionelle 24-Std.-Betreuung
im eigenen Zuhause mit Zufriedenheitsgarantie.  

Erfahrene, deutschsprachige Pflegekräfte,  
faire Preise –  keine Vorauszahlung. Nur seriöse Anrufe.  

Seniorenhilfe Saar  
Telefon 01 59 01 49 38 80 oder 01 63 / 1 46 51 60

An alle gedacht ?  
Die Trauerdanksagung hilft Ihnen,
beim Danken niemanden 
zu vergessen. 
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>> F >> 

Fensterreinigung Ertl
zuverlässig – preiswert – gut

Tel. 06593/9986721 • Mobil 0177/7660878

>> T >> 

TAXI ENGEL-BRITZ 06591/5898
Ihr Spezialist für Krankenfahrten aller Art  
(Dialyse – Chemo – Bestrahlungen etc.)
Stadt- und Fernfahrten, Kurierdienst und Flughafentransfer  
Großraumtaxi für 8 Personen

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

gesund & fit ✔✚

TRI 
CURA
Relax-Monday-Angebot

          

                              

  

Zeit den K�rper Ganzheitlich Aufzutanken!

Jetzt buchen
 www.tricura.info

 

          

                              

  

 

 

          

                              

  

 
 

          

                              

  

Jetzt buchen
 www.tricura.info

Montags in den Sommerferien

ERFRISCHENDES MENTAL SPA
45,00 EUR / 1 h Ganzheitliches Wohl
inkl. Stressbelastungs-Auswertung

PRAXIS FÜR STRESS-REGENERATION  
& PRÄVENTIVE ERNÄHRUNG

Heupenmühle 1 • 53539 Kelberg • Tel.: 0171 533 9365

Wichtige Information

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Gerolstein“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Gerolstein“  
unter http://epaper.wittich.de/720

Redaktions-Annahmeschluss 
Fr., der Vorwoche, 8.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 10.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

für unsere Leser und Interessenten.

Ihre Ansprechpartner für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

www.wittich.dewww.jobs-regional.de |

Martina Kranz
Medienberaterin

Tel. 0151 16305415 
m.kranz@wittich-foehren.de

Christiane Thömmes 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-264

c.thoemmes@wittich-foehren.de

Arbeitswelt: � - Anzeige - 
Gesundheit ist keine Nebensache
Die Arbeitswelt hat sich verän-
dert – und mit ihr die gesund-
heitlichen Herausforderungen. 
Zwischen Homeoffice, stän-
diger Erreichbarkeit und Leis-
tungsdruck steigen psychische 
Erkrankungen. Burnout, Er-
schöpfung und Rückenleiden 
zählen mittlerweile zu den häu-
figsten Ursachen für Krankmel-
dungen.
Die Pandemie hat mobile Ar-
beit etabliert – mit Licht und 
Schatten. Während Flexibilität 
und Zeitgewinn geschätzt wer-
den, fehlen vielen die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit. 
Hinzu kommen soziale Isola-
tion, Bewegungsmangel und 
digitale Überforderung. Beson-
ders betroffen: Beschäftigte im 
Gesundheits-, Bildungs- und 
Dienstleistungssektor.
Die neue Herausforderung heißt 
„Work-Life-Recovery“: Wie ge-
lingt Erholung im Alltag? For-
schende empfehlen Pausen, 
Routinen und räumliche Tren-

nung von Arbeit und Privatem 
– auch im Homeoffice. Betriebe 
stehen zunehmend in der Ver-
antwortung, gesundheitsför-
dernde Strukturen zu schaffen: 
von Präventionsangeboten über 
Führungsschulungen bis zu fle-
xiblen Zeitmodellen.
Die Arbeitswelt der Zukunft wird 
flexibler, digitaler – und heraus-
fordernder. Umso wichtiger ist 
es, Gesundheit nicht als Pri-
vatsache zu begreifen, sondern 
als integralen Bestandteil guter 
Arbeit. Das erfordert Engage-
ment auf allen Ebenen: von der 
Unternehmensleitung über die 
Politik bis hin zum Einzelnen.
Gesund arbeiten heißt nicht, 
nie krank zu werden – sondern 
frühzeitig Strukturen zu schaf-
fen, die Überlastung verhindern, 
Erholung ermöglichen und Le-
bensqualität sichern. Denn nur 
wer sich erholen kann, kann 
auch leisten. Gesundheit ist 
keine Nebensache – sie ist die 
Voraussetzung für alles andere.

Digitales Fasten � - Anzeige -
Scrollen bis in die Nacht, Reiz-
überflutung, ständiger Vergleich 
– digitale Medien sind allgegen-
wärtig. Immer mehr Menschen 
erkennen jedoch, wie sehr Dau-
erverfügbarkeit und Social Me-
dia ihre mentale Gesundheit be-
lasten. Das sogenannte digitale 
Fasten – bewusste Pausen von 
Smartphone, Apps und sozialen 
Netzwerken – entwickelt sich 
zum Gesundheits-Trend.
Psychologen und Neurowis-
senschaftler bestätigen: Die 
ständige Nutzung aktiviert das 
Belohnungssystem im Gehirn, 
setzt Dopamin frei und erzeugt 
Abhängigkeitseffekte. Gleich-
zeitig erhöht sich das Stressni-
veau. Studien zeigen, dass di-
gitale Entgiftung – schon ab 48 

Stunden – das Stressempfinden 
senken, die Konzentration ver-
bessern und die Schlafqualität 
erhöhen kann.
Viele berichten zudem von ei-
nem verbesserten Selbstwert-
gefühl und tieferem sozialen 
Kontakt im realen Leben. Di-
gital Detox funktioniert jedoch 
nicht als Verzicht, sondern als 
bewusster Umgang: feste Bild-
schirmzeiten, appfreie Tage 
oder digitale Ruhephasen am 
Abend.
Digitales Fasten ist keine Mode, 
sondern eine Reaktion auf di-
gitale Erschöpfung – und ein 
Zeichen für das wachsende 
Bedürfnis nach mentaler Ent-
lastung.
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Abfluss-, Kanal- und Rohrservice
Adolf Jaquemod GmbH
Eichenweg 19 • 54550 Daun-Waldkönigen
Telefon: 0 65 92 - 98 56 70

Nutzen Sie unseren  

Rundum-Service!

Kontakt:

Tel.: 06556-9202-11

E-Mail: immobilien@ 

rb-westeifel.deWir kennen den Weg

und den Wert Ihrer Immobilie.

Unsere Immobilienberaterinnen Daniela Theobald-Diederichs  
und Rosemarie Murges helfen Ihnen gerne weiter!

IN IHRER REGION
WOHNEN

Zu verkaufen: 
Grünland ca. 5 Hektar Fläche zusammenliegend

Gemarkung Reuth/Neureuth Im Hiwelberg

Kontakt: 0176 34596641

18.07.25 | 18.00 Uhr

Forum Daun
Leopoldstraße 5

54550 Daun

Anmeldung bis 15.07.2025 unter : 
landesgruppe-rlp-s@afdbundestag.de

B Ü R G E R D I A L O G
in Daun

Mit

Andreas Bleck MdB

Jörg Zirwes MdB
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-Anzeige-

Finden Sie eine neue 
Heimat in der Region!

Mit uns bleiben

Sie am Ball!

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Kostenfrei
im Wert von

595 €

GUTSCHEIN
Kostenfreie Marktwertermittlung  
- Jetzt anfordern! 

Hat man seine Immobilie einmal in der Werbung, melden
sich Interessenten zu ganz unterschiedlichen Zeiten.
Nicht zu vergessen, dass unzählige Makler Sie belagern
und einen Auftrag wollen. Ist man nicht erreichbar, gehen
einem Interessenten verloren. Auch hier gibt es eine
simple Lösung!

Frank Janssen Immobilien
Hauptstraße 7
54568 Gerolstein 
     06591 - 9849900

D I E  1 5  H Ä U F I G S T E N  F E H L E R  B E I M
I M M O B I L I E N V E R K A U F !

Fehler #6: Erreichbarkeit beim Verkauf

Tel. 06597 900 841|info@hm-eifelfenster.de
www.hm-eifelfenster.de

Hauptstr. 40
53945 Blankenheim-
           Ripsdorf

Tel. (02449) 9186883  

info@eifeler-dachprofis.de
www.eifeler-dachprofis.de

Dachsanierung – Fassadenbau
Energetische Sanierung
PV-Anlagen

Jürgen Schlemmer
Dachdeckermeister

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 06897 / 50 100 47 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Anzeige aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de


